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715 000), wuchs die erwerbstätige Bevölkerung nichtwestlicher
Einwanderer um 60 % (von 381 000 auf 607 000).

4 Produktivitätswachstum

4.1 Bildungsniveau und lebenslanges Lernen

Die heutigen Frauenkohorten erlangen nicht nur ein höheres
Niveau an Grundbildung, ihre Beteiligung am lebenslangen
Lernen steigt auch schneller als die der Männer. Dies veran-
schaulicht Abbildung 5. In den vergangenen zehn Jahren stieg
die Beteiligung der Männer am lebenslangen Lernen von 14 %
auf 16 %, die der Frauen dagegen von 11 % auf 17 %. Frauen im
erwerbsfähigen Alter investieren mehr in die Entwicklung ihrer
Fertigkeiten und könnten in Zukunft mehr zum Produktivitäts-
wachstum beitragen.

4.2 Beschäftigungswachstum und
Produktivitätswachstum
Die folgenden Abbildungen stellen die Beziehungen zwischen
Produktivitätswachstum und Beschäftigungswachstum für Per-
sonen und VZÄ dar.

Abbildung 6 zeigt das Produktivitätswachstum pro Person und
das Beschäftigungswachstum bei Männern und Frauen im Zeit-
raum von 1998 bis 2007. Die Abbildung ergibt kein klares Bild.
Zwischen 2004 und 2006 bewegen sich Produktivitätswachs-
tum und Beschäftigungswachstum in entgegengesetzte Rich-
tungen, aber in anderen Jahren zeigt sich diese intuitive Bezie-
hung nicht.

Die Beziehung zwischen Produktivitätswachstum pro Arbeits-
stunde und Beschäftigungswachstum für VZÄ ist in Abbildung 7
deutlicher negativ, in der Produktivitätswachstum und Beschäf-
tigungswachstum in entgegengesetzte Richtungen zu gehen
scheinen.

Die Korrelationen zwischen Produktivitäts- und Beschäftigungs-
wachstum nach Geschlecht sind in Tabelle 1 dargestellt, in Bezug
auf Personen und VZÄ. Im Zeitraum von 1998 bis 2007 lag die
Korrelation zwischen dem Produktivitätswachstum pro Person
und dem Beschäftigungswachstum für Männer bei 0,20 und für
Frauen bei nur 0,08.

Die Korrelation zwischen dem Produktivitätswachstum pro
Arbeitsstunde und dem Beschäftigungswachstum für VZÄ ist
negativ, und zwar besonders stark bei Frauen. Diese Korrela-
tionen legen nahe, dass eine Steigerung der Erwerbsbeteili-
gung von Frauen zu negativem Produktivitätswachstum führen
würde.

Abbildung5:BeteiligungamlebenslangenLernennach
Geschlecht, 1997-2007
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Abbildung 6: Produktivitätswachstum und Beschäftigungs-
wachstum für Personen, 1998-2007
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Abbildung 7: Produktivitäts- und Beschäftigungswachstum
für VZÄ, 1998-2006
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Tabelle 1: Korrelation zwischen Produktivitätswachstum und
Beschäftigungswachstum für Personen und VZÄ

Männer Frauen

Korrelation für Personen (*) 0,20 0,06

Korrelation für VZÄ (**) – 0,06 – 0,024

(*) Im Zeitraum 1998-2007. (**) Im Zeitraum 1998-2006.

Quelle: APE.



Bericht des Europäischen Beschäftigungsobservatoriums: Bericht vom Frühjahr 2008100

N i e d e r l a n d e

5 Schlussbemerkungen
Die Maßnahmen der niederländischen Regierung haben die
Beschäftigung in den Zielgruppen erfolgreich gefördert. Die
starke Vorliebe niederländischer Frauen für Teilzeitarbeit bleibt
jedoch unverändert. Diese Vorliebe könnte zur Erklärung der
negativen Korrelation zwischen dem Beschäftigungswachstum
bei Frauen und dem Produktivitätswachstum beitragen.

Generell sollten die politischen Entscheidungsträger in den
Niederlanden sich bewusst sein, dass sich die Steigerung der
Erwerbsbeteiligung in den Zielgruppenmöglicherweise negativ
auf das Produktivitätswachstum auswirkt. Dies ist jedoch nur ein
kurzfristiger Effekt. Wie die Literatur zeigt, können sich langfristig
die Vorlieben von Männern wie Frauen ändern, und technischer
Fortschritt kann auch in Zielgruppen mit geringerem Produkti-
vitätspotenzial (z. B. bei älteren Menschen und Behinderten) zu
höherer Produktivität führen.

Aus beschäftigungspolitischer Sicht können die Förderung von
lebenslangem Lernen und Aktivierungsprogramme (auch für
Einwanderer) sowohl die Beschäftigungsquoten als auch die
Produktivität steigern, da die Menschen am Arbeitsplatz neue
Fertigkeiten erwerben. Langfristig werden sich die Zunahme des
lebenslangen Lernens und die Weiterentwicklung von Fertigkei-
ten durch Beschäftigung daher wahrscheinlich positiv auf das
Produktivitätswachstum auswirken.
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Österreich
fFORTE: Frauen in Forschung und
Technologie

1 Einführung

1.1 Hintergrund

fFORTE ist eine innovative Initiative, die sich mit dem strukturel-
len Problem der Frauenbeschäftigung in Österreich befasst. Nur
sehr wenige Frauen arbeiten in technischen Berufen oder schlie-
ßen ein Universitätsstudium im naturwissenschaftlich-techni-
schen Bereich ab. Im akademischen Jahr 2004/2005 waren nur
19 % der Absolventen technischer Studiengänge Frauen (Spör-
ker und Ponocny, 2007; Riesenfelder, Schelepa undWetzel, 2007).
In den naturwissenschaftlichen Studiengängen ist diese Quote
deutlich höher (67 %). Doch 40 % dieser Frauen machten ihren
Abschluss in Psychologie, während der Frauenanteil in anderen
naturwissenschaftlichen Fächern, wie etwa Physik, mit rund 20%
sehr viel niedriger ist. Dies zeigt, dass FuE noch immer eine Män-
nerdomäne ist. Im Jahr 2004 waren nur 23,6 % der Forscher an
Universitäten im Bereich Naturwissenschaft Frauen; im techni-
schen Bereich lag ihr Anteil bei lediglich 13,5 %. Im selben Jahr
waren 23,6 % aller Forscher in Österreich (in allen Fachgebie-
ten) Frauen, ein im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten rela-
tiv geringer Prozentsatz (Europäische Kommission, 2006). Die
fFORTE-Initiative befasst sich mit diesem Problem in Einklang
mit der integrierten Leitlinie 18 „Einen lebenszyklusorientierten
Ansatz in der Beschäftigungspolitik fördern“.

Die Regierung hat das Ziel, durch die Förderung des Technolo-
gie- undWissenstransfers und der nationalen und internationa-
len Kooperation in Forschung, Technologie und Innovation die
Forschungs- und Innovationstätigkeit an Universitäten sowie die
externe Forschung und Entwicklung in Unternehmen zu stärken.
Zu den Plänen gehört auch, die Zahl der Unternehmensgründun-
gen im Technologiebereich zu steigern. Vor diesem Hintergrund
ist die fFORTE-Initiative ein Beitrag zu den Zielen der nationalen
Technologiepolitik.

Gleichzeitig sind Arbeitsplätze im Forschungs- und Technologie-
sektor als wichtiger Markt der Zukunft mit vergleichsweise guten
Arbeitsbedingungen (z. B. Bezahlung) und Karrieremöglichkeiten
zu betrachten. Den Zugang von Frauen zu diesem Sektor zu för-
dern und sie in ihrer Berufslaufbahn zu unterstützen ist ein wich-
tiger Beitrag zur Bekämpfung der Geschlechtersegregation.

1.2 Die fFORTE-Initiative

fFORTE ist eine Initiative zur Förderung von Frauen in Forschung
und Technologie, die im Februar 2002 auf Empfehlung des öster-
reichischen Rates für Forschung und Technologieentwicklung ins
Leben gerufen wurde. Die Initiative ist einzigartig in der Breite an
Zielgruppen, die sie anspricht, hinsichtlich ihrer wissenschaftspo-
litischen Ziele und in ihrem Bestreben, Projekte und Programme
aus vier österreichischen Bundesministerien zu bündeln und auf-
einander abzustimmen. Sie wird getragen vom Bundesministe-
rium für Wissenschaft und Forschung, vom Bundesministerium
für Verkehr, Innovation und Technologie, vom Bundesministe-
rium für Unterricht, Kunst und Kultur und vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit.

Zentrales Ziel der Initiative ist, den Frauenanteil in allen Bildungs-
stufen zu erhöhen und die Karriereperspektiven von Wissen-
schaftlerinnen zu verbessern. Zu den Zielsetzungen von fFORTE
gehört:

den Zugang zu wissenschaftlich-technischen Ausbildungen•
für Frauen zu verbessern;

den Berufseinstieg zu erleichtern und die Karrieren in Wis-•
senschaft und Technik zu unterstützen;

Frauen Forschungsförderung und Forschungsinfrastruktu-•
ren zugänglicher zu machen;

Entscheidungsträger in Bildung, Wirtschaft und Verwaltung•
für Genderfragen zu sensibilisieren;

Durchführung von Begleitstudien und fächerübergreifen-•
der Forschung zum Thema Frauen und Wissenschaft.

fFORTE umfasst die folgenden Programmemit jeweils eigenem
Schwerpunkt:

fFORTE academic,•

w-fFORTE,•

FEMtech-fFORTE,•

FEMtech „Karrierewege“,•

fFORTE-Schule.•

Für fFORTE academic ist das Bundesministerium für Wissenschaft
und Forschung verantwortlich. Ziel des Programms ist es, Frauen
während aller Phasen des universitären Bildungsweges und der
wissenschaftlichen Laufbahn zu unterstützen sowie strukturelle
Barrieren beim Einstieg und im Karriereverlauf abzubauen. Die
durch fFORTE academic finanzierten Aktivitäten an den Univer-
sitäten zielen vor allem darauf ab, Frauen in hochqualifizierten
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Positionen zu fördern und den Frauenanteil zu erhöhen. Gradu-
ierte Absolventinnen werdenmit Stipendien für weiterführende
Studien unterstützt.

fFORTE academic fördert auch fächerübergreifende Forschung
zum Thema Gender und Technik. Frauen werden dabei unter-
stützt, sich an internationalen naturwissenschaftlich-technischen
Projekten zu beteiligen. Die Aktivitäten werden vonMaßnahmen
zur Public-Awareness begleitet, um ein breiteres Publikum für
das Thema Frauen in Forschung und Technik zu sensibilisieren.

w-fFORTE ist das Programm des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit. Es wird von der Österreichischen Forschungs-
förderungsgesellschaft umgesetzt und unterstützt Karriereopti-
onen für Frauen in der Wissenschaft. Das w-fFORTE-Programm
umfasst drei Bereiche:

„Contact Points“ dienen als Informations-, Service- und Ver-•
netzungszentren.

In den „Laura Bassi Centres of Expertise“ soll hochwer-•
tige Grundlagenforschung in den Bereichen Naturwissen-
schaft, Technik und Life Sciences an der Schnittstelle von
Wissenschaft und Wirtschaft ermöglicht werden. Die För-
derungsaktion soll die Chancengleichheit von Frauen in der
kooperativen Forschung verbessern, exzellente Forschungs-
leistungen sichtbar machen und neue Karriereoptionen für
alle Forschungsmitarbeiter der Laura Bassi Centres of Exper-
tise eröffnen. Die sechs geplanten Laura Bassi Centres of
Expertise sind an der Schnittstelle zur Industrie angesiedelt.
Sie betreiben angewandte Grundlagenforschung in den
Bereichen Naturwissenschaft, Technik und Technologie. Das
Programm umfasst Mathematik, Biologie, Medizin, Chemie,
Ingenieurswissenschaft, Architektur und Informatik.

In der „Knowledge Base“ werden primär wissenschaftliche•
Studien über Frauen in Forschung und Technologie verge-
ben, wobei der Schwerpunkt im Bereich moderner Berufs-
bilder und Arbeitswelten liegt. Zu spezifischen gender-
und organisationsübergreifenden Fragestellungen liegen
wenige bis keine Forschungsarbeiten vor. Ziel ist die Erwei-
terung von Grundlagenwissen und die fundierte Aufberei-
tung von Informationen und Daten. Damit werden vorhan-
deneWissenslücken geschlossen und neue Sichtweisen und
Zugänge zur Situation von Frauen in Forschung und Tech-
nologie ermöglicht. Ein weiterer Fokus in diesem Arbeitsbe-
reich betrifft Zukunftsthemen der Forschungs- und Techno-
logiepolitik mit integriertem Genderaspekt. Hier geht es um
die Verankerung des Gender-Mainstreaming-Ansatzes in
forschungs- und technologiepolitischen Programmen und
Förderungen des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit.
Das Programmwird durch die Österreichische Gesellschaft
für Umwelt und Technik koordiniert.

FEMtech-fFORTE hat zum Ziel, den Zugang von Frauen zu Posi-
tionen in Forschung und Technologie und ihre Karrieremöglich-
keiten zu verbessern und sie zu motivieren, eine Karriere in Wis-
senschaft und Technik anzustreben. Dies ist auch im Interesse
von Unternehmen, die das volle Potenzial ihrer Mitarbeiter nut-
zen wollen. Unternehmen, die den Anteil an Forscherinnen und

Technikerinnen im Betrieb erhöhen und das Potenzial ihrer Mit-
arbeiterinnen fördern möchten, können FEMtech-Förderungen
beantragen.

Ein anderes Programm vergibt Förderungen für Fachhochschu-
len. Ein drittes Element unterstützt Aktivitäten zur Förderung
von Frauen in Forschungs- und Technologieprogrammen des
Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie.

FEMtech „Karrierewege“ fördert Kooperationen zwischen Uni-
versitäten und Fachhochschulen sowie forschungs- und tech-
nologieintensiven Unternehmen mit dem Ziel, Nachwuchswis-
senschafterinnen für die Industrie zu gewinnen. Ausgewählte
Studentinnen werden schon während ihres Studiums für einen
Karriereweg vorbereitet. Bildungs- bzw. Ausbildungseinrichtun-
gen setzen gemeinsammit Unternehmen ein Motivations- und
Qualifizierungsprogramm um. Neben der Vermittlung praxisbe-
zogenen Know-hows sollen Schlüsselqualifikationen mit hoher
Relevanz für eine Karriere in FuE-intensiven Unternehmen ver-
mittelt werden.

Der Erfolg von Forschung und Innovation hängt davon ab, wie
neue Ideen und Produkte vomMarkt und von den Kunden ange-
nommen werden. Die unterschiedlichen Lebensrealitäten und
Bedürfnisse von Männern und Frauen können erheblichen Ein-
fluss auf die Entwicklung neuer Technologien und Produkte und
somit auf den Markt haben. Ziel ist es, bei Wissenschaftlern das
Interesse an genderspezifischer Usability zu fördern sowie die
Qualität und Funktionalität von Lösungen, Produkten und Tech-
nologien zu verbessern.

Das Programm fFORTE Schule des Bundesministeriums für Unter-
richt, Kunst und Kultur fördert junge Frauen an Schulen durch
eine breite Palette von Initiativen und Projekten. Das öster-
reichweite Projekt MUT! (Mädchen und Technik) etwa konzen-
triert sich auf die Berufswahl von Mädchen und unterstützt sie
durch Förderung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten in wissen-
schaftlich-technischen Bereichen. IMST3 (Innovations in Mathe-
matics, Science and Technology Teaching) ist eine Initiative zur
Verbesserung des Unterrichts im Bereich Mathematik und Natur-
wissenschaften durch die Integration von Gender Sensitivity und
Gender Mainstreaming. Das Programm FIT (Frauen in die Tech-
nik) will Hemmnisse beseitigen und den Zugang zu technischen
Studienfächern erleichtern. Dazu werdenMädchen zu Informati-
onsveranstaltungen und Schnuppertagen eingeladen, bei denen
sie mehr über technisch-naturwissenschaftliche Studiengänge
erfahren können.

2 Organisation,
Umsetzung und
Finanzierung
Die Verantwortung für die fFORTE-Initiative teilen sich vier
Ministerien, die jeweils verschiedene Maßnahmen in ihren
Zuständigkeitsbereichen umsetzen. Programmmanagement
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und -umsetzung liegen bei der Österreichischen Forschungs-
förderungsgesellschaft. Zur Koordinierung der Aktivitäten der
vier Ministerien wurde eine interministerielle Koordinierungs-
gruppe eingesetzt.

Mit der Umsetzung der einzelnen Programmelemente haben die
Ministerien jeweils externe Organisationen beauftragt, die direkt
mit ihnen zusammenarbeiten.

Der partnerschaftliche Ansatz ist ein integraler Bestandteil aller
vier Unterprogramme. Ein zentrales Partnerschaftsmodell ist die
Kooperation zwischen Universitäten und FuE-intensiven Unter-
nehmen. Schwerpunkt dieser Zusammenarbeit ist die bessere
Verknüpfung von technischer Grundlagenforschung an Univer-
sitäten und angewandter Forschung und Produktrealisierung in
privaten Unternehmen. Ein weiteres Beispiel ist die gemeinsame
Vorbereitung von Karrierewegen für Frauen von der Universi-
tät zu Unternehmen in den Bereichen Wissenschaft und Tech-
nologie.

Zur Förderung der Beteiligung von Frauen, Universitäten, Schu-
len und Unternehmen an der fFORTE-Initiative wurde intensive
Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Auch Networking-Aktivitäten,
die Führungskräfte aus privaten Unternehmen, Persönlichkei-
ten des öffentlichen Lebens und Forschungsleiter zusammen-
bringen, sind integraler Bestandteil von fFORTE.

Zudem besteht eine Verbindung zu den österreichischen ESF-
Programmen. Im Programmzeitraum 2000-2006 lag ein Schwer-
punkt auf der Frauenförderung an Universitäten, und im derzeiti-
gen Programm spielen Genderfragen eine wichtige Rolle. Daher
wurden ESF-Mittel auch für die fFORTE-Initiative verwendet, und
zwar vornehmlich für Stipendien für Absolventinnen technischer
Studiengänge und für das Coaching von Frauen, um sie zur Betei-
ligung an ESF-kofinanzierten internationalen Forschungsnetz-
werken zu motivieren.

Im Jahr 2007 setzte sich das Gesamtbudget für das Programm
folgendermaßen zusammen:

fFORTE academic: 4 595 000 EUR,•

w-fFORTE: 800 000 EUR,•

FEMtech-fFORTE: 2 500 000 EUR,•

fFORTE-Schule: 970 000 EUR.•

3 Leistungen und Erfolge
Es gibt noch keine umfassende Evaluierung der fFORTE-Initiative,
so dass ihre Wirkung schwer zu beurteilen ist. Der beste Indika-
tor für die Wirkungsanalyse ist das Ausmaß der Geschlechterse-
gregation (in Berufen/Sektoren). Es muss jedoch berücksichtigt
werden, dass die Wirkung möglicherweise mit einer gewissen
Zeitverzögerung sichtbar wird.

Bisher wurden nur Teile des Programms, wie fFORTE academic,
evaluiert (Wroblewski et al., 2007). Die Evaluierung zeigt, dass
fFORTE Frauen tatsächlich neue Möglichkeiten in Wissenschaft
und Technologie eröffnet. Programme wurden erfolgreich mit-
einander verbunden und hatten Fördereffekte auf unterschied-
lichen Ebenen, auch wenn es noch Verbesserungsmöglichkei-
ten gibt. Das Ziel, kompakte verzahnte Maßnahmen zu schaffen,
wurde jedoch erreicht.

Durch die Einbeziehung bestimmter Abteilungen von Unter-
nehmen (z. B. Personalabteilung) erschloss fFORTE Neuland, da
diese zuvor kaum mit Gender-Mainstreaming-Maßnahmen zu
tun hatten. Dies hatte positive Auswirkungen auf die Integra-
tion von Frauen in den Arbeitsmarkt und auf ihr berufliches Fort-
kommen. Die einzelnen Interventionen von fFORTE widmeten
sich zahlreichen wichtigen Bereichen und schufen Verbindungen
zwischen verschiedenen Phasen der Bildungs- und Berufslauf-
bahn in Wissenschaft und Technologie. Vor allem aber konnten
sie die Zahl der Master-Studentinnen und Doktorandinnen stei-
gern. Zudem verbesserten sie den Zugang von Frauen zu Gra-
duiertenprogrammen und Forschungsinfrastruktur. Dies führte
wiederum zu einer breiteren Integration von Gender-Aspekten in
die Planung von Forschungsprojekten im Bereich Wissenschaft
und Technologie.

Die Evaluierer bleiben dennoch skeptisch, was die Gesamtwir-
kung von fFORTE betrifft, und weisen darauf hin, dass individu-
elle Forscherinnen außerhalb akademischer Strukturen nicht in
ausreichendemMaß in Strategien und Programmen berücksich-
tigt sind. Es sind weitere Bemühungen erforderlich, Frauen mit
unterschiedlichem Hintergrund in Wissenschaft und Technolo-
gie zu integrieren. Bisher befasst sich nur ein einziges Programm
mit Abbrecherinnen in Wissenschaft, Technik und Technologie.
Darüber hinaus muss noch eine umfassende Strategie zur Vor-
bereitung von Absolventinnen auf den Einstieg ins Arbeitsleben
formuliert werden.

Verschiedene Zielgruppen, Aktivitäten und Einzelmaßnahmen
bedürfen der Feinabstimmung und Koordinierung. Daher ist
eine Verlängerung der fFORTE-Programme und -Strategien zu
empfehlen, um eine nachhaltige Integration von Frauen in alle
Aspekte von Wissenschaft, Forschung und Technik zu gewähr-
leisten.

Derzeit (Frühjahr 2008) ist die Evaluierung des MUT-Programms
(Bestandteil von fFORTE Schule) in Vorbereitung. Davon abgese-
hen werden Ergebnisse intern beobachtet und Feedbackdiskus-
sionen in der Koordinierungsgruppe abgehalten.

Es lässt sich eine zunehmende Sensibilisierung für Genderfragen
in Forschung und Technik beobachten. Eine Reihe von Hand-
büchern und Broschüren bieten praktischen Rat zur besseren
Berücksichtigung der Genderthematik (z. B. bei der Gestaltung
gendersensitiver Forschungsprogramme).
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4 Schlussbemerkungen
Die Verringerung der Geschlechtersegregation in Berufen und
Sektoren ist eine langfristige Angelegenheit und erfordert eine
breite Palette von unterstützenden Maßnahmen. Diese müs-
sen vor allem zu einer Änderung der Einstellungen und Werte
von Frauen und Arbeitgebern hinsichtlich der Ausbildung und
Beschäftigung von Frauen inWissenschaft, Forschung und Tech-
nik führen. In Bezug auf die Berücksichtigung von Genderfra-
gen in Naturwissenschaft und Forschung sind Fortschritte zu
verzeichnen, und auch die Zahl der Frauen, die ein Fachgebiet
im naturwissenschaftlich-technischen Bereich wählen, hat zuge-
nommen. Dennoch fehlt es noch immer an kohärenter Unter-
stützung für den Einstieg ins Arbeitsleben und die berufliche
Laufbahn von Frauen in Naturwissenschaft und Technik.
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Polen
Lebenslanges Lernen in
Unternehmen (KMU und
Großunternehmen) –
die Rolle des betrieblichen
Ausbildungsfonds

1 Einführung und Ziele
Die Beteiligung Erwachsener am lebenslangen Lernen ist in Polen
erheblich geringer als durchschnittlich in der EU-27 (Tabelle 1).
Die Schaffung einer wissensbasierten Wirtschaft erfordert die
ständige Erweiterung von Kenntnissen und Fertigkeiten durch
lebenslanges Lernen.

Aufgrund fehlender systematischer Daten ist es unmöglich zu
ermitteln, in welchem Umfang Unternehmen bei der Orga-
nisation von Weiterbildung aktiv sind. Einer Untersuchung
(IPSOS, 2006) zufolge bieten 90 % aller Unternehmen mit mehr
als neun Beschäftigten Weiterbildungsmaßnahmen an, was auf
ein deutliches Engagement der Unternehmen im Bereich des
lebenslangen Lernens hinweist. Es muss jedoch daran erinnert
werden, dass ein Großteil dieser Weiterbildungsmaßnahmen
gesetzlich vorgeschrieben ist, wie etwa im Bereich Arbeitssicher-
heit. Andere Untersuchungen (Matysiak, 2003) zeigten, dass nur
41,4 % aller UnternehmenWeiterbildung betrieben. Dabei boten
Großunternehmen (ab 250 Beschäftigte) doppelt so häufig Schu-
lungen an wie Kleinunternehmen (bis zu 50 Beschäftigte) (72).

Die Beteiligung polnischer Unternehmen an Weiterbildung
nimmt zwar zu, liegt aber nach wie vor unter dem Durchschnitt
der EU-27 (Tabelle 2).

Lebenslanges Lernen in Unternehmen kann durch den Arbeit-
geber, den Arbeitnehmer oder beide finanziert werden. Die Aus-

(72) Weitere Einzelheiten siehe EBO-Bericht Herbst 2007,Weiterbildung
und lebenslanges Lernen: ein Überblick über Trends undMaßnahmen unter
besonderer Berücksichtigung von Alter und Geschlecht – Polen.

bildungskosten können teilweise erstattet (vom Beschäftigungs-
fonds oder den Staatsfonds für die Rehabilitation behinderter
Menschen) oder kofinanziert (aus EU-Mitteln, insbesondere des
ESF) werden.

Im Jahr 2004 wurde dieMöglichkeit geschaffen, betriebliche Aus-
bildungsfonds (Zakładowe Fundusze Szkoleniowe – ZFS) einzu-
richten, um die Bereitschaft der Arbeitgeber zu fördern, sich an
der Weiterbildung der Arbeitnehmer zu beteiligen und in deren
berufliche Entwicklung zu investieren (73). Der ZFS ist ein Instru-
ment der Personalentwicklung zur Finanzierung oder Mitfinan-
zierung der Kosten für lebenslanges Lernen.

Der ZFS spielt eine wichtige Rolle für die Motivation von Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern, da er den Zugang zu Ausbildungs-
ressourcen erleichtert, und führt zu einer höheren Beteiligung an
lebenslangem Lernen in beiden Gruppen. Arbeitgebern wurde
damit die Möglichkeit gegeben, zur Verbesserung der Qualifika-
tionen und zum Ausgleich von Arbeitskräftebedarf und -ange-
bot beizutragen, was das Risiko der Arbeitslosigkeit senkt.

Die Einführung des ZFS ist Teil der Umsetzung der beschäfti-
gungspolitischen Leitlinien 21 (Flexibilität und Beschäftigungs-
sicherheit in ein ausgewogenes Verhältnis bringen und die Seg-
mentierung der Arbeitsmärkte verringern) und 23 (Investitionen
in Humankapital steigern und optimieren).

2 Organisation,
Umsetzung und
Finanzierung
Derzeit besteht keine Verpflichtung, einen ZFS einzurichten (74).
Arbeitgeber können den ZFS individuell oder gemeinsam mit

(73) Gesetz vom 20. April 2004 über die Förderung von Beschäftigung
und Arbeitsmarktinstitutionen (Gesetzblatt 2004 Nr. 99, Sache 1001 mit
weiteren Änderungen).

(74) Der nationale Beschäftigungsplan 2005 schlug vor, die Einrichtung
eines ZFS ab 2008 verpflichtend zu machen. Dies wurde jedoch nicht
beschlossen.

Tabelle 1: Beteiligung Erwachsener an allgemeiner
und beruflicher Bildung (%)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EU-27 7,1 7,2 8,5 9,3 9,7 9,6 9,7

Polen 4,3 4,2 4,4 5,0 4,9 4,7 5,1

Quelle: Eurostat.

Tabelle 2: Beteiligung der Unternehmen an der Organisation
vonWeiterbildung (%)

Investition der
Unternehmen in die

Ausbildung Erwachsener

Beteiligung der
Arbeitnehmer an

beruflicher Weiterbildung

1999 2005 1999 2005

EU-27 2,3 1,6 39 (*) 34 (*)

Polen 0,8 1,3 16 21

(*) EU-25.

Quelle: Kompendium der Indikatoren der Kommission, 2008.



Bericht des Europäischen Beschäftigungsobservatoriums: Bericht vom Frühjahr 2008106

Po l e n

anderen Arbeitgebern einrichten. Die Mittel zur Finanzierung
oder Mitfinanzierung der Ausbildungskosten kommen haupt-
sächlich aus Arbeitgeberbeiträgen (75). Die Mittel dürfen nicht
weniger als 0,25 % der Personalausgaben betragen. Die Regelun-
gen zu Einrichtung, Nutzung und Liquidation eines ZFS werden
in den Bestimmungen des Fonds oder in einem Tarifvertrag fest-
gehalten. Dazu gehören auch Informationen über die Höhe der
Arbeitgeberabgaben an den ZFS. Die Verwendung der Fonds-
mittel beruht auf dem Ausbildungsplan des Unternehmens, der
folgende Punkte beinhalten sollte:

Bestimmung der Ausbildungsanforderungen;•

geschätzte Zahl der Teilnehmer an Ausbildungsmaßnah-•
men;

Umfang des Ausbildungsangebots;•

Methoden zur Überwachung der Wirkung von Ausbildungs-•
maßnahmen;

Finanzmittel, die für Ausbildungsmaßnahmen vorgesehen•
sind.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, mit den Gewerkschaften im
Unternehmen einen Ausbildungsplan zu vereinbaren. Falls im
Unternehmen keine Gewerkschaft aktiv ist, sollte der Plan mit
einem Arbeitnehmervertreter vereinbart werden. Wird der Plan
nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitraums von beiden Par-
teien angenommen, beginnt der Arbeitgeber mit der Umset-
zung des Plans in der zuvor vorgeschlagenen Form.

Unter gewissen Bedingungen können Arbeitgeber, die einen ZFS
eingerichtet haben, eine Erstattung durch den Beschäftigungs-
fonds beantragen. Dies ist in drei Fällen möglich (76):

Der Arbeitgeber bietet Arbeitnehmern, die aus vom Arbeit-•
geber zu verantwortenden Gründen von Arbeitslosigkeit
gefährdet sind, fachliche Weiterbildung an. In diesem Fall
kann der Arbeitgeber eine Erstattung von 50 % der Aus-
bildungskosten beantragen, wobei der erstattete Betrag
nicht höher als der Durchschnittslohn pro Kopf sein darf.
Der Arbeitgeber muss Personen, die ihre Weiterbildung an
einem anderen Arbeitsplatz abgeschlossen haben, mindes-
tens zwölf Monate lang beschäftigen, um die Erstattung zu
erhalten.

Der Arbeitgeber schickt einen Arbeitnehmer zu einer Aus-•
bildungsmaßnahme von mindestens 22 Arbeitstagen
Dauer entsprechend den Arbeitszeiten des Arbeitnehmers,
gewährt dafür bezahlten Urlaub und besetzt für diesen Zeit-

(75) Gesetz vom 20. April 2004 über die Förderung von Beschäftigung
und Arbeitsmarktinstitutionen (Gesetzblatt 2004 Nr. 99, Sache 1001 mit
weiteren Änderungen).

(76) Verordnung des Ministers für Wirtschaft und Arbeit vom
10. November 2004 über die Erstattung von Ausbildungskosten und
Sozialversicherungsbeiträgen aus dem Beschäftigungsfonds (Gesetz-
blatt 2004, Nr. 249, Sache 2496).

raum seinen Arbeitsplatz mit einem von der Arbeitsverwal-
tung vermittelten Arbeitslosen. In diesem Fall umfasst die
Erstattung:

Ausbildungskosten in Höhe von bis zu 80 % des Durch-•
schnittslohns zum Tag des Ausbildungsbeginns pro
Arbeitnehmer;

Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von bis zu 40 %•
des Durchschnittslohns zum Tag des Ausbildungsbe-
ginns für jeden beschäftigten Arbeitslosen.

Der Arbeitgeber plant, innerhalb von drei Monatenmindes-•
tens 50 Arbeitnehmer zu entlassen. In solchen Fällen ist der
Arbeitgeber verpflichtet, für eine Reihe von Arbeitsmarkt-
maßnahmen für Arbeitnehmer zu sorgen, denen die Entlas-
sung bevorsteht (oder während der Kündigungsfrist oder
innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende des Beschäf-
tigungsverhältnisses) (77). Arbeitgeber mit einem ZFS kön-
nen Ausbildungsbeihilfen aus ZFS-Mitteln finanzieren (auf
Wunsch des Arbeitnehmers). Die Beihilfe wird nach Ende des
Beschäftigungsverhältnisses (innerhalb von sechs Monaten)
für die Dauer der Beteiligung des Arbeitnehmers an Ausbil-
dungsmaßnahmen gewährt. Nach Gewährung einer Aus-
bildungsbeihilfe erstattet der Beschäftigungsfonds vom
Arbeitgeber gezahlte Beiträge zu Renten- und Erwerbsun-
fähigkeitsversicherung.

Die Grundvoraussetzung für Erstattungen vom Beschäftigungs-
fonds ist die Einrichtung eines ZFS im Unternehmen. Zudem
können dem Arbeitgeber finanzielle Mittel nur für Ausbildungs-
maßnahmen gewährt werden, die den Anforderungen des derzei-
tigen Arbeitsplatzes des betroffenen Arbeitnehmers entsprechen.
Erstattungen sind außerdem nur für Ausbildungsmaßnahmen
erhältlich, die mit dem Kerngeschäft des Unternehmens in Ver-
bindung stehen. Diese Bedingungen schränken die Möglichkei-
ten von Arbeitnehmern ein, Kenntnisse und Fertigkeiten für die
Arbeit in einem anderen Unternehmen zu erwerben, und hin-
dern Arbeitgeber daran, die Arbeitnehmer nach der Ausbildung
in anderen Unternehmensbereichen einzusetzen.

3 Leistungen und Erfolge
Zwei Jahre nach der Einführung des ZFS beauftragte das Minis-
terium für Arbeit und Soziales ein Forschungsprojekt mit einer
Untersuchung zum Erfolg der Maßnahme. Ziel der Studie war
eine umfassende Analyse und Evaluierung der Nutzung des ZFS
durch Arbeitgeber sowie die Bewertung seiner Wirksamkeit als

Instrument zur Förderung des lebenslangen Lernens (78). Die
Untersuchung kam zu folgenden Ergebnissen:

(77) Arbeitgeber, die innerhalb von drei Monatenmindestens 50 Arbeit-
nehmer entlassenwollen, sind verpflichtet, sichmit der Bezirksarbeitsver-
waltung über Umfang und Art der Unterstützung für die Entlassenen –
Berufsberatung, Ausbildungsmaßnahmen, Hilfe bei der Arbeitssuche
usw. – zu einigen.

(78) Die Untersuchung wurde vom Institut für Arbeits- und Sozialstu-
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Die meisten Arbeitgeber (55,8 %) wussten nichts über die•
Regeln für die Einrichtung und Nutzung eines ZFS. Nur
22,1 % der Befragten kannten die Regelungen, und weitere
22,1 % hatten „davon gehört“. Am häufigsten wurde man-
gelndes Wissen über ZFS in kleinen Unternehmen angege-
ben (nur 3,4 % der Befragten in Mikrounternehmen kannten
die Regelungen für die Einrichtung und Nutzung eines ZFS,
in großen Unternehmen waren es 38 %) (79).

Nur 4,2 % der Arbeitgeber hatten einen ZFS eingerichtet.•
Großunternehmenmit mehr als 250 Arbeitnehmern verfüg-
ten am häufigsten über einen ZFS, gefolgt von mittleren
Unternehmen und zuletzt Kleinunternehmen. Dies deutet
auf eine größere Bereitschaft zur Einrichtung des Fonds in
Organisationen mit mehr Beschäftigten hin. ZFS wurden
hauptsächlich auf Initiative der Arbeitgeber hin eingerich-
tet, seltener kam die Entscheidung von Gewerkschaften. In
der Regel wurden ZFS ohne Beteiligung anderer Instituti-
onen eingerichtet. Dies weist darauf hin, dass in der Pra-
xis nur Arbeitgeber in diesem Bereich Initiative zeigen und
über die Mittel für ZFS entscheiden. Hauptgrund für die Ein-
richtung von ZFS war der Ausbildungsbedarf der Arbeitneh-
mer. Angemessene gesetzliche Regelungen und potenzielle
Gewinne für das Unternehmen hatten weniger Einfluss.

Arbeitgeber hatten vor allem bei der Einrichtung von ZFS•
Schwierigkeiten, und Kleinunternehmen gaben öfter dauer-
hafte Probleme an. Zu den größten Schwierigkeiten gehör-
ten der Mangel an angemessenen Mitteln für die Einrich-
tung eines ZFS (vor allem bei Mikrounternehmen), unklare
gesetzliche Regelungen und Verfahren für die Einrichtung,
Schwierigkeiten bei der Bestimmung/Vorhersage des Aus-
bildungsbedarfs, mangelnde Erfahrung und das Fehlen
eines Organs, das für die Einrichtung und Verwaltung des
ZFS zuständig ist (ein besonderes Problem für Kleinunter-
nehmen).

Arbeitgeber hatten außerdem Schwierigkeiten in Bezug•
auf die Nutzung der ZFS-Mittel. Davon betroffen waren
vor allem Kleinunternehmen und besonders Mikrounter-
nehmen; Befragte in mittleren und großen Unternehmen
nannten solche Schwierigkeiten erheblich seltener. In diese
Kategorie fallen Schwierigkeiten, Arbeit und Ausbildung zu
vereinen, das Risiko, dass geplante Ausbildungsmaßnahmen
nicht angemessen sind, der Mangel an passenden Ausbil-
dungsangeboten für die Bedürfnisse des Unternehmens
und die mangelnde Lernbereitschaft von Mitarbeitern.
Arbeitgeber befürchten Störungen der Geschäftsabläufe,
wenn Mitarbeiter zur Weiterbildung entsandt werden.

dien im Rahmen des vom ESF finanzierten operationellen Programms
zur Entwicklung der Humanressourcen durchgeführt. Umfassende Ergeb-
nisse finden sich in Krynska et al. (2006). Auf diesemDokument beruhen
die Daten und Informationen in diesem Auszug aus dem Bericht.

(79) Die Zahl der Arbeitnehmer bestimmt die Unternehmensgröße.
Großunternehmen beschäftigenmehr als 250 Personen, mittlere Unter-
nehmen zwischen 50 und 249 Personen und Kleinunternehmen zwischen
einer und 49 Personen (Unternehmen ohne abhängig Beschäftigte, also
Selbstständige, wurden nicht berücksichtigt); zu Letzteren zählen auch
Mikrounternehmen mit einem bis neun Arbeitnehmern.

Arbeitgeber kooperieren bei der Umsetzung von Aufga-•
ben in Verbindung mit der Nutzung von ZFS-Mitteln sehr
selten mit der Arbeitsverwaltung. Zudem zögern sie, die
Erstattung von Ausbildungskosten im Rahmen von ZFS-
Maßnahmen durch den Beschäftigungsfonds zu nutzen.
Hauptgrund hierfür ist, dass die Verfahren mühsam und
zeitaufwendig sind und die Arbeitgeber zahlreiche Kontrol-
len befürchten. Erstattungen aus dem Beschäftigungsfonds
wurden als minimal und schwer zugänglich beurteilt.

Generell bewerteten Arbeitgeber die Unterstützung durch•
öffentliche Mittel für lebenslanges Lernen in Unternehmen
negativ. Sie wünschen sich Änderungen bei gesetzlichen
Regelungen, mehr Subventionen aus nationalen öffentli-
chen Mitteln und mehr Finanzierung aus EU-Fonds.

Trotz einiger Schwächen unterstützten die meisten Arbeitgeber
das Konzept des ZFS, brachten aber die folgenden Punkte an:

Berufliche Vorbereitung, Fertigkeiten und Qualifikationen•
sind nicht immer angemessen für konkrete Stellen/Aufga-
ben;

ZFS unterstützen lebenslanges Lernen für Arbeitnehmer•
und können zur besseren Vorbereitung der Mitarbeiter
beitragen.

Mit dem ZFS wird die Ausbildung der Arbeitnehmer ent-•
sprechend der Entwicklung des Unternehmens geplant und
nicht dem Zufall überlassen.

Von Ausbildungsmaßnahmen profitieren sowohl Arbeitge-•
ber als auch Arbeitnehmer.

Ausbildungsmaßnahmen können Mitarbeiter zu produkti-•
verer und effektiverer Arbeit motivieren.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass ZFS in Unternehmen
sehr nützlich sein können. Die breitere Anwendung des Konzepts
wäre eine Chance, die Beteiligung der erwachsenen Bevölkerung
(Gesamtbevölkerung und Erwerbstätige) an allgemeiner und
beruflicher Bildung zu steigern.

4 Schlussbemerkungen
Bisher wurden in polnischen Unternehmen kaum ZFS eingerich-
tet und genutzt. Im Allgemeinen werden ZFS eher von großen
Unternehmen genutzt, deren Produktivität stark von der Quali-
tät und Stabilität des Personals abhängt. Bei KMU besteht kaum
Interesse an ZFS. Gleichzeitig bewerten Arbeitgeber, die einen ZFS
eingerichtet und genutzt haben, diesen als positiv. Daher könnte
es sinnvoll sein, den Fonds an die Erwartungen der Arbeitgeber
anzupassen. Geringere Ausbildungskosten für Arbeitgeber soll-
ten zu mehr Interesse an lebenslangem Lernen in Unternehmen
führen. Generell sollten Lösungen zur verbesserten Mitfinanzie-
rung von Ausbildungsmaßnahmen entwickelt werden, um die
Bereitschaft zur Einrichtung und Nutzung von ZFS bei Arbeitge-
bern zu fördern. Gleichzeitig sollten verfahrensbezogene Verbes-
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serungen umgesetzt werden, insbesondere eine Verringerung der
Verpflichtungen und eine Vereinfachung der Verfahren zur Ein-
richtung und Nutzung von ZFS. Zudem ist eine gute Informations-
kampagne zu den Regeln und Vorteilen von ZFS erforderlich.

Es könnte auch erwogen werden, die Einrichtung eines ZFS durch
den Arbeitgeber verpflichtend zu machen. Diese radikale Lösung
wäre möglicherweise am effektivsten. Die Verpflichtung sollte
jedoch nicht für KMU gelten. Für die Einrichtung von ZFS in KMU
sind generell andere Regeln erforderlich. Die staatliche Unterstüt-
zung für Unternehmen unterschiedlicher Größe sollte regressiv sein:
je kleiner das Unternehmen, desto größer die Unterstützung.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der ZFS eine innovative
Maßnahme darstellt, die gut an die Anforderungen des polni-
schen Arbeitsmarkts angepasst ist. Es lohnt sich, an der Verbes-
serung des Konzepts zu arbeiten, da es sehr nützlich ist und mit
der Zeit sicher noch nützlicher werden wird.
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Portugal
Die Modernisierung des
Sozialversicherungssystems

1 Einführung und Ziele
Im nationalen Reformprogramm 2005 bis 2008 (80) (PNACE)
unterstrich die vor kurzem gewählte Regierung die Notwen-
digkeit einer umfassenden Reform des Sozialversicherungssys-
tems. Die Reform wurde als ein wichtiger Faktor für die Errei-
chungmakroökonomischer und beschäftigungspolitischer Ziele
präsentiert. Mehrere Studien zeigten, dass es ohne Änderun-
gen aufgrund demografischer (alternde Bevölkerung und nied-
rigere Fruchtbarkeitsrate), wirtschaftlicher (steigende Löhne) und
gesellschaftlicher (höhere Erwerbsquoten) Trends mittelfristig
zu erheblichen Haushaltsungleichgewichten kommen würde.
Diese Notwendigkeit, das Sozialversicherungssystem zu refor-
mieren, um die finanzielle Tragfähigkeit zu sichern, eröffnete die
Chance, auch andere wirtschaftliche und gesellschaftliche Ziele
zu verwirklichen, wie aktives Altern, soziale Integration, schnel-
lere Wiedereingliederung Arbeitsloser in den Arbeitsmarkt und
bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben.

Eine Untersuchung des Arbeitsministeriums (81) zeigte, dass ohne
Eingriffe der Sozialversicherungsfonds (Fundo de Estabilização
Financeira da Segurança Social, FEFSS) bis 2015 erschöpft sein
würde. Die Arbeitsgruppe zur Alterung der Bevölkerung des Aus-
schusses für Wirtschaftspolitik (ECFIN, 2006) stellte in Portugal
relativ hohe Staatsausgaben für Renten fest und erwartete in
diesem Bereich eine der stärksten Ausgabensteigerungen in den
Mitgliedstaaten.

Im April 2006 stieß der Premierminister die Diskussion über die-
ses Problems in der monatlichen Parlamentsdebatte an. Dieser
erste Schritt brachte die Sozialversicherungsreform ganz oben
auf die Tagesordnung. Im Oktober 2006 unterzeichneten Regie-
rung und Sozialpartner (mit Ausnahme des portugiesischen
Arbeiterbunds CGTP-IN – Confederação Geral dos Trabalhado-
res Portugueses) nach Verhandlungen die Vereinbarung über
die Reform der Sozialversicherung (Acordo sobre a Reforma da
Segurança Social) (82).

(80) http://www.estrategiadelisboa.pt/document/PNACE_2005-2008.
pdf

(81) MTSS, Análise da Sustentabilidade de Longo Prazo da Segurança
Social (Analyse der langfristigen Tragfähigkeit der Sozialversicherung),
2006, http://www.portugal.gov.pt/NR/rdonlyres/232EE9AD-530F-4D0D-
A2E0-0A08CCDFF9BF/0/Analise_SustentabilidadeSegSoc_Longo_Prazo.
pdf

(82) http://www.portugal.gov.pt/NR/rdonlyres/BF2E7DA8-4F29-469D-
ABDC-7D7089F116E5/0/Acordo_Reforma_Seguranca_Social.pdf

Seit 2007 wurden Änderungen bei der Berechnung von Alters-
renten, im Arbeitslosenversicherungssystem und bei Erwerbs-
unfähigkeitsrenten eingeführt. Es wurden Anreize geschaffen,
um dem Vorruhestand entgegenzuwirken und Arbeitnehmer
zu bewegen, auch nach Erreichen des gesetzlichen Rentenalters
weiter zu arbeiten. Außerdem wurden Familienleistungen ein-
geführt. Die Reform beschränkte sich nicht auf Maßnahmen zur
Neugestaltung der Sozialversicherungsleistungen. Sie umfasste
auch Maßnahmen auf der Einnahmenseite, wie etwa Pläne zur
Bekämpfung des Betrugs und der Umgehung von Beitragszah-
lungen sowie das Programm „Viável“, das Schuldnern von Sozial-
versicherungsbeiträgen eine individuelle und schnelle Zahlungs-
lösung bietet. Im Jahr 2005 hatte die Regierung bereits einige
Maßnahmen eingeführt, die die Reformen von 2006 und 2007
ergänzten, wie zum Beispiel die Vereinheitlichung der Renten-
systeme des öffentlichen und privaten Sektors und Änderungen
bei den Beiträgen Selbstständiger (Verordnung Nr. 119/2005 vom
22. Juli 2005) (83).

Die Modernisierung des Sozialversicherungssystems beinhaltet
großes Potenzial für Ergebnisse im Sinne der integrierten Leitli-
nien 17 (Die Beschäftigungspolitik auf Vollbeschäftigung, Steige-
rung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität und Stär-
kung des sozialen und territorialen Zusammenhalts ausrichten),
18 (Einen lebenszyklusorientierten Ansatz in der Beschäftigungs-
politik fördern) und 21 (Unter gebührender Berücksichtigung der
Rolle der Sozialpartner Flexibilität und Beschäftigungssicherheit
in ein ausgewogenes Verhältnis bringen und die Segmentierung
der Arbeitsmärkte verringern).

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass es andere Programme
gibt (zum Beispiel die nationale Strategie für aktives Altern, das
Aktionsprogramm für die Integration Behinderter, den natio-
nalen Aktionsplan für Integration, das Netzwerk für Nachbar-
schaftsdienste und das neue Einwanderungsgesetz), die direkt
mit dieser Reform verbunden sind und dazu beitragen, die Her-
ausforderungen der kommenden Jahre zu bewältigen, wie
etwa im Bereich Flexicurity. Der Prozess der Vereinfachung und
Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, der in den letzten
drei Jahren stattfand, berührt die Sozialversicherungsreform
durch die Entwicklung des direkten Sozialversicherungsser-
vice (Segurança Social Directa). Dabei handelt es sich um einen
Internet-Service für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Damit kön-
nen beispielsweise Arbeitgeber Informationen zu geschuldeten
Sozialversicherungsbeiträgen abrufen und die erforderlichen
Vorgänge zur Einstellung oder Entlassung von Mitarbeitern
erledigen, während Arbeitnehmer persönliche Daten und Infor-
mationen zu ihren Beitragszahlungen abrufen sowie Arbeitslo-
senversicherungs-, Mutterschafts-, Kranken- oder Erwerbsunfä-
higkeitsleistungen beantragen können. Einzelheiten zur Nutzung
des Angebots finden sich in Tabelle 4.

(83) http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/
leg_geral_docs/DL_119_2005.htm

http://www.estrategiadelisboa.pt/document/PNACE_2005-2008.pdf
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/DL_119_2005.htm
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2 Organisation,
Umsetzung und
Finanzierung
Nachdem sich Regierung und Sozialpartner über die Sozialversi-
cherungsreform geeinigt hatten, verabschiedete das Parlament
im Dezember 2006 das Sozialversicherungsgesetz, das Mitte
Januar 2008 in Kraft trat (Gesetz Nr. 4/2007, Lei de Bases da Segu-
rança Social) (84). Die Mehrheit der sozialistischen Partei stimmte
gegen alle Oppositionsparteien für das Gesetz.

Zur Wiederherstellung der sozialen, wirtschaftlichen und finan-
ziellen Tragfähigkeit des Sozialversicherungssystems führte die
Regierung Maßnahmen ein, die das Rentensystem des öffentli-
chen Sektors (Caixa Geral de Aposentações, CGA) und das Sozi-
alversicherungssystem für Arbeitnehmer im privaten Sektor
betreffen. Dazu gehören folgende Punkte:

Altersrenten werden unter Bezug auf die Beitragsdauer des•
Rentners bestimmt. Um einen glatten Übergang vom alten
zum neuen System zu gewährleisten, gelten bis 2016 spezi-
elle Regeln (während dieses Zeitraums wird besonders dar-
auf geachtet, dass Personen mit langer Beitragsdauer die
günstigsten Bedingungen nutzen).

Einkommensersatzraten werden entsprechend der Höhe•
der Referenzeinkommen differenziert.

Es wird ein Nachhaltigkeitsfaktor in die Berechnungsfor-•
mel für Altersrenten eingeführt, um die Lebenserwartung
zu berücksichtigen.

Da der Nachhaltigkeitsfaktor die zu erwartende Altersrente•
verringert, wird eine ergänzende Altersvorsorge empfohlen,
um die niedrigere Einkommensersatzrate auszugleichen.

Die Aktualisierung der Geldleistungen richtet sich nach dem•
Sozialhilfeindex (Indexante de Apoios Sociais, IAS) und nicht
mehr nach dem gesetzlichenMindestlohn wie bis 2007 (der
IAS wird jährlich neu festgelegt, um Änderungen des Ver-
braucherpreisindex und des realen Wirtschaftswachstums
zu berücksichtigen).

Es gelten verschärfte Regeln für den Vorruhestand, so dass•
nur Arbeitnehmer ab 55 Jahrenmit einer Beitragsdauer von
mindestens 30 Jahren einen Antrag auf Vorruhestand stel-
len können (die Rentner müssen einen Abschlag von 6 %
pro Jahr vor dem gesetzlichen Rentenalter hinnehmen und
Personen, die über das gesetzliche Rentenalter hinaus arbei-
ten, erhalten eine höhere Rente).

Zusätzlich zu dieser Reform wird eine neue Form der Erwerbs-
unfähigkeit im portugiesischen System berücksichtigt. Neben

(84) http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_
Constitucionais/GC17/Ministerios/MTSS/Comun icacao/Outros_Docu-
mentos/20070116_MTSS_Doc_Lei_Seg_Social.htm

der relativen Erwerbsunfähigkeit (der Arbeitnehmer ist aufgrund
einer dauerhaften Arbeitsunfähigkeit durch einen Unfall oder
eine Krankheit, die nicht durch gesetzliche Regelungen über
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten abgedeckt sind, vor Ein-
tritt des Rentenalters nicht mehr in der Lage, mehr als ein Drittel
eines normalen Entgelts zu verdienen) wird nun auch die abso-
lute Erwerbsunfähigkeit (völliges und dauerhaftes Unvermögen,
eine Arbeit auszuüben) berücksichtigt.

Das Gesetz Nr. 220/2006 vom 3. November 2006 (85) brachte
erhebliche Änderungen am bisherigen Arbeitslosenversiche-
rungssystemmit sich:

Die Begriffe emprego conveniente (angemessene Arbeit),•
emprego socialmente necessário (gesellschaftlich notwen-
dige Arbeit), aktive Arbeitssuche und unfreiwillige Arbeits-
losigkeit wurden klarer definiert, um Probleme aufgrund
unzureichender Abgrenzung zu vermeiden.

Der beruflichen Ausbildung und dem persönlichen Beschäf-•
tigungsplan (Plano Pessoal de Emprego) wurde mehr
Bedeutung eingeräumt.

Empfänger von Arbeitslosenversicherungsleistungen wur-•
den verpflichtet, alle 15 Tage ein Job-Center zu besuchen.

Die Dauer der Arbeitslosenversicherungsleistungen wird•
unter Berücksichtigung von Alter und Beitragsdauer
bestimmt.

Das Konzept der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit wurde stren-•
ger geregelt.

Die Sanktionen bei rechtswidrigem Verhalten wurden ver-•
schärft.

Die Unterstützung von Leistungsempfängern durch die•
Arbeitsverwaltung wurde erweitert.

Das neue System, das im Januar 2007 in Kraft trat, verlangt den
Empfängern von Arbeitslosenversicherungsleistungenmehr ab,
da sie jetzt aktiver nach einer Beschäftigung suchen und bereit
sein müssen, ein breiteres Spektrum von Tätigkeiten anzuneh-
men. Gleichzeitig bietet es den Leistungsempfängern aber
auch mehr von Seiten der Arbeitsverwaltung. Zu deren Auf-
gaben gehört es, Informationen über nationale und europäi-
sche Stellenangebote verfügbar zu machen, eine Datenbank
aller registrierten Arbeitslosen aufzubauen, die für potenzielle
Arbeitgeber leicht zugänglich ist, Firmen zu ermutigen, Lang-
zeitarbeitslosen und Personen am Rand des Arbeitsmarkts Prak-
tika oder unbefristete Arbeitsverträge anzubieten, die Bemühun-
gen der Empfänger von Arbeitslosenversicherungsleistungen bei
der Arbeitssuche zu überwachen und Arbeitsuchenden berufli-
che Ausbildungsmaßnahmen vorzuschlagen, um ihre Beschäfti-
gungsfähigkeit zu verbessern.

Diese Reform der Arbeitslosenversicherung beinhaltet eine Reihe
vonMechanismen zur Förderung der schnellerenWiedereinglie-

(85) http://www.fenprof.pt/?aba=27&cat=36&doc=1944&mid=115

http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Ministerios/MTSS/Comun%20icacao/Outros_Documentos/20070116_MTSS_Doc_Lei_Seg_Social.htm
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derung von Leistungsempfängern in den Arbeitsmarkt. Um die
Zahl der Langzeitarbeitslosen zu senken, führte die Regierung
finanzielle Anreize für Unternehmen ein, die junge Arbeitsu-
chende oder Langzeitarbeitslose dauerhaft beschäftigen (Gesetz
Nr. 53-A/2006). Sie bekommen 50 % der entsprechenden steuer-
lichen Abgaben erlassen.

Die Bekämpfung des Betrugs und der Umgehung von Beitrags-
leistungen, die 2005 begann, spielt eine entscheidende Rolle in
der Regierungsstrategie zur Verbesserung der finanziellen Trag-
fähigkeit des Sozialversicherungssystems. Das Programm „Viá-
vel“ bietet Unternehmen und Selbstständigen, die Sozialversi-
cherungsbeiträge schulden, mehr Zahlungsmöglichkeiten, um
die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass diese Schulden begli-
chen werden, und die Sozialversicherungseinnahmen zu stei-
gern. Im Rahmen der Strategie zur Bekämpfung von Betrug und
Umgehung läuft auch eine Aktion zur Identifizierung von Perso-
nen, die unberechtigt Leistungen beziehen. Um dies zu verhin-
dern, werden bestimmte Personengruppen stärker überwacht:

Empfänger von Arbeitslosenversicherungsleistungen, die•
Arbeits- oder Schulungsangebote des Job-Centers ableh-
nen, nicht auf Aufforderung im Job-Center erscheinen oder
Arbeitslosenhilfe beziehen;

Bezieher von Krankenleistungen oder Erwerbsunfähigkeits-•
rente.

Nach den Reformen der Renten-, Erwerbsunfähigkeits- und
Arbeitslosenversicherung lenkte die Regierung ihre Aufmerk-
samkeit auf Maßnahmen im Bereich Familienleistungen. Im Juli
2007 verkündete der Premierminister, dass Anreize geschaffen
werden sollten, Kinder zu bekommen, und dass die Leistungen
für Familien mit mehr Kindern angehoben werden sollten. Seit-
her stehen Familienleistungen und Leistungen für ältere Men-
schenmit geringem Einkommen auf der Agenda der Regierung.
Die beiden Abkommen zwischen Regierung und Sozialpartnern
aus dem Jahr 2006 (die Vereinbarung über die Grundsätze der
Reform des Sozialversicherungssystems und die Vereinbarung
über die Sozialversicherungsreform) umfassen eine Reihe von
Maßnahmen, die die Beteiligung der Sozialpartner an der Über-
wachung der Entwicklung des Sozialversicherungssystems
beinhalten. Darüber hinaus erörtert auch die trilaterale stän-
dige Kommission für sozialen Dialog (Comissão Permanente de
Concertação Social, CPCS) regelmäßig Fragen in Bezug auf diese
Reform.

3 Leistungen und Erfolge
Die Schlüsselreformen in diesem Bereich wurden bereits ein-
geleitet. Es wurden umfassende Änderungen eingeführt, und-
weitere Änderungen werden nur in Bezug auf die Revision des
Arbeitsgesetzes erwartet.

Bei der Bewertung der Erfolge müssenmehrere Aspekte berück-
sichtigt werden:

Diese Reformen werden kurzfristig nur eingeschränkte Wir-•
kung zeigen. Da die meisten Neuerungen erst 2007 in Kraft
traten, zeigen sich zudem in den aktuellen Statistiken noch
keine Effekte, weil die meisten Indikatoren nur bis 2006 ver-
fügbar sind. Eine Bewertung der Wirkung der neuen Alters-
renten auf den Arbeitsmarkt oder auf die Verdienstun-
gleichheit wird erst in der Zukunft möglich sein. In Bezug
auf Prognosen zur finanziellen Tragfähigkeit des Systems lie-
gen Untersuchungen vor. Die EBS-Indikatoren, in denen sich
die bisherigen Änderungen am ehesten zeigen werden, sind
die Beschäftigungs- und Erwerbsquoten der Altersgruppen
55 bis 59 Jahre und 60 bis 64 Jahre, die durchschnittliche
Austrittsquote aus dem Arbeitsmarkt, die Arbeitslosen- und
Langzeitarbeitslosenquote, Präventivdienste, Neuanfang
und die Aktivierung Langzeitarbeitsloser.

In einigen Bereichen ist eine Evaluierung der Ergebnisse•
der jüngsten Maßnahmen jedoch möglich, zum Beispiel in
Bezug auf die Effekte der Änderungen amArbeitslosenversi-
cherungssystem und die Pläne zur Bekämpfung des Betrugs
und der Umgehung von Beitragszahlungen.

Eine Untersuchung der Banco de Portugal (Pinheiro und
Cunha, 2007) kam zu dem Schluss, dass die Reformen des
Sozialversicherungssystems „bei Fortführung des finanziellen
Konsolidierungsprozesses eine Verbesserung der Nachhaltig-
keitsbewertung der öffentlichen Finanzen von hohem zu durch-
schnittlichem Risiko ermöglichen sollten“ (86).

Die Tabellen 1 bis 3 zeigen die sehr positiven Ergebnisse der
Maßnahmen zur Bekämpfung des Betrugs und der Umgehung
von Beitragszahlungen zwischen 2005 und 2007. Der Betrag, der
durch Kontrollen und Vereinbarungen mit Arbeitgebern und
Selbstständigen beigetrieben wurde, stieg von 280 704 000 EUR
im Jahr 2005 auf 555 000 000 EUR im Jahr 2007 (+ 97,7 %). Der
Schlüssel zur Erklärung dieser Ergebnisse ist die Beitreibung von
Forderungen – diese stieg zwischen 2004 und 2007 um 377,24 %
(Tabelle 2).

In den vergangenen zwei Jahren ist die Zahl der Überprüfungen
von Krankheits- und Erwerbsunfähigkeitsmeldungen deutlich
gestiegen. Die Wirksamkeit dieser Aktionen hat sich in dieser
Zeit verbessert. Die Aufdeckung des Missbrauchs der Arbeitslo-
senversicherung sollte nach den Regeln des Systems zur zeitwei-
ligen Sperrung oder zur Einstellung der Leistungen führen. Dies
liegt zum Großteil an der Schnittstelle zwischen dem Institut für
Beschäftigung und Berufsbildung (Instituto do Emprego e For-
mação Profissional, IEFP) und der Sozialversicherung.

Im Wirtschaftsbulletin vom Herbst 2007 der portugiesischen
Zentralbank (87) wurden die hohe Einkommensersatzrate und
die lange Bezugsdauer für Arbeitslosenversicherungsleistungen

(86) http://www.bportugal.pt/publish/bolecon/artigos/op.asp?Lang=
p&Ano=2007&Numero=3

(87) http://www.bportugal.pt/publish/bolecon/antigos/bol_
outono07_e.pdf

http://www.bportugal.pt/publish/bolecon/artigos/op.asp?Lang=p&Ano=2007&Numero=3
http://www.bportugal.pt/publish/bolecon/antigos/bol_outono07_e.pdf
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als Ursachen der hohen Langzeitarbeitslosigkeit identifiziert. Die
Änderungen bei den Pflichten der Leistungsempfänger und die
strengere Kontrolle spielen bei der Bekämpfung dieser Art von

Arbeitslosigkeit eine wichtige Rolle. Das Bulletin betonte, dass
der Rückgang der Kosten der Arbeitslosenversicherung durch
diese Änderungen erklärt werden kann.

Strengere Kontrollen und die Neudefinierung der Pflichten der
Leistungsempfänger verringerten die Zahl der Empfänger von
Arbeitslosenversicherungsleistungen im Jahr 2007 (Tabelle 5).
Angesichts der Tatsache, dass die Arbeitslosigkeit in diesem Zeit-
raumweiter anstieg, ist dies ein besonders gutes Ergebnis (Abbil-
dung 1).

4 Schlussbemerkungen
Bisherige Untersuchungen zeigen, dass das Maßnahmenpa-
ket zur Verbesserung der finanziellen Tragfähigkeit ausreichen
wird, um die bevorstehenden Herausforderungen wirtschaft-
licher, sozialer und demografischer Entwicklungen zu bewälti-
gen. Die Reform des Arbeitslosenversicherungssystems und die
Pläne zur Bekämpfung des Betrugs und der Umgehung von Bei-
tragsleistungen haben die Zahl der Leistungsempfänger in einer
Zeit steigender Arbeitslosigkeit verringert. Die Ergebnisse einer
strukturellen Reform dieser Art werden jedoch hauptsächlich
mittel- und langfristig sichtbar.

In der Vereinbarung über die Sozialversicherungsreform wur-
den die Grundlagen für das neue System gelegt. Maßnahmen
zur Erreichung der Haushaltsziele wurden an soziale und wirt-
schaftliche Ziele gebunden und in den letzten Jahren wurden
wichtige Schritte unternommen. Die Revision des Arbeitsgeset-
zes, über die Regierung und Sozialpartner derzeit beraten, kann
das Rahmenwerk und denModernisierungsprozess um eine wei-
tere Dimension erweitern.

Tabelle 1: Zahl der Aktionen und beigetriebene Beträge (2005 bis 2007)

2005 2006 2007

Ergebnisse Betrag
(1 000 EUR) Ergebnisse Betrag

(1 000 EUR) Ergebnisse Betrag
(1 000 EUR)

Mitteilung an Arbeitgeber und
Selbstständige 402 266 94 688 271 332 68 613 168 506 37 900

Kriminalämter 46 300

Kontrollaktionen 22 620 29 642 23 723 23 315 17 802 41 900

Beitreibung durch
Beschlagnahmung von
Vermögensgegenständen des
Schuldners

129 353 238 263 313 700

Vereinbarungen mit Schuldnern
(mit erheblichen Schulden) über
günstige Zahlungsbedingungen

44 085 88 601 115 200

Gesamt 280 704 418 791 555 000

Quelle: Ministerium für Arbeit und soziale Solidarität (MTSS).

Tabelle 2: Entwicklung der Beitreibung von geschuldeten
Beiträgen (1 000 EUR)

Jahr Betrag Veränderung in %

2004 65 732

2005 129 353 96,79 %

2006 238 262 84,19 %

2007 313 700 31,66 %

Quelle: Ministerium für Arbeit und soziale Solidarität (MTSS).

Abbildung 1: Arbeitslosigkeit und Empfänger von
Arbeitslosenversicherungsleistungen (2006 bis 2008)
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Tabelle 3: Leistungsempfänger – Entwicklung der Zahl der Aktionen und beigetriebenen Beträge (2005 bis 2007)

2005 2006 2007

Ergeb-
nisse

Sperrung
und Einstel-

lung

Geschätzte
Einspa-
rungen

(1 000 EUR)

Ergeb-
nisse

Sperrung
und Einstel-

lung

Geschätzte
Einspa-
rungen

(1 000 EUR)

Ergeb-
nisse

Sperrung
und Einstel-

lung

Geschätzte
Einspa-
rungen

(1 000 EUR)

Befragungen
unter SVI 122 252 14 419

8 314

144 180

54 430

9 398

1 611

245 150

81 504 18 700

SVI-Überprü-
fungen 96 126 24 132 117 010 n.a.

18 077

Hauskontrollen –
Krankenleis-
tungen

19 516 6 796 1 748 21 739

Kontrollaktionen
und Schnitt-
stelle zu IEFP –
Arbeitslosenver-

sicherung

22 316 1 076 1 595 22 867 56 265 35 130 7 101 85 152 62 100

Kontrollaktionen
in Haushalten
mit RMG/RSI
(garantiertes
Mindestein-
kommen)

6 073 5 215 24 176 4 157 3 751 25 778 5 234 7 000

16 872 49 889 87 800

Quelle: MTSS.

NB: Sistema de Verificação de Incapacidades (System zur Überprüfung von Erwerbsminderung, SVI).

Tabelle 4: Nutzung des direkten Sozialversicherungsservice

Ziel 2006 Dezember 2006 Mai 2007

Zahl der Nutzer 150 000 218 042 299 039

Aktualisierungen der Sozialversicherungsdatenbank 100 000 275 411 515 009

Website-Besuche insgesamt 1 000 000 992 564 1 733 785

Zahl der angebotenen Dienste 20 27 33

Quelle: Instituto de Informática e Estatística da Segurança Social (Institut für Informatik und Statistik der Sozialversicherung, IIES).

Tabelle 5: Empfänger von Arbeitslosenversicherungsleistungen

Januar 2006 Januar 2007 Januar 2008

Empfänger von Arbeitslosenversicherungsleistungen 312 999 297 211 258 319

Quelle: MTSS.
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Rumänien
Steigende Investitionen in
Humankapital, Stärkung
der Beziehung zwischen
Bildungssektor und Arbeitsmarkt
und Verbesserung des Übergangs
von der Schule in die Arbeitswelt
durch die Lehrlingsausbildung

1 Einleitung
Die Lehrlingsausbildung ist eine der ältesten bekannten Metho-
den, jemanden mit den Gepflogenheiten eines Gewerbes oder
Berufs vertraut zu machen. Dieser Weg in die Arbeitswelt, der
Arbeit und Ausbildung verbindet, hat in vielen Ländern eine
lange Tradition.

Heutzutage haben wir dynamische und globale Arbeitsmärkte,
auf denen die Lehrlingsausbildung als eine Alternative für den
Übergang von der Schule in die Arbeitswelt gilt. Das Ziel ist
die Verbindung der theoretischen Ausbildung mit praktischer
Arbeitserfahrung, die die jungen Leute in der Regel im Rahmen
eines Beschäftigungsverhältnisses sammeln. Dieses unterliegt
besonderen Verträgenmit dem Arbeitgeber, der ein bestimmtes
Gewerbe oder einen bestimmten Beruf ausübt.

Und genau unter diesem Aspekt – d. h. die Verbindung des Ler-
nens in seiner am stärksten praxisorientierten Form mit einem
tatsächlichen Beschäftigungsverhältnis – fließt die Lehrlings-
ausbildung in die Integrierte Leitlinie Nr. 23 der Europäischen
Kommission mit ein. Diese Leitlinie beschreibt die Lehrlingsaus-
bildung als eine Maßnahme zur Steigerung und Optimierung
der Humankapitalinvestitionen durch „integrative Maßnahmen
und Aktionen im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bil-
dung, um den Zugang zur Berufsbildung, zur Sekundarbildung
und zur Hochschulbildung erheblich zu verbessern, einschließ-
lich der Lehrlingsausbildung und der Vermittlung unternehme-
rischer Kompetenzen“.

Lehrlingsausbildung ist also nicht nur eine alternative Form der
Berufsausbildung, sondern auch ein wichtiges Instrument für
bessere soziale Eingliederung. Dies ist ein besonderer Weg, der
Ausbildung und Beschäftigung verbindet und besonders für die
Bevölkerungsteile vorteilhaft ist, die sonst Gefahr laufen, mar-
ginalisiert oder ausgeschlossen zu werden, aber auch für Men-
schen in abgelegenen und isolierten Regionen und Orten. Die
Lehrlingsausbildung nützt auch den Handwerken, Berufen und
Gewerben, für die solche arbeitsbezogenen Ausbildungen die
geeignetsten sind. Dazu zählen auch traditionelle Beschäftigun-

gen, die einen so wichtigen Beitrag zum Erhalt der kulturellen
Identität und Vielfalt unseres Kontinents leisten.

Dementsprechend wird die Lehrlingsausbildung als Weg von der
Schule in die Arbeit von Eurostat zu Recht als arbeitsmarktpoli-
tischer Eingriff klassifiziert. Finanzielle Hilfen, die den Veranstal-
tern von Lehrlingsausbildungsprogrammen (Firmen oder Ein-
zelpersonen, die bestimmte Gewerbe oder Berufe ausüben) auf
verschiedenste Weise gewährt werden, werden als Maßnahmen
aktiver Arbeitsmarktpolitik definiert und in der Statistik der zwei-
ten Arbeitsmarktpolitikkategorie zugeordnet, nämlich denMaß-
nahmen im Bereich der Berufsausbildung und der Förderung sol-
cher Tätigkeiten, mit einer speziellen Unterkategorie „Förderung
der Lehrlingsausbildung“.

Dieser Bericht hat das neuerliche Interesse an der Praxis und
Regulierung der Lehrlingsausbildung in Rumänien zum Gegen-
stand.

Gleich zu Beginn der Umstellung von der Plan- auf die Marktwirt-
schaft gab es Stimmen (sowohl von Gewerkschafts- als auch von
Arbeitgeberseite), die sich dafür aussprachen, die Lehrlingsaus-
bildungwieder einzuführen, nicht nur als einen eindeutigenWeg
der beruflichen Bildung, sondern auch als selbstständige Insti-
tution des rumänischen Arbeitsmarkts. Das rasche Tempo des
Übergangs verhinderte jedoch die richtige Wiedereinführung
dieser Institution, bis schließlich zu Beginn dieses Jahrzehnts das
neue Arbeitsgesetzbuch ausgearbeitet war und in Kraft trat. Zu
diesem Zeitpunkt befand sich Rumänien gerade am Ende seiner
Übergangsphase und näherte sich dem Beitritt zur EU.

Das Arbeitsgesetzbuch, unter rumänischen Juristen als Gesetz
Nr. 53/2003 bekannt, besagt in Titel VI, der ausschließlich der
beruflichen Bildung gewidmet ist, dass die Lehrlingsausbildung
eine anerkannte Form der beruflichen Bildung ist (Artikel 189
sowohl der aktuellen als auch der ursprünglichen Fassung des
Gesetzes). Das Arbeitsgesetzbuch enthält ein ganzes Kapitel
(Kapitel III, Titel VI), das der Lehrlingsausbildung als selbststän-
dige Institution des rumänischen Arbeitsmarkts gewidmet ist.
Dort heißt es ganz klar, dass die Lehrlingsausbildung als etab-
lierte, besondere Form der beruflichen Bildung anzusehen ist.
Das Arbeitsgesetzbuch legt jedoch auch fest, dass es sich dabei
um einen besonderen, auf bestimmte Zeit abgeschlossenen
Arbeitsvertrag handelt. Dadurch werden Auszubildende den
normalen Angestellten in vollem Umfang gleichgestellt und
haben auch die damit verbundenen Rechte, u. a. hinsichtlich
der Sozialversicherung.

Obwohl das Arbeitsgesetzbuch die meisten Einzelregelungen
ausdrücklich einem künftigen besonderen Gesetz vorbehielt,
versuchte es doch anfangs, die Art dieses ausbildungsgebunde-
nen Beschäftigungsverhältnisses, um das es sich bei der Lehr-
lingsausbildung im Wesentlichen handelt, strenger zu regeln.
Dadurch wurde der Spielraum für die spezialgesetzliche Rege-
lung enger. Sowohl Gewerkschaften als auch Arbeitgeber protes-
tierten gegen diese ersten Regelungen. Die Arbeitgebermeinten,
das Arbeitsgesetzbuch sei zu rigide, während die Gewerkschaf-
ten der Ansicht waren, es sei eine moderne Form der Sklave-
rei verabschiedet worden. Die damalige Regierung schaffte es
nicht, diesen Teil des Arbeitsgesetzbuchs zu verabschieden. Es
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blieb daher der Mitte-rechts-Koalition, die nach den Wahlen
2005 zustande kam, überlassen, das Arbeitsgesetzbuch 2005 zu
ändern und im Kapitel über die Lehrlingsausbildung alle über
die Grundregelungen hinausgehenden Vorschriften zu strei-
chen, um die Einzelheiten einer spezialgesetzlichen Regelung
vorzubehalten. Das Gesetz, das danach zustande kam, ist somit
das Ergebnis gründlicher Verhandlungen zwischen den Gewerk-
schaften und den Arbeitgebern.

Dieses Gesetz, das unter dem Namen Lehrlingsausbildungsge-
setz (Gesetz Nr. 279/2005) bekannt ist, wurde 2005 verabschie-
det. Es trat jedoch erst 2006 in Kraft, nachdem das Arbeitsmi-
nisterium endlich die Anwendungsvorschriften ausgearbeitet
hatte, ohne die es nach rumänischem Recht keine greifbaren
Auswirkungen hätte haben können. Seit dem Inkrafttreten des
Gesetzes und der Anwendungsvorschriften selbst ist also erst
kurze Zeit vergangen, weshalb es bislang, wenn überhaupt, nur
wenige Bewertungen seiner Wirksamkeit gibt. Zurzeit gibt es
auch, wenn überhaupt, nur sehr wenige Statistiken zu diesem
Thema. Dennoch ist es möglich, auf Grundlage der vorhande-
nen Informationen sowie der Tatsache, dass sich die gesetzlichen
Regelungen nun stabilisiert haben, einen kurzen Überblick über
die Gesetzesbestimmungen zu geben und verschiedene qualifi-
zierte Anmerkungen zu diesem Thema zu machen.

2 Organisation,
Umsetzung
und Finanzierung
dieser Politik
Gemäß der spezialgesetzlichen Regelung der Lehrlingsausbil-
dung in Rumänien ist die Lehrlingsausbildung eine besondere
und eigene Form einer mit einem Beschäftigungsverhältnis ver-
bundenen Berufsausbildung, und zwar in Form eines zeitlich
befristeten Vertrags, im Rahmen dessen sowohl die praktische
als auch theoretische Berufsausbildung durch den Arbeitge-
ber durchgeführt wird. Anspruch auf eine Lehrlingsausbildung
haben Personen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, die noch
über keine Qualifikationen in dem Gewerbe verfügen, in das sie
als Auszubildende eintreten. Die Laufzeit des Ausbildungsver-
trags darf höchstens drei Jahre, muss jedoch mindestens sechs
Monate betragen, je nachdem, auf welchen Abschluss vorberei-
tet wird. Im Gesetz steht sogar ausdrücklich, dass der Vertrag
nicht auf mehr als 24 Monate geschlossen werden darf, wenn die

für befristete Verträge geltenden Bestimmungen des Arbeitsge-
setzbuchs voll eingehalten werden sollen.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass der Auszubildende als Vollzeitar-
beitnehmer der Firma, natürlichen Person oder Familienfirma gilt
und dass er Anspruch auf alle damit verbundenen Rechte, ein-
schließlich des Mindestgehalts und der Arbeitszeitregelungen
hat. Der Auszubildende erhält außerdem eine theoretische Ausbil-
dung, die während der Arbeitszeit durchzuführen ist. Für Auszubil-
dende, die nicht zwischen ihremWohnsitz und der Arbeit pendeln
können, muss der Arbeitgeber eine Unterkunft bereitstellen.

Der Staat fördert die Lehrlingsausbildung, und dies ist mögli-
cherweise einer der wichtigsten Aspekte des Gesetzes. Arbeit-
geber, die sich verpflichten, Ausbildungsverträge abzuschließen,
erhalten finanzielle Anreize aus der Arbeitslosenversicherung.
Der Anreiz beläuft sich auf 50 % des gesetzlichen Mindestlohns
je beschäftigten Auszubildenden (zurzeit 500 RON/139 EUR
zum aktuellen Wechselkurs, so dass sich die Subvention auf
250 RON/70 EUR beläuft). Hinzu kommt eine weitere Subven-
tion, die den Aufwendungen des Arbeitgebers für die theore-
tische Ausbildung jedes Auszubildenden entspricht, allerdings
maximal 20 % des gesetzlichen Mindestlohns beträgt.

Diese Anknüpfung an den in Rumänien besonders niedrigen
Mindestlohn ist nach Ansicht des Verfassers der Anwendung
der Maßnahme abträglich. Die Tatsache, dass so viele Anreize
und Stimuli an den niedrigen Mindestlohn anknüpfen, macht
diese sehr unattraktiv, da die Beträge, die man erhält, so nied-
rig sind, dass sich der bürokratische Aufwand für ihre Verwal-
tung einfach nicht lohnt. Es wäre besser, wenn es eine engere
Verbindung zwischen Sozialleistungen und Beiträgen sowie,
im Falle von Anreizen, zwischen dem auszuschüttenden Betrag
und den zu erreichenden Zielen gäbe. Die Stabilität der Sozi-
alversicherungssysteme (in diesem Falle der Arbeitslosenversi-
cherung) steht an erster Stelle. Dennoch sollte man verstehen,
dass diese, da sie zumeist beitragsfinanziert sind, Instrumente
zur Förderung der Interessen der Beitragszahler sein sollten –
und nicht einfach nur zusätzliche Säulen zur Stabilisierung des
Gesamthaushalts. Während die Anknüpfung an denMindestlohn
bei nicht beitragsfinanzierten Sozialleistungen zu begrüßen ist,
ist eine solche Anknüpfung im Falle beitragsfinanzierter Anreize
und Sozialleistungen kontraproduktiv. Es ist daher klar, dass in
diesem besonderen Falle die Anknüpfung der als Anreiz für die
Lehrlingsausbildung gedachten Subventionen an den sehr nied-
rigenMindestlohn dazu führt, dass diese Stimuli für die Arbeitge-
ber völlig reizlos sind, weil die ausgeschütteten Beträge den Auf-
wand in keiner Weise decken. So wie diese Subventionen bislang
gestaltet sind, wirken sie eher abschreckend, als den so dringend
gebrauchten Anreiz zur Lehrlingsausbildung zu geben.
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3 Leistungen und Erfolge
Die Tätigkeitsberichte der Nationalen Beschäftigungsagentur (88)
zeigen, dass die arbeitsmarktpolitischenMaßnahmen, die auf die
Förderung der Lehrlingsausbildung abzielen, in besonders gerin-
gem Umfang angenommen werden. Bislang ist nur eine Firma
genannt worden, die die von der öffentlichen Arbeitsverwaltung
angebotene Hilfe beantragt hat. Es scheint, dass im ganzen Land
nur 30 Personen als „Lehrlingsausbilder“ im Sinne des Gesetzes
anerkannt worden sind. Dies ist besonders bedenklich, da es die
rechtlichen Voraussetzungen für die Zulassung als Lehrlingsaus-
bilder sind, die von den Arbeitgebern am häufigsten als eine der
Steigerung der Lehrlingsausbildung entgegenstehende, unüber-
windliche Hürde bezeichnet werden. In gewissem Umfang ist
das wahr, da die Lehrlingsprogramme am ehesten von kleinen
undmittleren Unternehmen, aber auch von einzelnen Handwer-
kern und Familienunternehmen, die in traditionellen Gewerben
tätig sind, angenommen werden und nicht vonmultinationalen
Konzernen. Für viele kleine Unternehmen ist diese Anforderung
schwer zu erfüllen. Das Problem wird noch dadurch verschärft,
dass die Lehrlingsausbildung ja auch dazu gedacht war, die kul-
turelle Identität durch traditionelle Beschäftigungen zu wahren.
Diejenigen, die diese Berufe ausüben, sind häufig schon alt, wes-
halb die Anforderung, sich als „Erwachsenenausbilder“ zu quali-
fizieren, für sie besonders schwer zu erfüllen ist.

Überwachungsindikatoren

Es gibt keine Indikatoren, die speziell auf die Lehrlingsausbildung
und die Förderung der Lehrlingsausbildung im Rahmen einer
aktiven Arbeitsmarktpolitik ausgelegt sind. In Leitlinie Nr. 23 ist
die Lehrlingsausbildung klar erwähnt. Dennoch geht keiner der
in dieser Leitlinie genannten Indikatoren speziell auf diese Maß-
nahme ein. Man kann daher nur auf „Investitionen durch Unter-
nehmen, die Erwachsene ausbilden“ und die offensichtlichere
„Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen“ abstellen, welche
am ehesten in Frage kommen, auch wenn sie nicht unbedingt
die geeignetsten Indikatoren sind.

Man kann auf andere Indikatoren verweisen, in denen es um die
Erfassung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen geht, und Fol-
gendes betrachten:

die von der Arbeitslosenversicherung für Lehrlingspro-•
gramme aufgewendeten Beträge;

(88) Es ist zu beachten, dass der Jahresbericht des Nationalen Arbeits-
amts für 2006 klar besagt, dass die Arbeitgeber anfangs große Begeiste-
rung für die Lehrlingsausbildung zeigten, dass diese aber bald nachließ,
als sie nachweisenmussten, dass ihr Ausbildungspersonal (die Lehrlings-
ausbilder) den im Gesetz niedergelegtenmethodischen Anforderungen
genügt. Laut dem Jahresbericht des Nationalen Arbeitsamts für 2006
hat die Behörde im ganzen Jahr 2006 keinen einzigen Ausbildungsver-
trag gemäß den Bestimmungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
(Gesetz Nr. 76/2002) finanziert. Wenn dies 2006 so war, so scheint sich die
Lage 2007 nicht gebessert zu haben. Im Gegenteil: Im Jahresbericht des
Arbeitsamts wurde diese Maßnahme einfach ignoriert und im Bereich/in
der Kategorie Berufsausbildung gab es keine Angaben zur „Förderung
der Lehrlingsausbildung“.

die Zahl der Teilnehmer an durch die Arbeitslosenversiche-•
rung finanzierten Lehrlingsprogrammen;

den Übergang von Teilnehmern an von der Arbeitslosen-•
versicherung finanzierten Lehrlingsprogrammen in solche
Programme.

Da alle Lehrlingsprogramme bei den örtlichen Direktoraten des
Arbeitsministeriums registriert sein müssen, liegt es nahe, die
folgenden Indikatoren auf administrativer Ebene zu erheben:

die Zahl der bei den örtlichen Arbeitsdirektoraten registrier-•
ten Lehrlingsprogramme;

die Zahl der bei denselben örtlichen Arbeitsdirektoraten•
registrierten Ausbildungsverträge;

die Zahl der Personen, die von denselben Organen als•
„Lehrlingsausbilder“ zertifiziert sind, die Zahl der von den-
selben Organen widerrufenen Lizenzen und Genehmigun-
gen sowie die Zahl der Kontrollen und Überprüfungen, die
das Arbeitsinspektorat bei Unternehmen oder anderen zur
Durchführung von Lehrlingsprogrammen zugelassenen
Stellen durchgeführt hat.

4 Schlussbemerkungen
Durch das neue rumänische Arbeitsgesetzbuch und das Lehr-
lingsausbildungsgesetz wurde ein moderner Rahmen für die
Lehrlingsausbildung als eigenständige Rechtsinstitution im
rumänischen Arbeitsmarkt geschaffen.

Auch die rumänische Regierung will die Lehrlingsausbildung
unterstützen und mithilfe des Arbeitslosenversicherungsfonds
Anreize für Arbeitgeber bereitstellen, die diese mit einer Ausbil-
dung kombinierte Beschäftigungsform anbieten.

Dies sind die positiven Aspekte. Nachteilig sind jedoch die recht
strengen und anspruchsvollen Bedingungen, die an die Orga-
nisation der Lehrlingsausbildung gestellt werden. Dies gilt vor
allem hinsichtlich der Lehrlingsausbilder. Die für die Ausbilder
geltenden Bedingungen sind von den meisten Kleinunterneh-
men, insbesondere von einzelnen Handwerkern und Gewerbe-
treibenden, auf die die Maßnahme in erster Linie abzielt, schwer
zu erfüllen.

Sicherlich wäre eine Lockerung der gesetzlichen Anforderungen
(etwa hinsichtlich der Akkreditierung und Qualifikation der die
Lehrlinge überwachenden und ausbildenden Personen sowie
der strengen Bedingungen für die Förderung der Lehrlingsaus-
bildung) von Vorteil, um Arbeitgeber dafür zu gewinnen, sich
aktiver für Lehrlingsprogramme zu engagieren.

Andererseits müsste die Nationale Beschäftigungsagentur,
die für die Förderung der Lehrlingsausbildung im Rahmen der
aktiven Arbeitsmarktpolitik auf administrativer Ebene zuständig
ist, stärker informieren und aufklären. Es scheint, dass das größte
Hindernis, das der Anwendung des Gesetzes imWege steht, die
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Tatsache ist, dass es kaum bekannt ist. Es müsste daher stärker
dafür geworben werden.
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Slowenien
Beratung für Arbeitslose als
aktive arbeitsmarktpolitische
Maßnahme (AAM)

1 Einführung und Ziele
Berufsberatung – definiert als „Dienste, die Personen aller Alters-
gruppen und in allen Lebensphasen bei Entscheidungen über
Beruf, Bildung und Ausbildung sowie bei der Gestaltung ihrer
beruflichen Laufbahn unterstützen“ (Sultana undWatts, 2006) –
ist in Slowenien, wie in anderen europäischen Ländern, ein
zunehmend wichtiger Bereich der Arbeitsmarktpolitik, insbe-
sondere in den vergangenen zehn Jahren.

Andererseits ist Berufsberatung in Slowenien kein völlig neues
Konzept. Bereits in den 1950er Jahren wurden innerhalb der
regionalen Arbeitsverwaltung Berufsberatungsdienste einge-
richtet. In den 1960er und 1970er Jahren wurde Berufsberatung
von Schulberatungszentren für Schüler an Primar- und Sekun-
darschulen angeboten. Diese waren bis Mitte der 1990er Jahre
die hauptsächliche Zielgruppe für Berufsberatung. In der zwei-
ten Hälfte der 1990er Jahre, als die Arbeitslosenquote drama-
tisch anstieg, richtete die slowenische Arbeitsverwaltung ihre
Berufsberatungsdienste verstärkt auf Erwachsene und insbe-
sondere Arbeitslose aus. Die wichtigste Reform der Berufs-
beratungsdienste der Arbeitsverwaltung fand zwischen 1997
und 1999 statt, als Berufsinformationszentren eingerichtet wur-
den (im Rahmen des Phare-Projekts). Im Jahr 2000 wurde die
slowenische Arbeitsverwaltung über das nationale Zentrum für
Berufsberatung Mitglied von Euroguidance (ehemals NRCVG),
einem Netzwerk europäischer Berufsberatungszentren.

Die Berufsberatung ist einer der vier Hauptbereiche der aktiven
Arbeitsmarktpolitik des slowenischen Ministeriums für Arbeit,
Familie und Soziales zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
des slowenischen Arbeitsmarkts und der slowenischen Arbeits-
kräfte. Die Weiterentwicklung der Berufsberatung sollte dazu
beitragen, dass das slowenische Berufsbildungssystem effekti-
ver und effizienter wird und besser auf die Arbeitsmarktanfor-
derungen und Bedürfnisse der Arbeitslosen eingeht.

Die Entwicklung der Berufsberatung in Slowenien wird maß-
geblich von den relativ neuen europäischen Strategien beein-
flusst. Die wichtigsten sind dabei die europäische Beschäfti-
gungsstrategie im Bereich des Arbeitsmarkts und die Strategie
für lebenslanges Lernen im Bereich der Bildung. Diese haben
die Änderungen der bisherigen sozial-, beschäftigungs- und
bildungspolitischen Maßnahmen in den letzten Jahren beein-
flusst. Eines der neuen Konzepte, das die Stellung Arbeitsloser
am Arbeitsmarkt betrifft, ist das Konzept der Aktivierung. Durch
die Einführung von Aktivierungsmaßnahmen sollen die Erwerbs-

quoten gesteigert (bzw. die Arbeitslosenquoten gesenkt) und
das Sozialsystem „beschäftigungsfreundlicher“, effektiver und
effizienter gemacht werden. Die Aktivierungsstrategie betont
die Rolle der Arbeit. Dies wirft die Frage nach der neuen Rolle
der Berufsberatung auf: Soll diese lediglich Informationen für
einen rascheren Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt bereitstel-
len oder unabhängig von der Dauer der Arbeitslosigkeit umfas-
sendere Dienste zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit
erbringen? Darüber hinaus „hat die Berufsberatung im Kontext
der Aktivierung verstärkt die Rolle eines Vermittlers zwischen
dem Einzelnen und dem System angenommen, eines Agen-
ten, der ‚kognitive‘ Veränderungen beim Einzelnen herbeifüh-
ren soll, insbesondere im Sinne der Akzeptanz der gegebenen
Umstände des Arbeitsmarkts (Flexibilität, instabile Beschäfti-
gungsverhältnisse usw.)“ (Kopač, 2007).

2. Organisation,
Umsetzung und
Finanzierung
Die Arbeitsverwaltung ist der wichtigste Anbieter, Auftraggeber
und Koordinator für Berufsberatungsdienste in Slowenien. Die
Aktivitäten der Arbeitsverwaltung werden aus dem Staatshaus-
halt sowie durch Mittel der Strukturfonds (insbesondere AAM-
Programme) finanziert.

Die Arbeitsverwaltung wurde vomMinisterium für Arbeit, Fami-
lie und Soziales eingerichtet; ihre Zuständigkeiten sind im Gesetz
über Beschäftigung und Arbeitslosenversicherung (jüngste Fas-
sung aus dem Jahr 2006) geregelt. Innerhalb der Arbeitsverwal-
tung ist eine eigene Berufsberatungsabteilung für ein breites
Spektrum an Aktivitäten in diesem Bereich verantwortlich –
von der Entwicklung von Beratungsmethoden und -instrumen-
ten bis zur Durchführung von Beratungsdiensten für Schüler und
Erwachsene (insbesondere Arbeitslose).

Das Berufsberatungsangebot der Arbeitsverwaltung ist dreistu-
fig angelegt (Kopač und Ignjatović, 2006). Auf der ersten Stufe
haben die Kunden (Erwachsene und Jugendliche) über ein Netz
von Berufsinformationszentren (BIZ) freien Zugang zu Informa-
tionen in Selbstbedienung (89). Hauptziel dieser Zentren ist es,
Kunden Informationen zur Verfügung zu stellen, um unabhän-
gige Entscheidungen über ihre zukünftigen Aktivitäten treffen
zu können.

Die zweite Stufe bildet die Gruppenberatung, wie zum Bei-
spiel in Job-Klubs, in denen die Kunden Selbstvertrauen und
Motivation wiedererlangen sowie Fähigkeiten für die Arbeits-
suche erlernen können. Die Gruppenberatung ist Teil der akti-
ven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die größtenteils über

(89) Es gibt in Slowenien drei BIZ (in Ljubljana, Maribor und Koper) sowie
18 BIZ-Informationspunkte und 8 BIZ-Informationsecken. Im Jahr 2005
waren 65 % aller Besucher Arbeitslose (Slowenische Arbeitsverwaltung,
2006).
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Ausschreibungsverfahren an private Organisationen vergeben
werden.

Daneben gibt es noch Beschäftigungsfonds – Institutionen, die
zur Umsetzung aktiver beschäftigungspolitischer Maßnahmen
eingerichtet wurden, die darauf abzielen, entlassene Arbeitneh-
mer zu reaktivieren und an alternative Arbeitsplätze zu vermit-
teln. Diese sind private Rechtspersonen, die aktive beschäfti-
gungspolitischeMaßnahmen in einer odermehreren Gemeinden
oder Firmen durchführen. Es gibt regionale, Niederlassungs- und
Unternehmensbeschäftigungsfonds. Beschäftigungsfonds verei-
nen Sozialpartner und Interessengruppen auf lokaler, regionaler
und nationaler Ebene (Gemeinden, Gewerkschaften, Handels-
und Handwerkskammern, Unternehmen, Wirtschaftszentren,
Gründerzentren, Technologieparks, Arbeitsverwaltung usw.).

Eine dritte Stufe der Berufsberatung innerhalb der Arbeitsver-
waltung bildet die individuelle Beratung (poklicna orientacija)
durch Berufsberater für Personen, bei denen ein entsprechen-
der Bedarf festgestellt wurde (90). Dies ist die umfassendste und
ausführlichste Form der Berufsberatung in Slowenien. Zusätzlich
haben alle registrierten Arbeitslosen ein Anrecht auf und eine
Verantwortung für einen individuellen Beschäftigungsplan, in
dem sie gemeinsam mit einem Berater ihre Ziele und „aktiven“
Schritte zur Erreichung dieser Ziele festlegen.

Neben der Arbeitsverwaltung spielen auch die Beratungszentren
für Erwachsenenbildung bei der Bildungsberatung für Erwach-
sene eine wichtige Rolle (91). Ihre Aktivitäten werden durch das
slowenische Institut für Erwachsenenbildung geregelt und vom
Ministerium für Bildung und Sport finanziert. Die Zentren sind
an lokale Bildungszentren (Ljudske univerze – Volkshochschulen)
angegliedert, die die wichtigsten Anbieter für Erwachsenenbil-
dung darstellen. Derzeit gibt es über ganz Slowenien verteilt
14 lokale Beratungszentren für Erwachsenenbildung. Diese sind
ein Beispiel für erfolgreiche Maßnahmen im Bereich lebenslan-
ges Lernen und kooperierenmit anderen Interessengruppen auf
lokaler Ebene. Jedes Zentrum hat ein eigenes Netz von Partnern
(Experten und strategische Partner), während die Bildungsträger
die Schlüsselrolle spielen.

(90) Berufsberater führen auch individuelle Beratung für Schüler durch,
die vor einer Entscheidung über ihre Bildungslaufbahn stehen.

(91) Beratungszentren für Erwachsenenbildung haben jedoch andere
Kunden: Die Hälfte sind Erwerbstätige, die andere Hälfte Arbeitslose,
Rentner, Schüler und Studenten.

Berufsberatungsdienste werden demnach in Slowenien haupt-
sächlich von öffentlichen Stellen erbracht (finanziert durch die
direkte Erbringung der Dienste), während private und gemein-
nützige Organisationen nur eine sehr geringfügige Rolle spielen.
Andererseits bieten manche Unternehmen interne Berufsbera-
tung an, während bestimmte Organisationenwie die Handwerks-
kammer, die Industrie- und Handelskammer und insbesondere
die Gewerkschaften sich nicht in ausreichendem Maß an der
Berufsberatung beteiligen.

3 Leistungen und Erfolge
Wie bereits geschildert hat die Berufsberatung in Slowenien in
den letzten Jahren zugenommen. Neben der institutionellen För-
derung der Beratung setzt sich bei Arbeitslosen wie Erwerbstä-
tigen und insbesondere bei den jüngeren Generationen zuneh-
mend ein Bewusstsein für die Bedeutung von Bildung und
Berufsberatung durch. Im Rahmen der AAM haben das Ministe-
rium für Arbeit, Familie und Soziales und die Arbeitsverwaltung
die geplanten Aktivitäten im Bereich Berufsberatung deutlich ver-
stärkt. Tabelle 1 zeigt die Zahl der durchgeführten Sitzungen pro
Jahr für den jüngsten Zeitraum.

Bei der Evaluierung des Programms kommen nur quantitative
Kriterien (Zahl der Sitzungen und Struktur der arbeitslosen Pro-
grammteilnehmer) zur Anwendung (Ministerium für Arbeit, Fami-
lie und Soziales, 2007).

Eine qualitative Evaluierung der Berufsberatungsprogramme fin-
det dagegen relativ selten und hauptsächlich intern statt. Bei einer
Erhebung im Rahmen des internationalen Projekts „Guidance in
Europe“ (92) gaben slowenische Berater an, dass es keine offiziell
definierten Ziele für die Ergebnisse der Aktivität gab. Man kann
davon ausgehen, dass die Arbeitsbelastung und der Druck für die
Beschäftigungs- und Berufsberater in diesem Zeitraum erheblich
zugenommen haben. Die Berufsberatungsdienste (das gesamte
dreistufige System) sind gewöhnlich anderen Aufgaben der
Arbeitsverwaltung untergeordnet (auch finanziell), insbesondere
der Arbeitsvermittlung und Aktivierung. Die primäre Funktion der
Berufsberatung scheint daher zu sein, die Arbeitsvermittlung und
die Anwendung aktiver beschäftigungspolitischer Maßnahmen

(92) An diesem Leonardo-da-Vinci-Projekt waren Spanien, Frank-
reich, das Vereinigte Königreich, Slowenien und Deutschland beteiligt
(2004-2007).

Tabelle 1: Umsetzung von AAM, Zahl der Sitzungen pro Jahr

2004 2005 2006 2007

1. Maßnahme: Beratung und Unterstützung bei der
Arbeitssuche

155 280 1 221 771 924 899

1.1. Allgemeine Beratung und Information 145 427 1 075 764 813 968

1.2. BIZ 86 289 108 321 91 295 74 023

Quelle: Arbeitsverwaltung, 2005, 2006, 2007, 2008.
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effektiver zu machen. Auch wenn es keine konkreten Zielvorga-
ben gibt, fühlen Berufsberater zunehmend Druck, „ihren Beitrag
dazu zu leisten, die Kunden in den Arbeitsmarkt oder ins Bildungs-
system zu bringen“. Ungeachtet dieses Drucks gaben jedoch alle
Befragten an, dass dies nicht auf Kosten des Einzelnen geschehe.
Die Integration in den Arbeitsmarkt ist eine Priorität, aber es wer-
den auch langfristige Ziele berücksichtigt.

Dasselbe gaben auch die befragten Kunden an – keiner verspürte
direkten Druck zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Alle
Befragten waren Arbeitslose, die vor ihrer Teilnahme an einem Bil-
dungsprogramm (Programm 10 000+) an Berufsberatungssitzun-
gen teilgenommen hatten. Die Kunden hatten alle sehr ähnliche
Erwartungen an die Berufsberatung. Sie erwarteten sich Unter-
stützung bei Entscheidungen über ihre weitere berufliche Lauf-
bahn oder bei der Berufswahl. Als Hauptaufgabe der Berufsbe-
rater sahen die Kunden es an, „ein Gleichgewicht zwischen den
persönlichenWünschen und Fähigkeiten“ ihrer Kunden zu finden.
Am Ende mussten die Berufsberater die Aussichten der Kunden
einschätzen, das Bildungsprogramm abzuschließen. Daher ist es
nicht verwunderlich, das alle Kunden eine äußerst positive Ein-
stellung gegenüber solch einer „Aktivierungsmaßnahme“ zeigten.
Sie waren auch sehr zufrieden mit der Unterstützung durch den
Berufsberater. Mit der Arbeit der Beschäftigungsberater waren
die Befragten Kunden dagegen weniger zufrieden. Sie sahen die
Beziehung als sehr zweckorientiert an. Ein Befragter gab an: „Die
Beschäftigungsberater interessierten sich nicht für uns, bei den
Berufsberatern ist das dagegen ganz anders. Die nehmen sich
Zeit und hören einem zu.“ Bei den Beschäftigungsberatern war
außerdem die Diskrepanz zwischen den Erwartungen und den
tatsächlich erbrachten Diensten größer, insbesondere bezüglich
des erwarteten Einflusses von Beschäftigungsberatern auf den
Arbeitsmarkt oder die Einstellungspolitik von Arbeitgebern. Die
Kunden erwarten in der Regel, dass Beschäftigungsberater mehr
für sie tun – dass sie einen Arbeitsplatz für sie finden.

Die Berufsberatung bringt generell positivere, direktere Ergeb-
nisse für Personen, die sich über weitere Bildung und Ausbildung
beraten lassen wollen, und hat einen weniger direkten Einfluss
auf die Arbeitsmarktintegration. Dennoch ist es interessant, dass
Berufsberater es schaffen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen,
das es ihnen ermöglicht, ohne negative Reaktion eine kognitive
Veränderung bei ihren Kunden zu bewirken. Mit denWorten eines
Beraters: „Wir informieren sie über derzeitige Berufsperspektiven
und Beschäftigungsmöglichkeiten. Niemand wird es vermeiden
können, die Beschäftigung, den Arbeitsplatz oder sogar den Beruf
zu wechseln. Eine solche Situation auf dem Arbeitsmarkt zwingt
uns zur ständigen Anpassung an Veränderungen, sowohl beruf-
lich als auch persönlich. Nur Menschen, die bereit sind, ständig
dazu zu lernen und sich anzupassen, werden erfolgreich sein und
ihre Tätigkeit gut ausüben“ (Jamnik, 2007).

4 Schlussbemerkungen
Die Berufsberatung gewinnt in Slowenien zunehmend an Bedeu-
tung. Die Einführung des Aktivierungskonzepts als eine der wich-
tigsten Maßnahmen für Arbeitslose hat das Dilemma für Berufs-
berater verschärft.

Sie müssen das richtige Gleichgewicht zwischen den Bedürf-
nissen des Einzelnen (Wünsche, Erwartungen und Ambitionen)
und den Anforderungen des Systems (Arbeitsmarkt, Bildungs-
programme oder Arbeitgeber) finden. Die Berater stehen vor der
Aufgabe, die Bedürfnisse von Arbeitgebern (und Arbeitsmarkt)
und Arbeitslosen ins Gleichgewicht zu bringen und dabei die
Wünsche und beruflichen Interessen der Arbeitslosen und die
realen Arbeitsmarktanforderungen zu berücksichtigen. „Arbeit-
geber haben bei der Einstellung von neuen Arbeitskräften kon-
krete Anforderungen. Sie brauchen hauptsächlich angemessen
ausgebildete Arbeitskräfte, die ihre Tätigkeit sofort unabhängig
ausüben können“ (Vaupotič, 2007). Für die meisten Berufsberater
ist es nach wie vor wichtig, dass das Hauptziel der Berufsbera-
tung die persönliche und berufliche Entwicklung des Einzelnen
ist und nicht nur die Senkung der Arbeitslosigkeit und die Steige-
rung der Erwerbsquote um jeden Preis. Während die politischen
Entscheidungsträger die Berufsberatung als „Instrument zur Stei-
gerung der Beschäftigung und Verringerung der Arbeitslosig-
keit“ sehen, betonen Fachleute die Funktion der Berufsberatung
als Instrument „zur Förderung der erfolgreichen Entwicklung des
Einzelnen“ (Niklanović, 2003:4). Dazu Kopač (2007): „Berufsbe-
ratung sollte daher in Bezug auf den Arbeitsmarkt langfristige
statt kurzfristiger Ziele verfolgen und insbesondere die Siche-
rung der lebenslangen Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen
berücksichtigen und nicht nur die sofortige ‚Aktivierung‘ ohne
Rücksicht auf die Qualität der Beratung. Letzteres ist natürlich
eng mit der Arbeitsmarktsituation verknüpft, insbesondere mit
der Qualität der verfügbaren Arbeitsplätze. Der Wandel in der
primären Rolle der Berufsberatung, vom Einzelnen hin zum Sys-
tem, und das Verständnis der Berufsberatung als Schlüsselele-
ment für die Sicherheit des Einzelnen (d. h. seine Fähigkeit, sich
an eine flexible Umgebung anzupassen), ist besonders deutlich
in der Europäischen Beschäftigungsstrategie zu sehen, die auch
die nationale Beschäftigungspolitik bestimmt, zumindest auf
Erklärungsebene, wenn nicht auch in der Praxis.“

Zudem sind Beschäftigungs- und Berufsberater bei ihren Bemü-
hungen, das richtige Gleichgewicht zu finden, in der Praxis noch
immer mit relativ hohen Fallzahlen und steigenden Zielvorga-
ben (in Bezug auf den Übergang in Beschäftigung/Bildung) kon-
frontiert. Sie wünschen sich die Einstellung neuer Berater, umfas-
sende Aus- und Weiterbildung, eine engere Zusammenarbeit
zwischen unterschiedlichen Institutionen sowie die Aufstellung
nationaler Standards für die Beratung und nationaler Kriterien
für die Bewertung der Ergebnisse.
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Slowakei
One-stop-Shops für Unternehmer

1 Einführung
Die Slowakei hat in den vergangenen fünf Jahren bei der Förde-
rung der Arbeitsplatzbeschaffung deutliche Fortschritte erzielt.
Die wichtigsten Wachstumsfaktoren waren umfassende Refor-
men, die die Bedingungen für Unternehmen erleichterten und
die Motivation zu arbeiten steigerten, in Verbindungmit zuneh-
mendem Interesse ausländischer Investoren und nicht zuletzt
dem EU-Beitritt. Die Slowakei hat für die Umsetzung von Maß-
nahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unter-
nehmen von der Weltbank und der Europäischen Kommission
internationale Anerkennung erfahren. Doch trotz der Erfolge
bleibt es eine wichtige Aufgabe, die Bedingungen für Unterneh-
men zu verbessern, insbesondere durch die Schaffung eines bes-
seren Rechtsrahmens, die verbesserte Durchsetzung von Vor-
schriften und die Verringerung der Verwaltungs- und Steuerlast
für Unternehmen.

In den Jahren 2006 und 2007, als die Wirtschaft eine allgemeine
Verschlechterung des Klimas für Unternehmer vermeldete,
wurde das Konzept eines Netzes von One-stop-Shops mit über-
wältigendem Beifall begrüßt. Mit der Einrichtung von One-stop-
Shops soll Unternehmern der Marktzugang erleichtert werden,
indem alle Behördenaufgaben, die mit der Gründung und dem
Betrieb eines Unternehmens verbunden sind, zeit- und kosten-
effizient an einer Stelle erledigt werden können. Ein weiteres Ziel
ist es, die Verwaltungsverfahren und den elektronischen Kontakt
zu anderen Behörden zu optimieren.

Die Maßnahme steht in Einklang mit den zentralen nationalen
Strategiedokumenten, die alle die Bedeutung der Schaffung
günstiger Unternehmensbedingungen, insbesondere für KMU,
betonen (Manifest der slowakischen Regierung 2002 bis 2006
und 2006 bis 2010, Strategie für Wettbewerbsfähigkeit, Nationa-
les Reformprogramm). Ein wichtiger Impuls für die Maßnahme
war die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt (93), die die Mit-
gliedstaaten dazu auffordert, bis 2009 die Verwaltungsverfahren
durch die Schaffung „einheitlicher Ansprechpartner“ für Dienst-
leister zu vereinfachen. Mit dem Ziel, die mit Verwaltungsvor-
schriften verbundenen administrativen Kosten zu senken, ent-
spricht die Maßnahme denmikroökonomischen Leitlinien 9 und
10 der integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung
2005-2008 („Wettbewerbsfreundlichere Gestaltung des Unter-
nehmensumfelds, Förderung der unternehmerischen Kultur und
KMU-freundlichere Gestaltung des Wirtschaftsumfelds“) sowie
der beschäftigungspolitischen Leitlinie 21 („Unter gebührender

(93) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32
006L0123:DE:HTML

Berücksichtigung der Rolle der Sozialpartner Flexibilität und
Beschäftigungssicherheit in ein ausgewogenes Verhältnis brin-
gen und die Segmentierung der Arbeitsmärkte verringern“). Die
Maßnahme steht in Einklang mit den Schlussfolgerungen des
Europäischen Rats zur Verringerung der Verwaltungslasten vom
Frühjahr 2007 (94) und der Strategie der Kommission zur besse-
ren Rechtsetzung (95).

2 Organisation,
Umsetzung und
Finanzierung
Im April 2006 billigte die Regierung den Entwurf eines „Konzepts
für die Schaffung eines Netzes von One-stop-Shops“ (96). Darin
sind Grundprinzipien für die Schaffung und den Betrieb von
One-stop-Shops in der Slowakei dargelegt. Demnach haben die
One-stop-Shops folgende Aufgaben:

Verbesserung und Rationalisierung des Marktzugangs für•
eine breite Gruppe von Unternehmern in der Gründungs-
phase und im Lauf der Geschäftstätigkeit durch effizien-
tere Verwaltungsverfahren und Unterstützung der Unter-
nehmertätigkeit;

Konzentration der Verwaltungsverfahren in einem Zentrum;•

Optimierung des Verwaltungsprozesses in Bezug auf Quali-•
tät und Zeitaufwand für die Ausstellung von Dokumenten.

Als Antwort auf die EU-Richtlinie über Dienstleistungen im Bin-
nenmarkt sollten One-stop-Shops alle Verfahren und Formalitä-
ten abdecken, die zur Aufnahme einer Dienstleistungstätigkeit
erforderlich sind, Gebühren erheben, die in einem angemesse-
nen Verhältnis zu den entsprechenden Kosten stehen, zusätz-
liche Dienste anbieten, die über den Grundumfang hinausge-
hen, die optionale Nutzung durch Dienstleister respektieren und
Dienste im gesamten Land verfügbar machen.

DasWirtschaftsministerium, das für die Umsetzung der Richtlinie
zuständig war, erwog mehrere Alternativen zur Einrichtung des
Netzes. Nach interministeriellen Diskussionen wurde beschlos-
sen, One-stop-Shops innerhalb des bestehenden Netzes von
Gewerbeämtern (Gewerbeabteilungen der Bezirksverwaltun-
gen) einzurichten, wobei deren Infrastruktur, technische und
fachliche Kapazitäten, Erfahrungen und die Abdeckung eines
bedeutenden Teils der Unternehmer berücksichtigt wurden. Da
das Innenministerium für kleine Handels- und Handwerksbe-
triebe zuständig ist, teilen sich das Wirtschaftsministerium und

(94) http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/press-
data/de/ec/93139.pdf

(95) http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_
de.htm

(96) http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/DAFA4A617262C72
CC12571460044B79F?OpenDocument

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:DE:HTML
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_de.htm
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/DAFA4A617262C72CC12571460044B79F?OpenDocument
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das Innenministerium die Verantwortung für die Umsetzung des
Konzepts.

Das Wirtschaftsministerium ist für die Koordinierung und für
methodische Aufgaben zuständig, einschließlich der Entwick-
lung eines integrierten Informationssystems. Das Innenministe-
rium trägt Verantwortung für die Ausführung, das heißt, die Ein-
richtung und den Betrieb der One-stop-Shops.

Die Umsetzung der Richtlinie soll in mehreren Phasen erfolgen.
In der ersten Phase sollen die One-stop-Shops Dienste für Unter-
nehmer anbieten, die für ihre Tätigkeit eine Gewerbeerlaubnis
benötigen (Gewerbetreibende). Dies betrifft rund 95 % aller
Unternehmer. Die erste Phase startete im Oktober 2007 mit der
Novellierung des Gewerbeerlaubnisgesetzes. Unternehmer, die
auf Grundlage anderer Regelungen tätig sind, wie zum Beispiel
Freiberufler oder Personen, die im Unternehmensregister ein-
getragen sind, sollen in der zweiten Phase Zugang zu One-stop-
Shops erhalten. Als Termin für die zweite Phase sah das Konzept
den 31. Dezember 2008 vor, dies ist jedoch angesichts der Ände-
rungen möglicherweise nicht erreichbar (97).

Die Novellierung des Gewerbeerlaubnisgesetzes (98) sah die Ein-
richtung von One-stop-Shops im bestehenden Netz der Bezirks-
ämter (Gewerbeämter) vor. Seit dem 1. Oktober 2007 bieten die
50 Bezirksämter One-stop-Shop-Dienste innerhalb ihrer Zustän-
digkeitsbereiche für alle natürlichen und juristischen Personen,
die im Rahmen des entsprechenden Gesetzes eine Geschäfts-
tätigkeit aufnehmen oder ausüben. Bürger anderer EU-/EWG-
Staaten können One-stop-Shops in Bezirksämtern in den acht
regionalen Zentren nutzen. Die offizielle Sprache für alle Ver-
fahren und Beteiligten ist Slowakisch. Derzeit sind noch keine
personellen und technischen Ressourcen für andere Sprachen
verfügbar.

Die One-stop-Shops erweitern das Dienstleistungsangebot der
Gewerbeämter, insbesondere durch folgende Punkte:

Sie erlauben natürlichen und juristischen Personen, die•
eine Gewerbeerlaubnis beantragen, sich für die Einkom-
mensteuer und die obligatorische Krankenversicherung zu
registrieren;

sie ermöglichen die elektronische Ausstellung eines•
„Schuldnerblatts“.

Unter der bisherigen Regelung mussten diese Formalitäten per-
sönlich erledigt werden, ein zeitaufwendiges und damit teures
Verfahren. Die One-stop-Shops erheben die für die Registrierung
erforderlichen Daten von den Antragstellern, überprüfen sie und

(97) Dies betrifft die unterschiedlichen Forderungen und Interessen der
zuständigen Stellen (Verwaltungsbehörden, Selbstverwaltungsorgane,
Kammern). DasWirtschaftsministerium soll neue Gesetze entwerfen, die
die Diskrepanzen beseitigen. Ansonsten ist das Innenministerium bereit,
das Gewerbeerlaubnisgesetz erneut zu novellieren und „andere“ Unter-
nehmer darin aufzunehmen, damit diese die One-stop-Shops nutzen
können.

(98) http://www.nrsr.sk/exeIT.NRSR.Web.Webclass/SSLP.ASP?WCI=SSLP_
NZWorkitemHist&WCE= Master=2158

übermitteln sie sofort elektronisch an die jeweiligen Behörden,
wie etwa die Steuerbehörde, die Krankenversicherung und die
Staatsanwaltschaft. Entgegen den ursprünglichen Plänen ist
die Registrierung für die Sozialversicherung nicht im Dienstleis-
tungsangebot enthalten. Die Hauptgründe dafür sind die unzu-
reichende Verbindung der Informationssysteme sowie die derzei-
tigen Bedingungen für die Registrierung Gewerbetreibender bei
der Sozialversicherungsbehörde (Verpflichtung zur Registrierung
innerhalb von 18 Monaten nach Aufnahme eines Gewerbes).

One-stop-Shops haben auch eine Beratungsfunktion. Sie infor-
mieren über allgemeine und spezielle Bedingungen für die Aus-
übung eines Gewerbes, Verfahren zur Erlangung einer Gewer-
beerlaubnis, relevante Behörden und Institutionen, Zugang zu
öffentlichen Registern und Datenbanken für Dienstleister sowie
Verfahren zur Schlichtung von Streitigkeiten. Dabei handelt es
sich nur um informierende Beratung und nicht um Rechtsbe-
ratung. Die Informationen können auch elektronisch angefor-
dert werden.

Die Zusammenfassung der Verwaltungsverfahren in einem Zen-
trum lässt die Zuständigkeitsverteilungen zwischen den zustän-
digen Behörden unberührt. Das Dienstleistungsangebot der
One-stop-Shops ist optional, das heißt, Unternehmer können
die Verfahren und Formalitäten auch einzeln erledigen. Für die
Dienste der One-stop-Shops fallen keine Gebühren an. Für die
einzelnen Verwaltungsverfahren, wie die Ausstellung von Gewer-
beerlaubnissen und Qualifikationszertifikaten, werden entspre-
chend einer Gebührenordnung Gebühren erhoben. Durch die
Gesetzesnovelle wurden formale Änderungen bei Gewerbeer-
laubnissen eingeführt, die jetzt für jede Geschäftstätigkeit ein-
zeln ausgestellt werden. Zuvor war die Zahl der Geschäftstätig-
keiten pro Gewerbeerlaubnis unbegrenzt. Die Gebühren wurden
entsprechend gesenkt. Durch das neue Gewerbeerlaubnisgesetz
werden außerdem Bestimmungen der Richtlinie 2005/36/EG über
die Anerkennung von Berufsqualifikationen umgesetzt. Zusam-
mengefasst wurde die Anerkennung von Qualifikationen – eine
wichtige Voraussetzung zur Erlangung einer Gewerbeerlaub-
nis – liberalisiert, was den Arbeitsmarkteintritt insbesondere für
Schulabgänger erleichtern sollte.

Die Maßnahmewird aus dem Staatshaushalt finanziert, und zwar
aus dem Budget des Innenministeriums. Es gibt keine Kofinanzie-
rung durch EU-Fonds. Die Gesamtkosten für die Einrichtung der
One-stop-Shops (Anpassung der Gewerbeämter an die Funktio-
nen der One-stop-Shops) werden auf weniger als 2 Millionen SKK
(67 000 EUR) geschätzt. (99) Die Dienstleistungen werden in der
Regel durch Mitarbeiter der Gewerbeämter erbracht, die haupt-
sächlich für die Registrierung von Gewerben zuständig sind. Spe-
zielle Abteilungen, in denen die Mitarbeiter ausschließlich One-
stop-Shop-Dienste erbringen, wurden nur in größeren Städten
eingerichtet, vor allem in Regionalzentren.

Die Sozialpartner sind an der Maßnahme nicht konkret betei-
ligt. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände waren an regu-
lären Gesetzgebungsverfahren beteiligt, hatten aber keinen ent-
scheidenden Einfluss auf die Aufstellung oder Durchführung der
Maßnahme.

(99) Quelle: Innenministerium der Slowakischen Republik.

http://www.nrsr.sk/exeIT.NRSR.Web.Webclass/SSLP.ASP?WCI=SSLP_NZWorkitemHist&WCE= Master=2158
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3 Leistungen und Erfolge
One-stop-Shops sind erst seit relativ kurzer Zeit in Einsatz (100). Auch
wenn die Maßnahme noch weiterer Anpassungen und Verfeine-
rungen bedarf (siehe Schlussbemerkungen), kann sie doch bereits
als erfolgreich bewertet werden. Seit ihrer Einführung am 1. Okto-
ber 2007 haben fast 100 000 Personen die Dienste von One-stop-
Shops in Anspruch genommen (siehe Tabelle 1). Dies entspricht
rund einem Viertel aller Gewerbetreibenden (Personen) (101).

Derzeit ist noch keine umfassende Evaluierung der Maßnahme
verfügbar. Das Innenministerium ist mit den Gewerbeämtern
verbunden und erfasst und veröffentlicht regelmäßig allgemeine
Daten zu Ergebnisindikatoren (siehe Tabelle 1) für die einzelnen
Bezirksämter, darunter auch Daten zur Zahl der Amtsmitarbeiter
nach Hauptaufgaben (Registrierung, Kontrolle). Die Daten die-
nen hauptsächlich internen Analysen des Ministeriums.

Die Maßnahme wurde von den Nutzern und Erbringern der
Dienste eindeutig positiv aufgenommen (102). Besonders gelobt
wurden die vereinfachte Unternehmensgründung sowie die
verringerte Bürokratie. Das Projekt zur Evaluierung von Wirt-
schafts- und Sozialmaßnahmen des Wirtschaftsinstituts INEKO
räumte der Maßnahme den zweiten Platz unter 20 Wirtschafts-
und Sozialmaßnahmen ein, die in der ersten Jahreshälfte 2007
beschlossen oder umgesetzt wurden (103). Das Evaluierungsko-
mitee aus 50 unabhängigen Experten bewertete die Einrichtung
von One-stop-Shops als beste Maßnahme im Bereich Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für Unternehmen, seit die der-
zeitige Regierung 2006 ins Amt kam.

(100) Bei Erstellung dieses Berichts waren One-stop-Shops seit acht
Monaten im Einsatz.

(101) Ein möglicher Indikator für dieWirkung der Maßnahme ist die Zahl
der Erwerbstätigen nach Sektor und Beschäftigungsstatus. Ein alterna-
tiver Indikator wäre das Beschäftigungswachstum. Das „Compendium of
Indicators for monitoring the Employment Guidelines“ der Kommission
beinhaltet den Indikator Beschäftigungswachstum (jährliche prozentu-
elle Veränderung der erwerbstätigen Bevölkerung) aufgeschlüsselt nach
Hauptsektoren.

(102) Diese Einschätzung beruht auf den Interviews, die der Autor für
diesen Artikel mit Vertretern des slowakischen Gewerbeverbands und
des Innenministeriums durchgeführt hat.

(103) http://www.ineko.sk/heso/projekt-heso-1-a-2-stvrtrok-2007

4 Schlussbemerkungen
One-stop-Shops sind ein wichtiger Schritt hin zu verringer-
ten Verwaltungskosten für die Unternehmensgründung und
Geschäftstätigkeit, besserer Dienstleistungsqualität und bes-
serer Kontrolle der Institutionen, die für die Rahmenbedingun-
gen für Unternehmen zuständig sind. In der kurzen Zeit seit ihrer
Einführung haben One-stop-Shops für ihren Beitrag zur Verbes-
serung des Klimas für Unternehmer die Anerkennung der Wirt-
schaft erfahren. Trotz der unbestreitbaren Erfolge gibt es noch
einige Verbesserungsmöglichkeiten:

Entwicklung eines integrierten Informationssystems: Dies•
ist die vielleicht wichtigste Herausforderung. Das reibungs-
lose Funktionieren der One-stop-Shops setzt ein zuverlässi-
ges Zusammenspiel der Informationssysteme aller betrof-
fenen Behörden voraus. Dazu bedarf es der Aufrüstung der
Technik, der Anpassung der Verfahren und Formalitäten,
der Kontrolle der Korrektheit und Zuverlässigkeit der Daten,
aber auch der Einführung elektronischer Verfahren in allen
Bereichen der öffentlichen Verwaltung sowie der Feinab-
stimmung der gesetzlichen Regelungen (z. B. vereinfachter
Einsatz digitaler Signaturen).

Erweiterung des Dienstleistungsangebots der One-stop-•
Shops: Dies ist direkt mit der Umsetzung des vorigen Punkts
verbunden. Das derzeitige Dienstleistungsangebot der
One-stop-Shops ist relativ begrenzt und könnte erweitert
werden. Mögliche zusätzliche Dienstleistungen wären etwa
die Registrierung von Unternehmern für die Sozialversiche-
rung, die Registrierung für andere Steuerarten (z. B. Umsatz-
steuer, Verbrauchsteuern, Kraftfahrzeugsteuer) und Vermitt-
lungsdienste für die Eintragung im Unternehmensregister.
Ausländischen Unternehmern könnte ermöglicht werden,
Verfahren in wenigstens einer weit verbreiteten Fremdspra-
che (z. B. Englisch) abzuwickeln.

Reduzierung der Verfahren: Zusammenmit der Konzentra-•
tion der Verwaltungsverfahren und Formalitäten in einem
Zentrum sollte eine Neubewertung ihres Zwecks, ihrer
Struktur und ihrer Zahl vorgenommen werden, um die
Bürokratie weiter zu verringern. Verfahren und Formalitä-
ten sollten auf das Notwendige reduziert werden, Redun-
danzen sollten eliminiert werden und es sollte das Grund-
prinzip verfolgt werden, dass Informationen, die bereits im

Tabelle 1: Schlüsselindikatoren für One-stop-Shops (1. Oktober 2007 bis 31. Mai 2008)

Zahl der Subjekte, die eine Geschäftstätigkeit
aufnehmen durften (neue Gewerbe)

Zahl der Subjekte, die OSS-Dienste in Anspruch
nahmen

Zahl der
OSS-Vorgänge

zum
Zweck der
steuerlichen
Registrierung

Zahl der
OSS-Vorgänge
für Kranken-
versicherungs-

zweckeNatürliche
Personen

Juristische
Personen

Gesamt Natürliche
Personen

Juristische
Personen

Gesamt

29 042 10 579 39 621 86 325 9 944 96 269 103 668 69 628

Anmerkung: OSS – One-stop-Shops.

Quelle: Innenministerium der Slowakischen Republik.
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System vorhanden sind, von Bürgern/Unternehmern nicht
erneut verlangt werden, sofern dafür keine wichtigen und
klar definierten Gründe vorliegen.

Abschaffung territorialer Zuständigkeiten: So könnten Per-•
sonen unabhängig von ihremWohnort Dienstleistungen in
jedemAmt nutzen. Dies setzt unter anderem ein funktionie-
rendes Informationssystem und die unkomplizierte Anwen-
dung digitaler Signaturen voraus.

Kapazitätsaufbau in One-stop-Shops: Die vorgeschlagenen•
Verbesserungen bedeuten verstärkten Bedarf an Finanzie-
rung und Kapazitäten. Investitionen in Personal und tech-
nische Unterstützung sind notwendige Voraussetzung für
verbesserte Qualität und verbesserten Zugang zu Dienst-
leistungen. Der Schwerpunkt sollte dabei auf der Personal-
entwicklung (Schulungen, möglicherweise Personalausbau,
Entwicklung von Sprachkenntnissen) und Verfahren für die
bessere Überwachung und Evaluierung der Maßnahme
sowie für das Qualitätsmanagement liegen. Möglichkeiten
der Kofinanzierung durch den EFRE und ESF sollten unter-
sucht werden.
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Finnland
Die Reform der öffentlichen
Verwaltung und neue
Aktivierungsmaßnahmen für
Langzeitarbeitslose

1 Einführung und Ziele
Nach der Wirtschaftsrezession Anfang der 1990er Jahre stieg die
Arbeitslosigkeit in Finnland auf Rekordhöhe. Infolge der verän-
derten Wirtschaftsstruktur durch die lange Rezession wurde die
Langzeitarbeitslosigkeit rasch zu einem ernsten Problem.

Der Anteil derer, die seit mehr als einem Jahr arbeitslos waren
(an allen Arbeitslosen), stieg von 2 % vor der Rezession auf 30 %
danach. Am Ende des Jahrzehnts ging die Langzeitarbeitslosig-
keit leicht zurück und in den ersten Jahren des derzeitigen Jahr-
zehnts stabilisierte sie sich bei rund 22 % (Abbildung 1).

Die hohe Langzeitarbeitslosigkeit und ihr langsamerer Rück-
gang im Vergleich zur Kurzzeitarbeitslosigkeit führten zu einer
Neubewertung der Arbeitsmarktpolitik in den Anfangsjahren
des 21. Jahrhunderts. Die Erneuerung der Arbeitsmarktpolitik
wurde durch das Beschäftigungsprogramm der Regierung im
Jahr 2003 konkretisiert. Eines der Hauptziele war die Verringe-

rung der strukturellen Arbeitslosigkeit durch behördenübergrei-
fende Maßnahmen, darunter die Reform der Arbeitsverwaltung
und der Arbeitslosenunterstützung.

2 Verbindungen mit der
EU-Beschäftigungspolitik
Aufgrund der starken Zunahme der strukturellen Arbeitslosig-
keit Ende der 1990er Jahre wurde eine umfassende Reform der
Arbeitsmarktpolitik durchgeführt. Die allgemeine Richtung der
Politik, etwa bei der Reform der Arbeitsverwaltung und der Ver-
besserung der Arbeitsmarktchancen besonders benachteiligter
Personen, folgte eng der Lissabon-Strategie.

Zudem kann Finnland in Bezug auf die Reformen der EU-Beschäf-
tigungspolitik im Jahr 2003 als ein Vorreiter betrachtet werden.
Die neuen Leitlinien der EU setzten einen stärkeren Schwerpunkt
auf Maßnahmen für ausgeglichene Regionalentwicklung und
auf die soziale Dimension. Dies harmonierte mit dem Beschäf-
tigungsprogramm der Regierung, das im Jahr 2003 entworfen
wurde und sich auf die Verringerung der strukturellen Arbeits-
losigkeit konzentrierte.

Die umfangreiche Maßnahmenstrategie, die verschiedene
Behördenbereiche und Interessengruppen umfasste, stand in
Einklang mit der Revision der EBS im Jahr 2005. Das nationale
Ziel, die strukturelle Arbeitslosigkeit zu senken, entspricht der
integrierten Leitlinie 19 der EU-Beschäftigungsstrategie (Integ-
rative Arbeitsmärkte schaffen, Arbeit attraktiver und für Arbeit-
suchende – auch für benachteiligte Menschen – und Nichter-
werbstätige lohnend machen).

Abbildung 1: Arbeitslosigkeit in unterschiedlichen Gruppen 1993 bis 2007 (1993=100)
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Quelle: Ministerium für Beschäftigung und Wirtschaft, Beschäftigungsbulletin.
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3 Maßnahmen und
Zeitrahmen
Die neue Beschäftigungspolitik der Regierung bestand aus drei
Teilen. Der angebotsseitige Teil des Pakets beinhaltete die Reor-
ganisation der Arbeitsvermittlung und die Verbesserung der Effi-
zienz des Kundenservice der Arbeitsverwaltung.

Diese Reformen zur Steigerung der Effektivität der Arbeitsver-
waltung hatten tatsächlich bereits 2001 begonnen, als die Regie-
rung beschloss, neben den Arbeitsämtern regionale Servicestel-
len einzurichten. Nach einer Probephase wurden ab Anfang 2004
Servicezentren eingerichtet, die Dienstleistungen für Langzeitar-
beitslose und andere schwer vermittelbare Personen anbieten.

Laut dem Beschäftigungsprogramm sollten bis 2006 insgesamt
40 Servicezentren eingerichtet werden. Das Modell der Ser-
vicezentren bringt die Dienstleistungen für besonders schwer
vermittelbare Personen zusammen: Arbeitsämter, Sozial- und
Gesundheitsämter der Kommunalverwaltungen, Jugendämter,
die Sozialversicherungsanstalt und andere Dienstleister, meist
aus dem dritten Sektor.

Der nachfrageseitige Teil des Programmpakets, der auf die Ver-
ringerung der Langzeitarbeitslosigkeit abzielte, beinhaltete die
Bedingung, dass die Empfänger von Unterstützungsleistungen
an Aktivierungsmaßnahmen teilnehmen mussten und dass die
Beschäftigungsanreize für Gemeinden erhöht werden sollten.
Diese Reformen traten ab Anfang 2006 in Kraft. Die Bedingungen
für den Bezug von Arbeitslosenunterstützung durch Langzeitar-
beitslose wurden verschärft und die Verpflichtung zur Arbeits-
suche wurde verstärkt, um Arbeitslose zur Teilnahme an aktiven
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (AAM) zu bewegen.

Außerdem beinhaltete die Reform eine Änderung der Zuständig-
keiten von Kommunalverwaltungen und Staat, die den Kommu-
nalverwaltungen größere Verantwortung für die Beschäftigung
Langzeitarbeitsloser auferlegte.

Die drei Reformprojekte bildeten ein geschlossenes Ganzes.
Das Ziel der Erneuerung der Arbeitsverwaltung war, Arbeitslose
durch ein verbessertes Angebot und höhere Dienstleistungsqua-
lität besser zu erreichen, Langzeitarbeitslose zur Teilnahme an
Aktivierungsmaßnahmen zumotivieren und die Bereitschaft der
Kommunalverwaltungen zu steigern, die Langzeitarbeitslosig-
keit durch eigene Maßnahmen zu verringern.

4 Organisation
und Umsetzung des
Reformprogramms
Das beschäftigungspolitische Programm begann im Jahr 2003
und wurde unter der derzeitigen Regierung fortgesetzt, koor-

diniert durch das Arbeitsministerium (ab 2007 das Ministerium
für Handel und Industrie). Zur Unterstützung der Entscheidungs-
findung und der Entwicklung des Programms wurde eine minis-
terielle Arbeitsgruppe eingerichtet. Ein eigener Programmleiter
unterstützte das Arbeitsministerium. Inhalt und Organisation
blieben im Programm der derzeitigen Regierung, die 2007 ein-
gesetzt wurde, im Wesentlichen unverändert.

Im Rahmen des integrierten Modells des Beschäftigungspro-
gramms wurden an alle Ministerien spezielle Projektmanager
entsandt. Sie hatten die Aufgabe sicherzustellen, dass das Pro-
gramm durch die Ministerien und zentralen Interessengruppen
(Verband der finnischen Kommunal- und Regionalbehörden,
Arbeitsmarktorganisationen) erfolgreich umgesetzt wurde.

Darüber hinaus wurde das Programm in enger Zusammenar-
beit mit dem Verband der finnischen Kommunal- und Regional-
behörden, der Sozialversicherungsanstalt und Organisationen,
die Dienstleistungen zur Förderung von Bildung und Beschäf-
tigung anbieten, umgesetzt. Arbeitsmarktorganisationen und
andere Organisationen sind wichtige Interessengruppen, die an
der regelmäßigen Überprüfung der Umsetzung des Programms
im Ausschuss für Beschäftigungspolitik beteiligt waren.

Durch die Einrichtung von Servicezentren wurden die Kom-
munalverwaltungen (und andere Dienstleistungsanbieter) in
die netzwerkartige Kooperation eingebunden. Diese vernetzte
Arbeitsweise fördert die Arbeitserfahrung in mehreren Berufen,
die Langzeitarbeitslose brauchen, da sie besonders schwierig zu
vermitteln sind und Gefahr laufen, von der Arbeitswelt entfrem-
det zu werden.

Das Management des Beschäftigungsprogramms und die Pro-
grammleiter unterstützten die Aktivitäten der Kommunal- und
Regionalbehörden (Zentren für Beschäftigung und wirtschaftli-
che Entwicklung, Arbeitsämter), zum Beispiel durch die Organi-
sation von Kommunikationskampagnen und Informationen in
allen Provinzen.

5 Kosten und
Finanzierung des
Reformprogramms
Die Betriebskosten für die Servicezentren waren im Jahr 2007
bereits auf rund 30 Millionen EUR gestiegen. Die Kosten für die
Servicezentren werden zu gleichen Teilen von den Gemeinden
und der staatlichen Arbeitsverwaltung getragen. Die Ausgaben
im kommunalen Sektor werden durch die Zahl der Einwohner
bestimmt, die Arbeitslosenhilfe beziehen.

Nach dem Beschäftigungsprogramm sollten bis 2006 rund 100
neue Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst geschaffen werden.
Den neuesten Zahlen zufolge waren 2006 und 2007 im Durch-
schnitt 325 Personen in Voll- und Teilzeit in Servicezentren
beschäftigt.
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Der erhöhte Personalbedarf durch die Einrichtung der neuen
Dienstleistungsorganisation zeigt sich in der Personalentwick-
lung im öffentlichen Dienst im Bereich Beschäftigung vor allem
in den Jahren 2005 und 2006 (Tabelle 1). Der Arbeitsaufwand der
Kommunalverwaltungen und der Sozialversicherungsanstalt hat
sehr wahrscheinlich ebenfalls zugenommen, so dass die Zahl der
Mitarbeiter im öffentlichen Dienst durch die Reform insgesamt
vermutlich um rund 300 Personen gestiegen ist.

Die Finanzierung der Arbeitslosenhilfe wurde Anfang 2006 geän-
dert. Die Kosten der Arbeitslosenhilfe für Personen, die länger
als 500 Tage Arbeitslosenhilfe (passive Unterstützung) bezogen
haben, werden zu gleichen Teilen von den Kommunalverwaltun-
gen und der Zentralverwaltung getragen. Die Kosten der pas-
siven Unterstützung belaufen sich auf rund 500 Millionen EUR
jährlich und die Kosten der Reform werden gleichmäßig auf die
Kommunal- und Zentralverwaltung verteilt. Die Kosten für Leis-
tungsempfänger, die an Aktivierungsmaßnahmen teilnehmen,
trägt die Zentralverwaltung alleine. Es wurde erwartet, dass dies
zu einer Zunahme der Maßnahmen von Kommunalverwaltungen
zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit führen würde.

Die Bedingungen für den Empfang von Arbeitslosenunterstüt-
zung durch Langzeitarbeitslose wurdenmit dem Ziel verschärft,
Arbeitslose dazu zu bewegen, aus eigener Initiative nach Arbeit
zu suchen. Langzeitarbeitslose wurden verpflichtet, an Aktivie-
rungsmaßnahmen teilzunehmen, wenn sie nicht riskieren wol-
len, ihren Anspruch auf Arbeitslosenhilfe zu verlieren. Nach den
neuen Regeln können Arbeitslose ihren Leistungsanspruch
verlieren, die länger als 500 Tage Arbeitslosenhilfe bezogen
haben oder für die Höchstdauer einkommensbezogene täg-
liche Leistungen bezogen haben und anschließend 180 Tage
lang Arbeitslosenhilfe erhalten haben, wenn sie sich weigern,
an Arbeitsmarktmaßnahmen teilzunehmen oder die Teilnahme
abbrechen.

Die Kommunalverwaltungen erhalten Ausgleichszahlungen
für die durch die Reformen der Arbeitslosenhilfe entstandenen
Kosten. Im Jahr 2006 lagen diese Ausgleichszahlungen bei rund
180Millionen EUR. Während der dreijährigen Übergangszeit wird
diese Summe allmählich auf das Zielniveau von etwa 150 Milli-

onen EUR jährlich fallen. Die endgültigen Kosten hängen davon
ab, in welchem Maß Kommunalverwaltungen Langzeitarbeits-
lose in Aktivierungsmaßnahmen (Wiedereingliederungsmaß-
nahmen, Kurse, Sozialunternehmen und Drittsektor-Organisati-
onen) und den offenen Arbeitsmarkt vermitteln.

6 Leistungen und Erfolge
Die wichtigsten Ergebnisse der Servicezentrenreform sind indi-
rekte Prozesse, die den Kundenservice für Langzeitarbeitslose
verbessert haben. Der stärker vernetzte Ansatz der Kommu-
nal- und Regionalbehörden hat zusätzliche Erkenntnisse über
die Hindernisse bei der Vermittlung potenziell beschäftigungs-
fähiger Personen hervorgebracht und zum Teil die Bereitschaft
Langzeitarbeitsloser gefördert, mit Hilfe maßgeschneiderter
Wiedereingliederungsmaßnahmen und Programme zur Vorbe-
reitung auf das Arbeitsleben in den Arbeitsmarkt zurückzukeh-
ren. Andererseits ist die Zahl der Arbeitslosen, die freiwillig an
Aktivierungsmaßnahmen teilnehmen, aufgrund der Verschär-
fung der Bedingungen für den Bezug von Arbeitslosenunterstüt-
zung sowie aufgrund vonMaßnahmen der Kommunalverwaltun-
gen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit angestiegen.

Das zentrale Element der Arbeitslosenhilfereform ist der dro-
hende Verlust der Leistungen aufgrund der verschärften Bedin-
gungen für den Bezug von Arbeitslosenunterstützung. Es wurde
beobachtet, dass Arbeitslose erst dann wirklich beginnen, sich
aktiv um Arbeit oder Ausbildungsmaßnahmen zu bemühen,
wenn die Kürzung oder das Auslaufen der Arbeitslosenunter-
stützung drohen (die Arbeitssuche Arbeitsloser erreicht kurz vor
Vermittlungsmaßnahmen ihren Höhepunkt). Dieser Effekt zeigt
sich auch in der wachsenden Beteiligung Langzeitarbeitsloser an
Vermittlungsmaßnahmen seit 2006, als die Bedingungen für den
Bezug von Arbeitslosenhilfe verschärft wurden (Tabelle 2).

Laut den Begleitberichten zur Arbeitslosenhilfereform hat sich der
Lohnzuschuss für Arbeitgeber als wichtigste Vermittlungsmaß-
nahme erwiesen. Im Jahr 2007machten Lohnzuschüsse für Arbeit-
geber 62 % der Aktivierungsmaßnahmen aus. Die am zweithäu-

Tabelle 1: Personalentwicklung im öffentlichen Dienst im Bereich Beschäftigung 2003 bis 2007

Jahr Arbeitsministerium

Zentren für
Beschäftigung und
wirtschaftliche
Entwicklung

Arbeitsämter
(einschl.

Servicezentren)
Gesamt Veränderung

Personen

2003 340 413 3 256 4 009

2004 337 410 3 351 4 098 + 89

2005 334 437 3 433 4 204 + 106

2006 338 464 3 533 4 335 + 131

2007 335 452 3 510 4 297 – 38

Quelle: Beschäftigungsbulletin des Arbeitsministeriums (einschl. Teilzeitkräfte und befristet Beschäftigte).
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figsten genutzte Aktivierungsmaßnahme war Training, mit einer
Beteiligung von 12 % der Teilnehmer an Aktivierungsmaßnah-
men.

Im statistischen Kompendium der Europäischen Kommission
sind die Ergebnisse des finnischen Programms zur Verringerung
der strukturellen Arbeitslosigkeit am besten Tabelle 19.M1 zu
entnehmen (Langzeitarbeitslosenquote).

Den statistischen Daten zufolge fiel die Zahl der Langzeitarbeits-
losen im Verhältnis zur Erwerbsbevölkerung in den Jahren 2006
und 2007 besonders schnell. Die Daten zeigen, dass der stärkste
Rückgang zu dem Zeitpunkt auftrat, als die Bedingungen für den
Anspruch auf Arbeitslosenhilfe für Langzeitarbeitslose verschärft
und die Finanzierungsregelungen geändert wurden.

7 Bewertung der
Wirkung der Reformen
Die Wirkung des Beschäftigungsprogramms zur Senkung der
strukturellen Arbeitslosigkeit wurde in Finnland in vier unter-
schiedlichen Berichten bewertet. Der erste Bericht, der vom
parlamentarischen Rechnungshof 2005 veröffentlicht wurde,
nannte die Servicezentrenreform als einen Schritt in die richtige

Richtung. Als größte Probleme sah der parlamentarische Rech-
nungshof das mangelnde Angebot an Dienstleistungen in den
Bereichen psychische Gesundheit und Drogen und das geringe
Angebot an geeigneten Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Der
Bericht enthielt keine konkretere Bewertung, da die Reform sich
noch in der Anfangsphase befand.

Eine weitere wichtige Studie zur Bewertung der Arbeit der Ser-
vicezentren wurde 2006 von der Sozialversicherungsanstalt
durchgeführt. Demnach war die Kooperation zwischen den
Behörden gut. Zudem schienen die Servicezentren zumindest
die größten Fallen der vernetzten Zusammenarbeit vermieden
zu haben. Der allgemeine Ton des Berichts ist positiver.

Ein dritter, umfassenderer Bericht des Ministeriums für Beschäf-
tigung und Wirtschaft untersuchte die Wirkung der Reform der
staatlichen Arbeitsverwaltung. Darin lag das Augenmerk beson-
ders auf der Bewertung separater Effekte und der Gesamtwir-
kung. Nach dem Bericht hatten die Servicezentren schwer ver-
mittelbare und benachteiligte Arbeitsuchende als Zielgruppe,
was dem Ziel der Reform entsprach.

Da die Servicezentren erst relativ kurze Zeit bestanden und die
Zahl ihrer Kunden im Verhältnis zur Zahl aller schwer vermittel-
baren und benachteiligten Arbeitsuchenden gering war, war es
zu früh, ihre Wirkung beispielsweise auf die strukturelle Arbeits-
losigkeit zu bewerten. Die Bewertung der Effekte wurde zudem

Tabelle 2: Aktivierung und Aktionspläne für die Arbeitssuche für Langzeitarbeitslose und benachteiligte Personen

Jahr
Aktivierung und erneuerte

Aktionspläne für die Arbeitssuche,
Zahl

Aktivierung und erneuerte
Aktionspläne für die Arbeitssuche,
Prozentsatz aller länger als 5 Monate

arbeitslosen Personen

Zahl der Kunden der Servicezentren

2003 31 039 19,3

2004 30 275 18,5 12 676

2005 36 051 22,1 20 614

2006 59 289 30,9 24 567

2007 57 238 30,6 26 171

Quelle: Beschäftigungsbulletin des Arbeitsministeriums und Publikation Nr. 18/2008 des Ministeriums für Beschäftigung und Wirtschaft.

Tabelle 3: Beteiligung an AAM in verschiedenen Arbeitslosengruppen

Jahr Gesamtbeteiligung Personen, die länger als 500 Tage
Arbeitslosenhilfe bezogen haben

Prozentsatz aller Arbeitslosen

2004 30,2

2005 30,8 19,7

2006 34,2 27,4

2007 40,2 34,8

Quelle: Bericht zur Arbeitslosenhilfe, KELA (finnische Sozialversicherungsanstalt).
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durch denMangel an Daten über die Erreichung beschäftigungs-
und sozialpolitischer Ziele erschwert.

Die Trennung von Kunden und Dienstleistungen hatte jedoch
teilweise dazu geführt, dass die neu eingerichteten Servicezen-
tren davon bedroht waren, nur die „schwersten Fälle“ zu behan-
deln, statt normale Arbeitsamtsfunktionen und die grundle-
gende Aufgabe der Arbeitsvermittlung zu erfüllen.

Die vierte umfassende Studie, ebenfalls vom Ministerium für
Beschäftigung und Wirtschaft durchgeführt, befasste sich all-
gemeiner mit den Aktivitäten und Abläufen der Arbeitsämter
und Servicezentren. Der Studie zufolge wurde die Reform von
den Arbeitsämtern relativ gut umgesetzt. Die besten Aspekte
der Reformen sind die Stärkung der ersten Stufe des Kundenser-
vice und die Entwicklung von Selbstbedienungsangeboten wie
Online-Diensten und Zentren für die Arbeitssuche zur Beschleu-
nigung der Arbeitsvermittlung.

Die Einrichtung von Zentren für die Arbeitssuche und gemein-
samen Servicezentren hat zu positiven Kundenergebnissen
geführt. Die Servicemodelle des Arbeitsamts haben sich wei-
terentwickelt und die Vernetzung unterschiedlicher Behörden
wurde verbessert. Es ist erforderlich, die strategische Position
der Arbeitsämter zu stärken, die Kundenbasis zu erweitern, Ver-
fahren und Strukturen zu verbessern sowie integrierte Dienst-
leistungen zu entwickeln.

Auf lokaler Ebene hat sich das Konzept der Servicezentren als
erfolgreich erwiesen. Servicezentren sind bei der Einschät-
zung und Förderung der Beschäftigungsfähigkeit ihrer Kunden
erfolgreich, doch ihre Verbindungen zum offenen Arbeitsmarkt
müssen noch ausgebaut werden. Die Kommunalverwaltungen
beteiligen sich jetzt noch stärker an den Aktivitäten der Service-
zentren.

Der Studie zufolge sollten neue Indikatoren für die Überwa-
chung der Leistung der Servicezentren entwickelt werden, um
die Auswirkungen sowohl auf das Wohlergehen als auch auf die
Beschäftigung zumessen. Zudemwird darauf hingewiesen, dass
die Arbeitsverwaltung in Zukunft mit dem Problem des Arbeits-
kräftemangels konfrontiert sein wird, dessen Behebung die

Stärkung der Beschäftigungsdienste und der damit verbunde-
nen unternehmens- und kundenorientierten Aktivitäten erfor-
dern wird.

8 Schlussbemerkungen
Die drei Reformprojekte des Beschäftigungsprogramms zur Ver-
ringerung der strukturellen Arbeitslosigkeit bildeten ein umfas-
sendes Ganzes. Ziel der Reform der Arbeitsverwaltung war es,
durch ein größeres Serviceangebot den Zugang für Arbeitslose
zu erleichtern und den Kundenservice zu verbessern, Lang-
zeitarbeitslose, die von der Entfremdung vom Arbeitsleben
bedroht sind, zur Teilnahme an Aktivierungsmaßnahmen zu
ermutigen und die Bereitschaft der Kommunalverwaltungen
zu fördern, die Langzeitarbeitslosigkeit durch eigene Maßnah-
men zu verringern.

Der Gesamterfolg der unterschiedlichen Komponenten des Pro-
gramms zur Verringerung der strukturellen Arbeitslosigkeit auf
den Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit im Programmzeit-
raum von 2004 bis 2007 scheint unbestreitbar. Dieses Ergebnis
wird durch das langanhaltende starke Wirtschaftswachstum
und die hervorragenden Beschäftigungschancen für Kurzzeit-
arbeitslose gestärkt (Tabelle 4).

Berücksichtigt man die zeitlichen Unterschiede zwischen den
drei verschiedenenMaßnahmen, trat der stärkste Rückgang der
Langzeitarbeitslosigkeit im Licht der Indikatordaten der Betei-
ligung an aktiven Maßnahmen erst nach 2005 auf.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Einrichtung der Servicezent-
ren tatsächlich einen relativ geringen Effekt auf die Zahl der
Arbeitslosen hatte. Der positive Effekt verstärkte sich im Jahr
2006, als die Bedingungen für den Bezug von Arbeitslosenun-
terstützung verschärft wurden und den Kommunalverwaltun-
gen ein finanzieller Anreiz gegeben wurde, besonders benach-
teiligte Arbeitslose zur Teilnahme an Aktivierungsmaßnahmen
zu ermutigen.

Tabelle 4: Kurz- und Langzeitarbeitslosigkeit

Jahr Arbeitslosigkeit Kurzzeitarbeitslosigkeit
(< 1 Jahr) Langzeitarbeitslosigkeit Langzeitarbeitslosigkeit

Veränderung, 1 000 Personen Prozent aller Arbeitslosen

2003 – 5,1 0,1 – 5,1 25,1

2004 – 0,4 – 1,1 0,6 25,3

2005 – 13,1 – 12,4 – 0,7 26,3

2006 – 25,7 – 18,3 – 7,5 24,0

2007 – 32,7 – 19,9 – 12,8 22,0

Quelle: Beschäftigungsbulletin des Arbeitsministeriums



Bericht des Europäischen Beschäftigungsobservatoriums: Bericht vom Frühjahr 2008132

F i n n l a n d

Das umgesetzte Reformpaket zeigt, dass es zur Verringerung
der Arbeitslosigkeit in einem Wohlfahrtsstaat erforderlich ist,
das Angebot an und die Produktivität von AAM kontinuierlich
zu steigern und die Bezieher von Arbeitslosenunterstützung
zur Teilnahme an Aktivierungsmaßnahmen zu ermutigen. Das
Dienstleistungsangebot der Arbeitsverwaltung zu vergrößern
ist alleine nicht effizient, sondern führt meist zu höheren öffent-
lichen Ausgaben, da die Ausgaben für Arbeitslose unverändert
bleiben.

In den kommenden Jahren und mit Abschwächung des Wirt-
schaftsbooms wird deutlicher sichtbar werden, wie das Reform-
programm sich auf die Langzeitarbeitslosigkeit und die
Ausgaben für Arbeitslose ausgewirkt hat. Zumindest in Unter-
suchungen, die mit Makrodaten durchgeführt wurden, erscheint
die Effizienz aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen rela-
tiv gering, wenn sie nicht mit Bedingungen für den Bezug von
Arbeitslosenunterstützung verbunden sind. Andererseits muss
festgestellt werden, dass die statistische offene Arbeitslosigkeit
kurzfristig durch aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
gesenkt werden kann. Doch der Preis einer solchen Politik ist
die Zunahme aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen bei
langsamemWachstum.
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Schweden
Das Plusjobb-Programm für
Langzeitarbeitslose

1 Einleitung und Ziele
Seit den späten 1950er Jahren spielen aktive arbeitsmarktpoli-
tische Maßnahmen eine wesentliche Rolle in der schwedischen
Stabilisierungspolitik und stellen einen der Grundsteine des
schwedischenModells dar. Aktive Maßnahmenwurden nicht nur
dazu verwendet, eine effiziente Zuordnung der Mittel zu fördern
und den Übergang von der Arbeitslosigkeit zur Beschäftigung zu
unterstützen, sondern dienen auch der Integration der geringfü-
gig Beschäftigten, die ohne staatlichen Eingriff aus dem Arbeits-
markt ausgeschlossen wären. Die Unterstützung dieser Politik
durch die Sozialpartner spiegelt traditionell derenWunsch wider,
die Integration Arbeitsloser zu fördern anstatt sie der Abhän-
gigkeit von der Arbeitslosenunterstützung zu überlassen. In den
letzten Jahren waren schwedische Arbeitsmarktprogramme, ins-
besondere Einstellungszuschüsse, auch stärker auf gefährdete
Gruppen ausgerichtet (Jugendliche, ältere Arbeitnehmer, Lang-
zeitarbeitslose und im Ausland geborene Personen).

In den 1990er Jahren durchgeführte Auswertungen schwedi-
scher Arbeitsmarktmaßnahmen wiesen jedoch auf eher enttäu-
schende Ergebnisse für die Teilnehmer hin, entweder in Bezug
auf den nachfolgenden Beschäftigungserfolg oder die Gehalts-
entwicklung (siehe Calmfors et al., 2002). Andererseits deuten
mehrere Studien (siehe Forslund et al., 2004) auch darauf hin,
dass dem regulären Arbeitsmarkt und normaler Beschäftigung
naheliegende Maßnahmen, wie etwa Einstellungszuschüsse,
erfolgreicher als andere Programme gewesen sind.

Um soziale Ausgrenzung einzuschränken und Langzeitarbeits-
losigkeit zu reduzieren, wurde im Januar 2006 eine Reihe von
neuen aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen von der
damaligen sozialdemokratischen Regierung lanciert. Als Teil
des schwedischen „Jobbpaket“ (einem speziellen Beschäfti-
gungsanreizprogramm) der damaligen Regierung wurde das
auf Langzeitarbeitslose ausgerichtete sogenannte Plusjobb-
Modell eingeführt. Das Plusjobb-Modell gehört zu den Arbeits-
marktmaßnahmen, die auf die Vollbeschäftigung abzielen (Leit-
linie Nr. 17) und integrative Arbeitsmärkte sicherstellen (Leitlinie
Nr. 19).

Eine neue Folgestudie (Lindqvist, 2007) zeigt, dass das Plusjobb-
Modell seine Ziele erreicht hat: Langzeitarbeitslose traten (wie-
der) in den Arbeitsmarkt ein und verbesserten ihre Beschäfti-
gungsfähigkeit, während die Beschäftigung im öffentlichen
Bereich und die Qualität der angebotenen Dienste zunahmen.
Mit Einstellungszuschüssen traditionell verknüpfte negative
Nebenerscheinungen wie etwa ein Mitnahme-, Verdrängungs-,

Creaming- oder Substitutionseffekt waren anscheinend von
begrenztem Umfang.

2 Organisation und
Durchführung
Ein individueller Lohnkostenzuschuss, der Plusjobb, wurde
von der damaligen sozialdemokratischen Regierung ab
1. Januar 2006 eingebracht. Der Einstellungszuschuss war auf
Langzeitarbeitslose ausgerichtet. Als Anspruchsvoraussetzung
galt, dass der potenzielle Teilnehmermindestens 20 Jahre alt und
seit mindestens zwei Jahren bei der staatlichen Arbeitsvermitt-
lung als arbeitslos gemeldet sein musste. Der Zuschuss deckte
100 % der gesamten Lohnkosten, wurde höchstens zwei Jahre
lang ausgezahlt und war auf öffentliche Arbeitgeber beschränkt
(staatliche, regionale und kommunale Bereiche sowie Subunter-
nehmer) (104).

Das Plusjobb-Modell hatte drei ausdrückliche Ziele:

die Beschäftigungsfähigkeit und Arbeitsmarktperspektive•
der Langzeitarbeitslosen zu verbessern;

den Umfang und/oder die Qualität öffentlicher Dienste•
durch eine größere Zahl von Angestellten zu verbessern –
nur öffentliche Arbeitgeber und/oder dazugehörige Subun-
ternehmer durften Plusjobb-Teilnehmer einstellen;

die erwartete hohe Austrittsquote aufgrund von Verrentung•
im öffentlichen Dienst und den damit verbundenen Fach-
kräftemangel vorauszusehen und durch Ausbildung von
Plusjobb-Beschäftigten, welche die pensionierten Ange-
stellten ersetzen könnten, zu reduzieren.

Es wurde erwartet, dass sich die Arbeitsmarktposition von Lang-
zeitarbeitslosen entweder direkt durch den Übergang von sub-
ventionierter zu normaler nichtsubventionierter Beschäftigung
und/oder indirekt durch den Kontakt mit Arbeitgebern (Netz-
werkeffekt) sowie durch eine verbesserte Arbeitsmarkterfahrung
verbessern würde.

Die subventionierte Plusjobb-Beschäftigung konnte neue Arbei-
ten oder Aufgaben umfassen, die aufgrund von Etatkürzungen
früher nicht unternommen worden waren. Die formelle Voraus-
setzung war, dass der Plusjobb den Standard der Arbeit und/
oder die Qualität des geleisteten Dienstes verbessern sollte und
dass die ausgeführte Aufgabe nicht mit der am Arbeitsplatz übli-
chen Tätigkeit konkurrieren durfte, d. h., dass der Plusjobb keine
der üblichen Aufgaben ersetzen sollte.

Die Auswahl der Teilnehmer am Plusjobb-Programm bzw. der
Zuordnungsprozess erforderte vier verschiedene Arten von Akteu-
ren: Sachbearbeiter der Arbeitsvermittlung, berechtigte erwerbs-
lose Arbeitsuchende, Arbeitgeber sowie Gewerkschaftsvertreter

(104) Private Kinderbetreuungsdienste oder private Schulen konnten
ebenfalls von dem Einstellungszuschuss profitieren.
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am Arbeitsplatz. Um einen Plusjobb zu starten, musste zunächst
eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Arbeitsvermitt-
lung und dem öffentlichen Arbeitgeber abgeschlossen werden.
Eine Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Gewerk-
schaftsvertreter am Arbeitsplatz bezüglich des Inhalts der Auf-
gaben war überdies erforderlich, um den potenziellen Verdrän-
gungseffekt zu begrenzen.

2006 wurde der geplante Umfang der subventionierten Beschäf-
tigung auf maximal 22 000 beschränkt, wovon 1 000 Plätze für
langzeitarbeitslose junge Menschen (20 bis 24 Jahre alt) reser-
viert waren. Im Oktober 2006 beschloss die neugewählte Mitte-
rechts-Regierung, das Plusjobb-Programm einzustellen und wies
auf die Tatsache hin, dass nur 19 700 Arbeitsuchende an dem
Programm teilgenommen hatten.

Laut Tabelle 2, in der die Teilnehmer und Nichtteilnehmer inner-
halb der anspruchsberechtigten Bevölkerung verglichen werden,
ist der Anteil der teilnehmenden Frauen etwas höher. Im Gegen-
satz zu anderen Einstellungszuschüssen könnte die gleichmä-
ßige Geschlechterverteilungmöglicherweise der Tatsache zuge-
schrieben werden, dass das Plusjobb-Programm auf öffentliche

Arbeitgeber beschränkt ist, ein Bereich, in dem Frauen überre-
präsentiert sind. Die Durchschnittsdauer der Arbeitslosigkeit
ist wesentlich höher unter den Teilnehmern im Vergleich zur
gesamten erwerbslos gemeldeten Bevölkerung, jedoch niedri-
ger als unter der anspruchsberechtigten Bevölkerung. Es sollte
auch betont werden, dass die Durchschnittsdauer der Arbeits-
losigkeit unter Plusjobb-Teilnehmern im Vergleich zu Teilneh-
mern an anderen aktiven Arbeitsmarktprogrammen wesentlich
höher war. Der Arbeitsvermittlung scheint es daher gelungen zu
sein, Arbeitslose mit langer durchschnittlicher Arbeitslosigkeits-
dauer erreicht zu haben. Mit anderen Worten: Die Sachbearbei-
ter haben die Berechtigungsanforderungen beachtet, was darauf
hindeutet, dass das Programm die Zielgruppe in der Bevölke-
rung weitgehend begünstigt hat. Der Anteil der Teilnehmer mit
reduzierter Arbeitskapazität ist etwas niedriger im Vergleich zur
anspruchsberechtigten Bevölkerung, jedoch viel höher als bei
anderen Einstellungszuschuss- oder Arbeitsmarktausbildungs-
programmen.

Mehr als 90 % der subventionierten Stellen sind bei Lokalbe-
hörden zu finden (kommunale und regionale Ebene [siehe
Tabelle 3]).

Tabelle 1: Vorschriften und Berechtigungskriterien des Plusjobb-Modells

Berechtigungskriterien Erwerbslose Arbeitsuchende mindestens 20 Jahre alt und seit mindestens zwei Jahren bei der staatlichen
Arbeitsvermittlung gemeldet

Dauer der subventionierten
Beschäftigung Maximal zwei Jahre, Vollzeitstellung

Arbeitgeberkategorie Öffentlicher Bereich: staatliche, kommunale und regionale Behörden und ihre Subunternehmer

Lohnkosten
Der Einstellungszuschuss deckte 100 % der Lohnkosten bis zu einem Höchstbetrag von 106 EUR pro Tag.
Darüber hinaus stand ein zusätzlicher Zuschuss von 16 EUR pro Tag zur Deckung von zusätzlichen Kosten

wie etwa Personalausbildung zur Verfügung.

Quelle: Lindqvist, 2007.

Tabelle 2: Vergleiche zwischen Teilnehmern am Plusjobb-Programm, anspruchsberechtigten Langzeitarbeitslosen
und allen gemeldeten Erwerbslosen

Plusjobb-Teilnehmer Anspruchsberechtigte
Langzeitarbeitslose Alle Erwerbslosen

Anteil der Frauen 52 % 44 % 47 %

Durchschnittsalter 45 Jahre 46 Jahre 39 Jahre

25–34 Jahre alt

35–44 Jahre alt

45–54 Jahre alt

55–64 Jahre alt

15 %

24 %

27 %

28 %

17 %

26 %

27 %

29 %

23 %

20 %

20 %

17 %

Behinderte 25 % 32 % 29 %

Durchschnittsdauer der
Arbeitslosigkeit (Monate) 37 46 26

Gesamtzahl 20 228 40 573 426 707

Quelle: Lindqvist, 2007.
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Schulen (31 %), Kinderbetreuung (11 %) und Altenpflege (23 %)
sind die häufigsten Arbeitsplätze für Plusjobb-Beschäftigte. Die
ammeisten verbreiteten Tätigkeiten innerhalb des Bildungssek-
tors sind Aushilfslehrer und Hausmeister, während Hauspfleger
und Krankenpflegehelfer im Gesundheitswesen dominieren.

Laut Lindqvist (2007) hat die Tatsache, dass vier Akteure (Sach-
bearbeiter, Arbeitsuchende, Arbeitgeber und Gewerkschaften)
an dem Zuordnungsprozess beteiligt waren, positive Synergie-
effekte. Sowohl Arbeitgeber als auch Teilnehmer haben ein star-
kes Interesse daran, dass die geleistete Arbeit sinnvoll ist: Für
die öffentlichen Arbeitgeber können wichtige Aufgaben bei
reduzierten Lohnkosten geleistet werden, und für die Plusjobb-
Angestellten ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie auf dem
Arbeitsmarkt besser Fuß fassen und gleichzeitig ihre Aussichten
auf eine Dauerbeschäftigung verbessern. Die Mitwirkung der
Sachbearbeiter und der Gewerkschaftsvertreter beim Inhalt der
Arbeit ist auch ein Mittel, den potenziellen Verdrängungseffek-
ten und den üblichenmit Einstellungszuschüssen verbundenen
Substitutionseffekten vorzubeugen.

3 Leistungen und Erfolge
Das Institut für arbeitsmarktspolitische Auswertung hat im
Jahr 2007 eine Untersuchung und Teilauswertung des Plusjobb-
Programms durchgeführt (Lindqvist, 2007). Diese Auswertung
basierte zum Teil auf einer Umfrage unter Sachbearbeitern der
Arbeitsvermittlung, die mit dem Programm gearbeitet hatten,
und teilweise auf Registerdaten der Nationalen Arbeitsmarkt-
verwaltung.

Die Auswertung der Umfrage deutet darauf hin, dass die Umset-
zung des Programms erfolgreich gewesen ist. Die großeMehrheit
der Sachbearbeiter fand, dass die vorhandenen Informationen
über das Programm gut und die Vorschriften/Regeln deutlich
genug waren. Darüber hinaus äußerte eine große Mehrheit der
Sachbearbeiter (80 %) die Meinung, dass das Programm ein wirk-
sames Mittel sei, die Beschäftigungsfähigkeit Langzeitarbeits-
loser zu verbessern. Das Ergebnis der Umfrage bestätigte auch,
dass es der Arbeitsvermittlung gelungen ist, Arbeitsuchendemit
einer im Durchschnitt langen Arbeitslosigkeitsdauer und oftmals
reduzierter Arbeitsfähigkeit einzustellen.

Die Analyse des Zuordnungsprozesses liefert auch wertvolle
Informationen über den potenziellen Verdrängungseffekt
und die Wahrscheinlichkeit, dass Plusjobb-Angestellte nach
Abschluss des Programms eine nichtsubventionierte Arbeits-
stelle bekommen. Es gibt Grund zur Annahme, dass die Möglich-
keit, eine nichtsubventionierte Stelle zu bekommen größer ist,
wenn die Initiative bei der Zuordnung vom Arbeitgeber kommt.
Andererseits, wie Lindqvist (2007) betont, könnte der Verdrän-
gungseffekt größer sein, wenn die Initiative hauptsächlich vom
Arbeitgeber kommt. Darüber hinaus könnte ein Creaming-Effekt
entstehen, da Arbeitgeber dazu neigen, Arbeitsuchendemit kür-
zeren Arbeitslosigkeitsphasen und besseren sozioökonomischen
Eigenschaften als beim durchschnittlichen anspruchsberechtig-
ten Arbeitsuchenden vorhanden, zu bevorzugen.

Die Sachbearbeiter der Arbeitsvermittlung wurden bei der
Umfrage daher danach gefragt, wer normalerweise die Initiative
ergreift. Die Ergebnisse zeigen, dass die Initiative hauptsächlich
von den Sachbearbeitern kam, da mehr als 70 % der Plusjobb-
Zuweisungen von der Arbeitsvermittlung und nur 20 % von
Arbeitgebern kamen. Bemerkenswert ist auch, dass der Gewerk-
schaftsvertreter am Arbeitsplatz in 80 % der Fälle unmittelbar an
dem Zuordnungsprozess beteiligt war.

Wie schon erwähnt, sollte ein Plusjobb aus Aktivitäten beste-
hen, die normalerweise nicht an dem betreffenden Arbeitsplatz
ausgeführt werden. Wie Lindqvist (2007) betont, bedeutet dies,
dass der Arbeitsmarkteffekt für die Teilnehmer vermutlich nied-
riger ist im Vergleich zu anderen Arten subventionierter Beschäf-
tigung. Andererseits scheint das Programm die Verdrängung
regulärer Beschäftigung nicht im selben Umfang wie andere
Beschäftigungsanreize verursacht zu haben. Die Sachbearbei-
ter wurden auch direkt nach dem potenziellen Mitnahme- und
Verdrängungseffekt des Plusjobb-Programms gefragt. Die Mehr-
heit der Sachbearbeiter (91 %) antwortete, dass der Arbeitge-
ber den Arbeitsuchenden ohne das Plusjobb-Programm oder
einen ähnlichen Einstellungszuschuss nicht eingestellt hätte. Wie
Lindqvist (2007) weiterhin betont, scheint der Verdrängungsef-
fekt bei dem Plusjobb-Programm vergleichsweise geringer zu
sein als bei anderen vorhandenen Programmenmit Einstellungs-
zuschüssen.

Der Bericht enthält auch eine Analyse des Lock-in-Effekts wäh-
rend der Teilnahme am Programm. Der Lock-in-Effekt bedeutet,
dass der Zeitraum ohne regelmäßige Beschäftigung für Arbeitsu-
chende aufgrund der Teilnahme an einem aktiven Arbeitsmarkt-
programm länger wird. Mittels Registerdaten und einer pas-
senden Schätzungsmethode hat Lindqvist (2007) den mit dem
Programm verbundenen Lock-in-Effekt berechnet. Das Ergebnis
der Schätzung deutet darauf hin, dass die Arbeitsuchenden im
Durchschnitt während 28 % der Programmdauer gearbeitet hät-
ten, wenn sie nicht an dem Programm teilgenommen hätten.

3.1 Reaktion der Sozialpartner

Über 80 % der Personen, die eine durch das Plusjobb-Programm
subventionierte Beschäftigung bekamen, waren der schwedi-
schen Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes (Kommunal)
angeschlossen. Kommunal äußerte sich zufrieden mit dem

Tabelle 3: Verteilung der Plusjobbs nach Sektor

Sektor Anteil

Staat 6 %

Kommunen 82 %

Regionen 9 %

Subunternehmer 3 %

Quelle: Lindqvist, 2007.
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Programm und bedauerte dessen Abschaffung. Die Gewerk-
schaft ist der Ansicht, dass die Initiative ihre Ziele erreicht hat,
und dass es ein angemessener Weg war, Langzeitarbeitslosen
Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewähren. Wie bereits erwähnt,
war die Gewerkschaft auf kommunaler Ebene daran beteiligt,
den Inhalt der Aufgaben durch den Abschluss eines Tarifvertrags
zu bestimmen und hat somit die potenziell negativen Verdrän-
gungseffekte, die normalerweisemit Lohnkostenzuschüssen ver-
bunden sind, reduziert. Auch der Sveriges Kommuner och Land-
sting (Verband schwedischer Kommunen und Bezirke, SKL) war
positiv in seiner Bewertung der Angemessenheit des Programms.
Laut dem Arbeitgeberverband SKL hat das Plusjobb-Programm
seine Zielsetzung erfüllt, indem es sowohl die Beschäftigungsfä-
higkeit Langzeitarbeitsloser verbessert als auch die Serviceleis-
tung im öffentlichen Bereich erhöht hat. Einer der Vorteile des
Programms war seine verhältnismäßig lange durchschnittliche
Dauer, was den Teilnehmern einen guten Einblick in das Arbeits-
leben in der Organisation sowie größere Berufserfahrung gab
und auch einenWeg bot, die mit der Asymmetrie der Informatio-
nen über die Leistungsfähigkeit eines Stellenbewerbers verbun-
denen Kosten zu reduzieren. Laut einer von SKL durchgeführ-
ten Umfrage (2007) hatten rund 70 % der Kommunalbehörden
die Absicht, die Plusjobb-Beschäftigten nach Abschluss des Pro-
gramms einzustellen, was bedeutet, dass eins der Ziele des Pro-
gramms, nämlich den Übergang zu einer geregelten Anstellung
zu erleichtern, recht erfolgreich gewesen ist.

4 Schlussbemerkungen
Die Auswertung des Plusjobb-Programms deutet darauf hin,
dass die Ziele des Programms erreicht wurden, indem Lang-
zeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt eintraten und ihre Beschäf-
tigungseignung verbesserten. Die üblichen negativen Neben-
wirkungen wie etwa Mitnahme-, Verdrängungs-, Creaming- und
Substitutionseffekte scheinen von nebensächlicher Bedeutung

gewesen zu sein. Obwohl ein Lock-in-Effekt zu einem gewis-
sen Grad festgestellt wurde, scheint dieser Effekt im Vergleich
zu anderen aktiven Arbeitsmarktprogrammen geringer gewe-
sen zu sein.

Die positive Auswirkung dieses gezielten Einstellungszuschus-
ses unterscheidet sich von anderen schwedischen Programmen
wie etwa der Arbeitsmarktschulung, bei der vorhandene Belege
darauf hindeuten, dass diese Programme negative oder kaum
nachweisbare Wirkungen gehabt haben. Daher scheint es rat-
sam, in Zukunft mehr Gewicht auf gezielte Einstellungszuschüsse
zu legen.
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Vereinigtes
Königreich
City Strategy Pathfinders

1 Einführung
Die Initiative „City Strategies Pathfinders“ wurde 2006 im Grün-
buch zur Wohlfahrtsreform „A new deal for welfare: Empowe-
ring people to work“ angekündigt. Dieses sollte die Debatte über
die künftige Richtung der Wohlfahrtsreformen anregen. Es legte
außerdem die Absicht der Regierung dar, neue Maßnahmen zur
Beseitigung der Hürden einzuführen, die benachteiligte Men-
schen an der Beteiligung am Arbeitsmarkt hindern – ausgehend
von der Annahme, dass Arbeit der beste Weg aus der Armut ist.
Ein großer Teil des Grünbuchs befasste sich mit den Problemen
der Empfänger von Erwerbsunfähigkeitsbeihilfe, die in Gefahr
waren, in die dauerhafte Abhängigkeit von Unterstützungsleis-
tungen abzugleiten. Wie die Regierung selbst zugab, war zu
wenig Unterstützung verfügbar, um dem entgegenzuwirken.

Der Ansatz des Grünbuchs zielte auf eine Beschäftigungsquote
von 80 %, zu deren Erreichung die folgenden drei Ziele aufge-
stellt wurden:

Reduzierung der Empfänger von Erwerbsunfähigkeitsbei-•
hilfe um eine Million;

Eingliederung von 300 000 Alleinerziehenden in den•
Arbeitsmarkt;

Erhöhung der Zahl älterer Arbeitnehmer um eine Million.•

Zu diesem Zeitpunkt verzeichnete das Vereinigte Königreich im
EU-Vergleich bereits hohe Beschäftigungsquoten in all diesen
Gruppen, doch das Ziel war eine weitere Verbesserung.

Die Statistiken zeigen eine unverhältnismäßige Konzentration
dieser Zielgruppen in städtischen Gebieten und besonders
in den Großstädten. Das Grünbuch wies darauf hin, dass über
die Hälfte der besonders benachteiligten Gebiete sich in nur
100Wahlbezirken befindet, die gleichzeitig den höchsten Anteil
an Empfängern von Erwerbsunfähigkeitsbeihilfe aufweisen. Dies
erklärt den Fokus der City-Strategies-Initiative. Bei den „Pathfin-
ders“ handelt es sich um die 15 „Städte“ (105) Birmingham, Black-

(105) Der Begriff „Stadt“ wird hier lose verwendet, da genau genommen
nicht alle Pathfinder-Gebiete Städte sind. So ist zum Beispiel Heads of
the Valleys ein großflächiges Gebiet in Südwales, das fünf Kommunal-
bezirke mit vielen kleinen Städten und Dörfern umfasst. Andere sind
„Stadtregionen“ wie Birmingham, das Coventry und das Black Country
sowie Birmingham selbst einschließt. Alle Pathfinder-Gebiete haben aber
ähnliche Probleme in Bezug auf die Zielgruppen der Initiative.

burn, Dundee, Edinburgh, Glasgow, Heads of the Valleys, Leices-
ter, London East, London West, Manchester, Nottingham, Rhyl,
Sheffield, Tyne and Wear.

In diesen 15 Pathfinder-Gebieten leben etwa 25 % der briti-
schen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, aber rund 30 %
aller arbeitslosen Erwachsenen, 34 % aller Empfänger von Sozi-
alleistungen und 36 % aller Kinder in arbeitslosen Haushalten.
Dazu kommt eine hohe Konzentration von un- oder geringqua-
lifizierten Personen (31 % haben Qualifikationen unterhalb der
Stufe 2), was nicht den Anforderungen der neu geschaffenen
Arbeitsplätze entspricht (etwa die Hälfte erfordert mindestens
eine Qualifikation der Stufe 3).

Im April 2007 stellte das Ministerium für Arbeit und Renten
(DWP) die zentralen Elemente der Initiative City Strategy Path-
finder vor:

direkte Kontrolle über den Deprived Areas Fund nach Ver-•
einbarung der Ziele (insgesamt etwa 32 Millionen GBP –
rund 40 Millionen EUR);

eine Schlüsselrolle bei der Durchführung des Vorzeigepro-•
gramms „Pathways to Work“ (106), um Menschen aus der
Erwerbsunfähigkeit zu führen;

besserer Datenaustausch;•

mehr Einfluss auf die Durchführung von Ausbildungs- und•
Beschäftigungsprogrammen auf lokaler Ebene;

potenzielle zusätzliche Mittel als Bonus bei Erreichen der•
Ziele (107) für die Wiedereingliederung in den Arbeits-
markt.

Das Innovative an der City-Strategies-Initiative ist der „progres-
sive“ Ansatz, die Kunden zu unterstützen, bevor sie Arbeit fin-
den und nachdem sie eine Arbeit gefunden haben. Dies bein-
haltet drei zentrale Elemente: enge Zusammenarbeit mit dem
Kunden, maßgeschneiderte Unterstützung durch Ausbildungs-
maßnahmen und Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern (im
Namen des Kunden).

Der Ansatz dieser Initiative fällt unmittelbar mit den integrierten
Leitlinien 17, 18 und 19 zusammen und berührt mit seiner Beto-
nung eines neuen Ansatzes für die Nutzung der Unterstützung
am Arbeitsplatz und ähnlicher Dienste auch Leitlinie 20.

(106) Weitere Informationen über „Pathways toWork“ unter: http://www.
dwp.gov.uk/welfarereform/pathways.asp

(107) Das ursprünglich zwischen demDWP und den Pathfinders verein-
barte Ziel war eine Reduzierung der Leistungsempfänger um 3 %, was
einer Steigerung der Beschäftigung um 3 % entsprechen würde.

http://www.dwp.gov.uk/welfarereform/pathways.asp
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2 Organisation,
Umsetzung und
Finanzierung
Zum Start der Initiative im Jahr 2006 stellte die Regierung
5 Mio. GBP (rund 6,3 Mio. EUR) zur Entwicklung der Pläne bereit.
Jedes Gebiet musste einen eigenen Plan aufstellen. Die indivi-
duellen Pläne fielen sehr unterschiedlich aus, was der allgemei-
nen Philosophie der Initiative entsprach, dass die Gebiete ihre
Ansätze auf die lokalen Bedürfnisse zuschneiden sollten.

Über die anfängliche Finanzspritze hinaus gab es kaum zusätzli-
che Mittel, so dass bei der Umsetzung auf die folgenden Finan-
zierungsquellen zurückgegriffen wurde:

Deprived Area Fund (DAF) – eine flexible Finanzierungs-•
quelle für benachteiligte Bezirke, die unter die City Stra-
tegies fallen, die inzwischen an die Pathfinders übertra-
gen wurden. Die Mittel für 2007/2008 beliefen sich auf
32 Mio. GBP (rund 40 Mio. EUR), und für 2008/2009 ist der-
selbe Betrag verfügbar.

Reguläre Mittel des Learning and Skills Council (LSC) –•
Finanzierung für Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen,
die in den vereinbarten Rahmen fallen.

„Skills for Jobs“-Mittel des LSC – decken verschiedene Bil-•
dungsangebote unterhalb von Stufe 2 zur Förderung der
Beschäftigung und des Fortkommens Geringqualifizier-
ter (ab 19 Jahren) ab, die keine Beschäftigung haben, aber
arbeiten wollen.

Europäischer Sozialfonds (ESF) – kofinanzierende Organi-•
sationen wie DWP, LSC und regionale Organe, die dafür
sorgen, dass Mittel aus dieser Quelle nationale Ressourcen
ergänzen.

Einige dieser Mittel werden in Ausschreibungen verteilt, andere
nach Gebiet oder aufgrund bestimmter Kriterien zugewiesen. Für
die City-Strategies-Projekte können zusätzliche Geld- oder Sach-
leistungen verfügbar sein. Das DWP hat außerdem 5 Mio. GBP
(rund 6,3 Mio. EUR) als „Belohnung“ für erfolgreiche City Stra-
tegies bereitgestellt, doch die Bedingungen für die Verteilung
dieser Mittel stehen noch nicht fest.

Die Organisation der Initiative lässt sich schwer allgemein
beschreiben, da die einzelnen City Strategy Pathfinder an die
individuellen Bedürfnisse und Umstände angepasst sind. Zur
Veranschaulichung eignen sich am besten zwei unterschiedliche
Beispiele, die in Kasten 1 und 2 dargestellt sind. Beispiel A ist als
Großstadt mit sechs Kommunalbezirken ein typischeres Beispiel

für City Strategies Pathfinder, während es sich bei Beispiel B um
eine Kleinstadt mit langfristigem Regenerationsplan handelt.

Der grundlegende Ansatz für die Umsetzung ist in den Plänen
beschrieben (108), diese wurden jedoch seit ihrem Entwurf im ersten
Jahr der Finanzierung (April 2007 bis März 2008) sehr wahrschein-
lich weiterentwickelt. Die Pläne unterscheiden sich hinsichtlich
Komplexität und Detailgenauigkeit erheblich. Kasten 1 veranschau-
licht die komplexere Organisation in einer Stadt mit einer langen
Geschichte der Zusammenarbeit in lokalen Fragen undmit Zugang
zu vielfältigen Finanzquellen und besonders zum ESF.

In Beispiel A (Kasten 1) setzte die City-Strategies-Initiative auf
eine komplexe bestehende Struktur auf und scheint den loka-
len Partnern die Chance gegeben zu haben, die bestehende
Zusammenarbeit neu zu bewerten, so dass eine neue Struktur
entstehen konnte. In Beispiel B (Kasten 2) ist das Gebiet des City
Strategies Pathfinder eine kleine Kommune mit den vertrauten
Problemen einer schwachen Wirtschaft und einer hohen Kon-
zentration schwer erreichbarer Gruppen. Die beiden Fälle zeigen,
dass die Strukturen die örtlichen Bedingungen widerspiegeln,
auch wenn die Zielgruppen in allen Pathfinder-Gebieten ähnlich
sind. So ist etwa in Beispiel B die Initiative mit der bestehenden
Initiative für wirtschaftliche Entwicklung verschmolzen. Außer-
dem besitzt sie zwar ein eigenes Profil, doch dieses ist weniger
ausgeprägt als in Beispiel A. Dies liegt zum Teil am fehlenden Ein-
fluss auf die Finanzmittel, die auf einer breiteren räumlichen Basis
verteilt werden, als das Pathfinder-Gebiet abdeckt. In gewissem
Sinne ist die Kontrolle über die Finanzierung entscheidend dafür,
was City Strategies erreichen können, da die von der Regierung
bereitgestellten Mittel relativ gering und auf die Organisation
der Initiative ausgerichtet sind, nicht auf die Umsetzung.

Da die Betonung auf der Entwicklung lokaler Strukturen liegt,
gibt es kein einheitliches Modell für die gesamte Initiative. Es las-
sen sich jedoch einige gemeinsame Elemente identifizieren, wie
die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen wichtigen Inte-
ressengruppen, die Einbeziehung von Arbeitgebern, die opti-
male, koordinierte Nutzung verfügbarer Ressourcen und die
Konzentration auf die am schwersten zu erreichenden Gruppen
und entsprechende Ausrichtung der Unterstützung.

Im Mittelpunkt der City-Strategies-Initiative steht, Empfängern
von Sozialleistungen zu helfen, eine nützliche und lohnende
Arbeit zu finden, und sie harmoniert mit der neuen „Employment
and Support Allowance“ (109). Diese integrierte beitrags- und
einkommensabhängige Leistung ersetzt ab Oktober 2008 die
Erwerbsunfähigkeitsbeihilfe und die Sozialhilfe. Empfänger der
neuen Leistung müssen ihre Bereitschaft zu arbeiten demons-
trieren, indem sie an entsprechenden Interviews teilnehmen,
einen Aktionsplan vereinbaren und an beschäftigungsbezoge-
nen Maßnahmen teilnehmen – andernfalls wird ihre Leistung
gekürzt, falls sie keine schweren gesundheitlichen Probleme
oder Behinderungen haben.

(108) Die Pläne finden sich unter: http://www.dwp.gov.uk/welfarere-
form/pathfinder_business_ plans.asp

(109) Weitere Informationen dazu unter: http://www.jobcentreplus.gov.
uk/JCP/Customers/ WorkingAgeBenefits/Dev_015412.xml.html

http://www.dwp.gov.uk/welfarereform/pathfinder_business_plans.asp
http://www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/
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3 Leistungen und Erfolge
Die Pathfinder-Projekte laufen seit etwasmehr als zwölf Monaten
(bei einer zweijährigen Finanzierungsverpflichtung), doch allge-
meine Informationen zu den Ergebnissen sind derzeit nicht ver-
fügbar. Die einzelnen Pathfinder sind selbst für die Überwachung
ihrer Aktivitäten und den Einsatz geeigneter Managementinfor-
mationssysteme (MIS) verantwortlich. Es werden unterschiedli-
che MIS verwendet, doch einige nutzen ein ähnliches System,
was in gewissem Umfang Vergleiche ermöglichen sollte. Jedem
Pathfinder wurden Mittel für eine eigene unabhängige Evaluie-
rung zugewiesen und die meisten haben externe Prüfer mit der
Evaluierung des ersten Jahres beauftragt. Zusätzlich hat das DWP
eine unabhängige Organisationmit der Durchführung einer nati-
onalen Evaluierung beauftragt. Im Rahmen des Projekts ist ein
Netz unabhängiger Gebietsberater vorgesehen, die individuelle
Pathfinder zu Evaluierungsmethoden beraten und eine Verbin-
dung zum nationalen Evaluierungsteam herstellen sollen.

Da der erste nationale Evaluierungsbericht noch nicht verfügbar
ist und die bereits abgeschlossenen individuellen Evaluierungen
noch nicht veröffentlicht wurden, können nur einige Bemerkun-
gen gemacht werden, die sich auf verschiedene indirekte Quel-
len stützen.

Im ersten Jahr der Initiative stand die Einrichtung der Pathfinder-
Projekte im Mittelpunkt. Dies ist keine geringe Leistung, wenn
man bedenkt, dass die neue Initiative in vielen Fällen etablierte
Netzwerke und Strukturen überlagerte. Inmanchen Gebieten dau-
ert die Entwicklung einer effektiven partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit länger als in anderen. In vielen Pathfinder-Gebieten
ist die Zusammenarbeit mit mehreren Kommunalverwaltungen
erforderlich, was häufig eine gebietsübergreifende Vereinba-
rung erfordert, die in manchen Fällen ganz neu aufgestellt wer-
den muss. Zudem kommt die Einführung der Pathfinder-Projekte
zu einer Zeit, in der auch andere, ähnliche Initiativen eingeführt
oder entwickelt werden. So werden Arbeitgeber infolge des
Leitch-Berichts angehalten, sich an einer Vielzahl von Initiativen

Kasten 1: City Strategies Pathfinders – Beispiel A – Großstadt

Partner: sechs Kommunen und zwölf andere wie JobCentre Plus, LSC, Connexions, die Regionalentwicklungsbehörde sowie Arbeit-
geber- und Gewerkschaftsorgane.

Ansatz: umfassend, mit strategischer Koordinierung regulärer und zusätzlicher Mittel sowie Entwicklung neuer Ansätze zur Erfül-
lung der Bedürfnisse von Arbeitgebern und Zielpersonen. Nachfragegesteuert, Einbeziehung von Arbeitgebern und Schaffung
effektiver Beschäftigungs- und Ausbildungspakete.

Zielgruppen: alleinerziehende, Empfänger von Erwerbsunfähigkeitsbeihilfe, Un-/Geringqualifizierte, jungeMenschen, die sich nicht
in Ausbildung oder Beschäftigung befinden, Menschen über 50, Frauen, die auf den Arbeitsmarkt zurückkehren, Personen in Haus-
halten mit niedrigem Einkommen, in denen Kinder in Armut leben.

Ressourcen: eine Mischung aus regulären, Regenerations- und ESF-Mitteln mit dem erklärten Ziel, „die Zusammenführung und
Koordinierung der Mittel zu maximieren“.

Verwaltung:Ausschuss mit Vertretern aller Agenturen und wichtigen Interessenvertretern.

Kasten 2: City Strategies Pathfinders – Beispiel B – kleine Kommune

Partner: Vertreter wichtiger lokaler Organisationen des öffentlichen, privaten und gemeinnützigen Sektors; die Gesamtleitung
liegt bei der Bezirksverwaltung.

Ansatz: City Strategies passt sich in die bestehende Initiative für wirtschaftliche Entwicklung ein, unterstützt diese breitere Vision
für das Gebiet und will gemeinsammit lokalen Partnern Menschen dabei unterstützen, Arbeit zu finden, in Arbeit zu bleiben und
beruflich weiterzukommen, und das Konzept „Welfare to Work“ zu überdenken.

Zielgruppen: Empfänger von Erwerbsunfähigkeitsbeihilfe, Alleinerziehende, ältere Menschen, die Training und Motivation brau-
chen, ehemalige Straftäter, junge Menschen, die sich nicht in Ausbildung oder Beschäftigung befinden, arbeitslose Familien und
Bezieher von Arbeitslosengeld.

Ressourcen:Dieses kleine Gebiet steht vor dem Problem, dass die meisten Mittel auf einer breiteren räumlichen Basis verteilt wer-
den, so dass versucht werden muss, Veränderungen durch eine bessere Koordinierung und Integration der Dienstleistungen zu
erreichen.

Verwaltung: Die Initiative wurde in die bestehende Entwicklungsstruktur eingepasst; die Gesamtverantwortung liegt bei der
Bezirksverwaltung, doch die Initiative hat einen eigenen Lenkungsausschuss mit Vertretern wichtiger Interessengruppen und ver-
schiedenen Arbeitsgruppen.



Bericht des Europäischen Beschäftigungsobservatoriums: Bericht vom Frühjahr 2008140

Ve re in ig tes Kön igre i ch

zu beteiligen wie an „Train to Gain“ und besonders an den neu-
eren Initiativen „Skills Pledge“ und „Local Employment Partner-
ships“ (110) sowie den Sector Skills Councils. Dies birgt die Gefahr,
dass die Beteiligung der Arbeitgeber an der City-Strategy-Initia-
tive aufgrund der wachsenden Anforderungen erheblich gemin-
dert wird – obwohl der Erfolg der Initiative stark von einer effek-
tiven Zusammenarbeit mit Arbeitgebern abhängt.

Außerdem besteht die Gefahr (wie bei jeder Partnerschaft), dass
die Einbeziehung aller Interessengruppen die Organisation
schwerfällig machen könnte. In einem Pathfinder-Gebiet hat bei-
spielsweise eine komplexe Struktur aus rund 40 Organisationen
zu Befürchtungen geführt, dass Entscheidungsfindungsprozesse
erheblich beeinträchtigt werden könnten.

Darüber hinausmuss der weitere wirtschaftliche Kontext berück-
sichtigt werden. Das Vereinigte Königreich hat einen beispiellos
langen Konjunkturaufschwung erlebt, aber es gibt Anzeichen
dafür, dass die guten Zeiten (geringe Inflation, ununterbrochenes
Wachstum) zu Ende gehen, und die zu erwartende Verschlech-
terung der Arbeitsmarktbedingungen wird die Pathfinder-Ziele
noch schwieriger erreichbar machen.

Die Schwierigkeit, die Beschäftigungsquote auf 80 % zu steigern,
indem mehr Menschen aus der Erwerbsunfähigkeit in Arbeit
gebracht werden, unterstreichen Fothergill und Wilson (2007)
mit ihrem Modell für Ab- und Zuflüsse von Empfängern von
Erwerbsunfähigkeitsbeihilfe und den Auswirkungen auf die Zahl
der Leistungsempfänger. Sie kamen zu dem Schluss, dass der
Abfluss aus der Erwerbsunfähigkeit in den Arbeitsmarkt erheb-
lich zunehmen müsste, um die Ziele zu erreichen. Das Problem
dabei ist jedoch, dass in vielen Pathfinder-Gebieten nicht genü-
gend geeignete Arbeitsplätze verfügbar sind. Eine solche Stra-
tegie braucht günstige Wirtschafts- und Arbeitsmarktbedingun-
gen und diese haben sich seit 2007 verschlechtert.

(110) Weitere Informationen dazu unter: http://www.dius.gov.uk/publi-
cations/ ready_to_work.pdf

4 Schlussbemerkungen
Die Initiative „City Strategies Pathfinders“ ist derzeit bis 2009
finanziert, doch die Tatsache, dass das Beschäftigungsquoten-
ziel sich auf 2012 erstreckt, legt nahe, dass eine Verlängerung
der Finanzierung ernsthaft erwogen werden könnte. In eini-
gen Pathfinder-Gebieten ist dies bereits geschehen und die
dezentralisierte Verwaltung hat sich für fünf Jahre verpflich-
tet. Es steht fest, dass es länger als zwei Jahre dauern wird,
die aufgestellten Ziele zu erreichen. Das Szenario schlechterer
Wirtschafts- und Arbeitsmarktbedingungenmuss der Initiative
Anlass zur Sorge geben: Es wird sehr viel schwieriger werden,
Menschen in Arbeit zu bringen, wenn weniger Arbeitsplätze
verfügbar sind.
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Kroatien
Ausgleich des Missverhältnisses
zwischen Angebot und
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt

1 Einführung
Der kroatischen Erwerbsbevölkerung fehlen die für eine moderne
wettbewerbsfähige Wirtschaft erforderlichen Kenntnisse und Fer-
tigkeiten, und die Systeme der allgemeinen und beruflichen Aus-
bildung haben noch keine angemessenen Schritte eingeleitet, um
diese Situation zu beheben. Die Qualifikationen erwerbstätiger
und arbeitsloser Menschen in Kroatien sind häufig nutzlos, da sie
auf veralteter Technik beruhen (eine Folge der technischen Unter-
entwicklung der Wirtschaft), oder nicht an die Anforderungen des
Arbeitsmarkts angepasst sind. Das Bildungssystem ist altmodisch
und bringt Arbeitskräfte mit Qualifikationen hervor, die sehr oft
überflüssig sind. Zudem ist die Beteiligung an lebenslangem Ler-
nen und Erwachsenenbildung allgemein niedrig und schafft nicht
die nötigen Kenntnisse und Innovationen. Die Aussicht auf den Bei-
tritt zur EU setzt Kroatien zusätzlich unter Druck, sein Bildungssys-
tem zu verbessern.

Diese Situation verursacht einerseits eine relativ hohe Arbeitslosig-
keit (besonders unter jungen Menschen) und andererseits einen
Arbeitskräftemangel. Die Hauptgründe für die hohe Arbeitslo-
sigkeit unter jungen Menschen sind falsche Qualifikationen (die
erworbenen Qualifikationen entsprechen nicht den Anforderun-
gen des Arbeitsmarkts) und die hohe Schulabbrecherquote. Junge
Menschen sind oft wenig motiviert, zu lernen, da sie glauben, mit
den erworbenen Kenntnissen kaum Aussicht auf einen Arbeits-
platz zu haben.

2 Hintergrund
In der Wissenswirtschaft werden Kompetenzen in den Berei-
chen Lesen, Schreiben und Rechnen, Technik/IKT, Kommunika-
tion, Lernfähigkeit, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Problembe-
stimmung und Problemlösen sowie Analysefähigkeit gebraucht
(OECD, 2007). Doch in Kroatien besteht danach noch keine Nach-
frage. Nach der Erhebung von Poloski und Frajlic (2004) legen kro-
atische Arbeitgeber noch immer sehr viel Wert auf Loyalität und
Gehorsam seitens ihrer Arbeitnehmer, während grundlegende
Voraussetzungen der modernen Wirtschaft wie Ideenreichtum,
Selbstvertrauen und Teamfähigkeit weniger gefragt sind. Natür-
lich hängt es von den Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplat-
zes ab, wie viel Wert auf bestimmte Eigenschaften gelegt wird.

Lowther (2004) unterstreicht die erhebliche Diskrepanz zwi-
schen den erforderlichen und den erworbenen Qualifikatio-

nen der Arbeitskräfte. Kroatische Arbeitskräfte verfügen in der
Regel über gute Lese- und Schreibkompetenz, doch die Com-
puterkenntnisse sind sehr schlecht, besonders bei Personenmit
niedrigeren Qualifikationen. Die Kommunikationsfertigkeiten
sind gut, mit Ausnahme der Fremdsprachenkenntnisse, die rela-
tiv schlecht sind. Die Lernfähigkeit ist gut, die Teamfähigkeit eher
schwach ausgeprägt. Die Selbstständigkeit ist ebenfalls gerin-
ger als wünschenswert, besonders bei Arbeitskräften mit mitt-
lerer und hoher Qualifikation. Die Problemlösefähigkeit ist gut,
die Analysefähigkeit etwas schwach. Das Missverhältnis auf dem
Arbeitsmarkt ist offensichtlich, doch die Arbeitgeber beklagen
auch allgemein, dass es viel zu vielen Arbeitsuchenden an grund-
legenden Fähigkeiten mangelt.

Aus den Belegen geht hervor, dass ein erheblicher Anteil der
Langzeitarbeitslosen in Kroatien nicht über die von Arbeitgebern
verlangten Fähigkeiten verfügt. Dies ist zum Teil auf ein Versa-
gen des Bildungssystems zurückzuführen. Arbeitskräfte brau-
chen breit angelegte und übertragbare Qualifikationen sowie
Gelegenheit zu lebenslangem Lernen, um die Anforderungen
eines dynamischen Arbeitsmarkts zu erfüllen und die strategi-
sche Neustrukturierung der Unternehmen zu unterstützen. Das
Missverhältnis zwischen den Qualifikationen, die für die verloren-
gegangenen Arbeitsplätze in der alten verarbeitenden Industrie
erforderlich waren, und den Fertigkeiten, die die neuen Arbeits-
plätze im modernen Dienstleistungssektor erfordern, ist einer
der Gründe für die Arbeitslosigkeit im Land. Neue Arbeitsplätze
entstehen hauptsächlich im Dienstleistungssektor in städtischen
Regionen und diese Tätigkeiten erfordern Fähigkeiten, die die
arbeitslosen Arbeiter in anderen Regionen nicht besitzen.

In Kroatien gibt es räumliche Missverhältnisse zwischen gefor-
derten und vorhandenen Qualifikationen. Arbeitslose in wirt-
schaftsschwachen Regionen (hauptsächlich geringqualifizierte
Arbeiter) zögern oft, in Wachstumsregionen zu ziehen, da sie die
dort verlangten Qualifikationen (vor allem für Bürotätigkeiten im
Dienstleistungssektor) nicht besitzen. Obadić (2006) hat anhand
disaggregierter Daten aus 21 MakroregionenMissverhältnisindi-
katoren für Kroatien im Zeitraum von 1993 bis 2002 errechnet.
Die Ergebnisse zeigen, dass dieses Missverhältnis einen Teil der
Arbeitslosigkeit erklärt und ein Faktor für höhere Arbeitslosig-
keit sein könnte.

3 Organisation und
Umsetzung
Die Regierung hat verschiedene Maßnahmen zur Behebung
des Missverhältnisses zwischen vorhandenen und geforderten
Qualifikationen vorgeschlagen und beschlossen. Die Umset-
zung dieser Maßnahmen wird jedoch unterschiedlich gehand-
habt. Im Jahr 2004 wurde der erste nationale Aktionsplan für
Beschäftigung (NAPE) auf Grundlage der überarbeiteten euro-
päischen beschäftigungspolitischen Leitlinien beschlossen. Die-
ser erste NAPE half, einen strategischeren Ansatz der Beschäfti-
gungspolitik zu entwickeln. In diesem Zusammenhang begann
Kroatien, Kapazitäten für die Analyse, Umsetzung und Evaluie-
rung beschäftigungspolitischer Maßnahmen zu entwickeln. Das
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Hintergrundpapier zum Aktionsplan für Beschäftigung 2005 bis
2008 besagt:

Nach 2000 waren die Berufe mit der höchsten Arbeitslo-
sigkeit weitgehend dieselben, woraus sich schließen lässt,
dass ein ständiges strukturelles Missverhältnis zwischen
Arbeitskräfteangebot und -nachfrage besteht. Dies sollte
durch Requalifizierungsprogramme oder die Schaffung von
Arbeitsplätzen, an denen diese Arbeitslosen ihre Kennt-
nisse und Fertigkeiten einsetzen können, gelöst werden.

Seit der NAPE im Sommer 2004 erstellt wurde, war ein großer Teil
der Arbeitslosen unter 30 Jahre alt. Damit ist eines der Haupthin-
dernisse für ihre Beschäftigung (neben der unzureichenden
Zahl offener Stellen) ein deutliches Missverhältnis zwischen den
Ergebnissen des Bildungssystems und dem Arbeitsmarkt.

Die Leitlinie 4 des NAPE „Förderung der Humankapitalentwick-
lung und des lebenslangen Lernens“ beinhaltet Maßnahmen,
um das Missverhältnis zwischen vorhandenen und geforderten
Qualifikationen sowie Arbeitsmarktengpässe zu überwinden.
Sie enthält unter anderem die folgenden zentralen Aussagen:

Die Berufsbildung hat sich nicht schnell genug an die Ver-
änderungen in der Wirtschaft und in den Bedürfnissen
kleiner und mittlerer Unternehmen angepasst. Es gibt
drei- und vierjährige Ausbildungsprogramme, spezielle
Programme für unterqualifizierte Arbeitskräfte oder Per-
sonen mit Lernschwierigkeiten und ein duales Systemmit
praktischer und theoretischer Ausbildung. Doch aufgrund
technischer Entwicklungen und struktureller Veränderun-
gen in der kroatischen Wirtschaft besteht für die meisten
der angebotenen Spezialisierungen kein Bedarf mehr. Die
Lehrpläne sind zu stark auf fachspezifische Kenntnisse, Fer-
tigkeiten und Einstellungen ausgerichtet.

Die Universitäten sind nicht ausreichend auf die Bedürf-
nisse der Arbeitgeber eingestellt, obwohl sie stärker durch
die Marktanforderungen beeinflusst werden als andere
Teile des Bildungssystems. Und wie in der Primar- und
Sekundarbildung gibt es an den Universitäten keine wirk-
samen Standards für Lehrprozesse und Lernergebnisse.

Zu ähnlichen Schlüssen kam auch der Bericht zur Beschäfti-
gungspolitik in Kroatien (Internationales Arbeitsamt und Euro-
parat, 2006). Der Bericht unterstreicht das Missverhältnis zwi-
schen vorhandenen und geforderten Qualifikationen, das auf
die verzögerte Reaktion des allgemeinen und beruflichen Bil-
dungssystems auf die veränderten Anforderungen an die Fer-
tigkeiten junger Menschen und Erwachsener zurückzuführen
ist. Die eher lockere Verbindung zwischen Bildungssystem und
Arbeitsmarkt ist bekannt und auf verschiedene Faktoren zurück-
zuführen.

Erstens sind die Staatsausgaben für allgemeine und berufliche
Bildung relativ niedrig, bewegen sich aber auf den OECD-Durch-
schnitt von 5 bis 6 % des BIP zu. Solange die staatliche Finan-
zierung gering ist, sind Unternehmen in der Regel nicht bereit,
Schulen zu unterstützen. Die Folge ist, dass die Qualität der Bil-
dung deutlich leidet.

Zweitens gibt es Hinweise darauf, dass die geringen Mittel für Bil-
dung nicht effizient verteilt werden. Die Netze der Schulen und
Ausbildungszentren überschneiden sich. In manchen Regionen
bieten mehrere Schulen und Zentren die gleichen Kurse an und
stehen damit im Wettbewerb um Schüler (und knappe Mittel),
während ihre Kapazitäten unausgelastet bleiben und Ressourcen
verschwendet werden. Gleichzeitig besteht ein Mangel an Pro-
grammen für bestimmte Qualifikationen, die von Arbeitgebern
stark nachgefragt werden.

Drittens sind die Bildungsprogramme noch immer zu spezialisiert,
die Lehrpläne sind zu sehr auf Faktenwissen ausgerichtet und die
Unterrichtsmethoden beruhen auf der passiven Aneignung von
Kenntnissen und praktischen Fertigkeiten statt auf aktiver Betei-
ligung der Schüler und Auszubildenden. Neue Kompetenzen,
die die Arbeitswelt erfordert, wie fundierte Schreib-, Lese- und
Rechenfertigkeiten, Lernkompetenz, Kommunikationsfähigkeit
und soziale Kompetenz, unternehmerische Fähigkeiten, tech-
nische Kenntnisse, Diagnose- und Analysefähigkeit, Kenntnisse
technischer Medien sowie gute Kenntnisse in einer oder mehreren
Fremdsprachen werden nicht oder nicht ausreichend vermittelt.

Schließlich beruht die Finanzierung von Schulen und Ausbil-
dungszentren auf der Zahl der Schüler und Auszubildenden, so
dass keine Motivation vorliegt, auf veränderte Anforderungen
zu reagieren. Schulabgänger und Absolventen von Ausbildungs-
programmen, die aufgrund überflüssiger Qualifikationen keine
Arbeit finden, müssen dann umgeschult werden – und die Mittel
für die Umschulung kommen aus demselben begrenzten Budget,
nämlich hauptsächlich von der kroatischen Arbeitsverwaltung.

Das gemeinsame Memorandum zur sozialen Integration in der
Kroatischen Republik von 2007 unterstreicht ebenfalls das ver-
breitete Missverhältnis zwischen vorhandenen und geforderten
Qualifikationen, das ein wichtiges Hindernis für einen dynami-
scheren Arbeitsmarkt zu sein scheint. Zu den zentralen Herausfor-
derungen, die das Memorandum identifiziert, gehört die Schaf-
fung eines integrativen Arbeitsmarkts und die Förderung der
Beschäftigung als Recht und Chance für alle Bürger:

Zur Förderung der Beschäftigung muss zunächst das struk-
turelle Missverhältnis behoben oder reduziert werden,
und zwar durch aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
(AAM) für Langzeitarbeitslose undMenschenmit schlechte-
ren Beschäftigungsaussichten, wie junge Menschen, ältere
Arbeitskräfte, Frauen, Behinderte und die Roma-Bevölke-
rung. Es muss mehr getan werden, um Voraussetzungen
für die Beschäftigung der am stärksten gefährdeten und
benachteiligten Gruppen zu schaffen: Menschen, die gehäuf-
ten Problemen und den Folgen sozialer Ausgrenzung aus-
gesetzt sind und die daher besonders schwer Zugang zum
Arbeitsmarkt finden (Menschenmit Lernschwierigkeiten und
gesundheitlichen Problemen, Drogenabhängige, Gewaltop-
fer, ehemalige Gefängnisinsassen, Obdachlose usw.).

Die Arbeitsverwaltung hat eine Reihe aktiver Arbeitsmarkt-
maßnahmen entwickelt, wie Anreize zur Aufnahme einer
selbstständigen Tätigkeit, Darlehen für KMU und öffentliche Arbei-
ten. Einige der Maßnahmen sollten die Einstellung junger und
hoch qualifizierter Personen durch Finanzierung eines Teils des
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Bruttogehalts beschleunigen. Aktive Arbeitsmarktmaßnahmen
in Kroatien wurden zwar überwacht, aber nicht hinsichtlich ihres
Nettoeffekts evaluiert, beispielsweise um zu untersuchen, was aus
den Personen geworden war, die an keiner Maßnahme teilgenom-
men hatten. Aufgrund der mangelnden Evaluierung der Ergeb-
nisse können keine klaren Schlüsse über den Nutzen einzelner
aktiver Arbeitsmarktmaßnahmen gezogen werden. Es ist offen-
sichtlich, dass die Maßnahmen nicht ausreichend in die Verwal-
tung der Arbeitslosenunterstützung oder die Aktivierungsagenda
eingebunden sind. Aktive Arbeitsmarktmaßnahmen verringern
das Missverhältnis zwischen vorhandenen und geforderten Qua-
lifikationen, aber ihr finanzieller Nutzen ist fragwürdig. Doch die
Evaluierung aktiver Arbeitsmarktmaßnahmen hat begonnen und
die ersten Ergebnisse werden Ende 2008 erwartet.

Die Arbeitsverwaltung wird durch die Einführung moderner
Managementtechniken, neue Technik und Schulungen für Mana-
ger und Berater modernisiert und umgestaltet. Sie ist ein wichti-
ges Instrument der Regierungspolitik zur Schaffung eines effizi-
enten Arbeitsmarkts. Sie hat erfolgreich Maßnahmen im Rahmen
der jüngsten Gesetzesänderungen eingeführt und hat das Poten-
zial, eine wirksamere Rolle auf dem Arbeitsmarkt zu spielen. Sie
verfügt über umfassendes Wissen über den Arbeitsmarkt und
die Arbeitslosen in Kroatien und führt Pilotprojekte durch, die zu
einem besseren Verständnis der Anforderungen von Arbeitgebern
führen sollen.

Die Arbeitsverwaltung und andere Behörden waren an den Pro-
jekten des EU-Programms CARDS (Gemeinschaftshilfe für Wie-
deraufbau, Entwicklung und Stabilisierung) beteiligt, die eine
systematische Reform des Systems für technische und berufliche
Sekundarbildung einleiten sollten. Dies erfordert Unterstützung
für die Politik- und Gesetzesentwicklung, Arbeitsmarkt-/Sektor-
analysen, die Entwicklung von Bildungsprofilen und Lehrplänen,
bessere Anpassung an Arbeitsmarktanforderungen, Schulungen
für Schulleiter und Lehrer sowie die Verbesserung der Ausstattung
in Pilotschulen. Eine der Maßnahmen war eine jährliche Erhebung
zum Arbeitskräftebedarf, die 2008 zum ersten Mal durchgeführt
wurde.

Auch im Bildungssystem sind Maßnahmen geplant, wie im Ent-
wicklungsplan für den Bildungssektor 2005 bis 2010 (Ministerium
für Wissenschaft, Bildung und Sport, 2005) vorgesehen:

Die Verbindung der Bildung mit dem Arbeitsmarkt ist ein
Schlüsselfaktor zur Schaffung eines kroatischen Bildungs-
systems, das auf Veränderungen in Markt und Gesellschaft
reagieren kann und dadurch die Beschäftigungschancen ver-
bessert. Aus diesem Grund muss ein geschlossenes System
für Bildungs- und Berufsberatung entwickelt werden, das in
EU-Ländern als Instrument einer geschlossenen Bildungs-
und Beschäftigungspolitik anerkannt wird.

4 Schlussbemerkungen
Es sind Investitionen in das Humankapital erforderlich, um mit
der wachsenden Nachfrage nach hohen Qualifikationen Schritt
zu halten. Obwohl die kroatischen Arbeitskräfte (größtenteils)

gut ausgebildet sind, haben die Arbeitgeber Schwierigkeiten,
Arbeitnehmer mit den richtigen Qualifikationen zu finden.

Die Verbesserung der Qualifikationen ist eine der Hauptaufga-
ben zur Bewältigung des Missverhältnisses zwischen vorhande-
nen und geforderten Qualifikationen. Die Bildungsbeteiligung
muss in allen Bereichen und auf allen Stufen des Bildungssys-
tems gesteigert werden.

Die kroatische Erwerbsbevölkerung sollte sich wissensbasier-
ten Branchen und Arbeitsplätzen und innovationsgetriebenem
Wirtschaftswachstum zuwenden und die Arbeitskräfte sollten in
der Lage sein, schnell den Arbeitsplatz zu wechseln, sich selbst
und andere zu führen und sich ständig weiterzubilden. Schü-
ler und Arbeitnehmer sollten lernen zusammenzuarbeiten und
dazu Teamgeist und angemessenes soziales Verhalten entwi-
ckeln und gleichzeitig ihre individuellen Neigungen und Bega-
bungen entfalten.

Bis vor kurzem gab es keine angemessenen Analysen und Pro-
gnosen für zukünftige Arbeitsmarktanforderungen. Aktive
Arbeitsmarktmaßnahmenmüssen weiter ausgebaut werden, um
das derzeitige Missverhältnis zwischen vorhandenen und gefor-
derten Qualifikationen zu beheben. Es muss ein stärker strate-
gisch ausgerichteter beschäftigungspolitischer Ansatz entwickelt
und durch den Ausbau entsprechender Kapazitäten für die Ana-
lyse, Umsetzung und Bewertung ergänzt werden. Die Stärkung
der Arbeitsverwaltung sollte durch weitere Modernisierungsin-
itiativen unterstützt werden.

Allgemeine und berufliche Bildungmüssen sich an die veränder-
lichen Qualifikationsanforderungen des Arbeitsmarkts anpassen.
Schulen und Ausbildungszentren sollten ihr Angebot umgestal-
ten und veraltete Kurse durch Programme ersetzen, die Qualifi-
kationen bieten, nach denen eine Nachfrage besteht. Lehrpläne
müssen ständigmodernisiert und an neue Anforderungen ange-
passt werden und der Unterricht sollte aktiver gestaltet werden
und die Lernenden stärker einbeziehen. Die Beschäftigung der
Absolventen sollte ein wichtiges Kriterium für die Bewertung der
Qualität von Ausbildungsprogrammen sein und die Finanzierung
von Schulen und Ausbildungszentren kann zur Einflussnahme
genutzt werden.

Die Lehrpläne der Schulen sollten reformiert werden, um die Ver-
bindung mit den Bedürfnissen der Wirtschaft zu stärken. Es ist
erforderlich, die Zahl der Pflichtfächer zu verringern und die Zahl
derWahlfächer zu erhöhen, die berufliche Spezialisierung auf spä-
ter zu verschieben, Fachgebiete zu verbreitern, Problemlösungs-
techniken zu betonen, Teamfähigkeit zu fördern, die Lernfähig-
keit zu steigern, die Fähigkeit der Schüler, sich selbst und andere
zu führen, zu verbessern, die Kommunikationsfähigkeit und tech-
nische/IKT-Kenntnisse zu fördern und die Bedeutung des Aus-
wendiglernens von Fakten zu verringern. Die Reform der Lehr-
pläne sollte durch neue Lehrbücher und Unterrichtsmaterialien,
neue Unterrichtsmethoden und neue Messverfahren für Lern-
ergebnisse ergänzt werden. Schulen und Universitäten sollten
Rechenschaft über ihre Bildungsergebnisse ablegen müssen.

Die Bildungspolitik sollte von den zuständigen Ministerien
und den Sozialpartnern gemeinsam formuliert werden. Zur
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Gestaltung der Bildungspolitik bedarf es regelmäßiger Analysen
undmittelfristiger Prognosen der Nachfrage nach Arbeitskräften
und Qualifikationen durch Befragung der Arbeitgeber und Pro-
gnosen an Modellen. Die Sozialpartner sollten außerdem aktiv
an der Umsetzung und Evaluierung der Bildungspolitik auf allen
Ebenen beteiligt sein.
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Türkei
Nichtstaatliche Initiativen für
Berufsbildung

1 Einführung
Dieser Artikel beschreibt nichtstaatliche Initiativen für Berufs-
bildung und gibt eine vorläufige Bewertung ab. Die beschäfti-
gungs- und arbeitsmarktpolitische Herausforderung, die solche
Initiativen überwinden helfen sollen, ist der Mangel an qualifi-
zierten Fachkräften in der Türkei.

Die Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik der Türkei verfolgt
das Ziel eines schnellen Wachstums, das Beschäftigung gene-
riert. Die hohen Wachstumsraten der vergangenen sechs Jahre
von durchschnittlich 7 % haben jedoch nicht zu einem entspre-
chenden Beschäftigungswachstum geführt. Der Nettozuwachs
an Arbeitsplätzen blieb aufgrund des starken Arbeitsplatzabbaus
in der Landwirtschaft weit hinter dem Anstieg der Bevölkerung
im erwerbsfähigen Alter zurück. Die Arbeitslosenquote blieb
unverändert und die Erwerbsquote ging zurück.

Paradoxerweise erlebt der große Sektor der verarbeitenden
Industrie einenMangel an qualifizierten Fachkräften. Angesichts
dieses Mangels initiierte die Wirtschaft in Bursa (eine Stadt im
Süden der Marmararegion im Nordwesten der Türkei, ein Zen-
trum der Automobil- und Textilindustrie) zwei große Projekte, die
weit über die übliche Einrichtung eines Ausbildungsprogramms
an der örtlichen berufsbildenden Schule hinausgehen (111). Dies
wurde durch die Dachstiftung BEGEV (Stiftung für Bildungsför-
derung Bursa, http://www.begev.org.tr) und Koc Holding (der
größte Konzern der Türkei) erreicht. Die Initiativen stehen in
Zusammenhang mit den beschäftigungspolitischen Leitlinien
der EU, die darauf abzielen, einen lebenszyklusbasierten Ansatz
in der Beschäftigungspolitik zu fördern (durch verstärkte Bemü-
hungen, jungen Menschen Beschäftigungspfade zu öffnen und
Jugendarbeitslosigkeit abzubauen sowie entschlossene Maß-
nahmen zur Beseitigung geschlechtsspezifischer Unterschiede,
Leitlinie 17), den Arbeitsmarkterfordernissen besser gerecht zu
werden (indemQualifikationsanforderungen sowie Defizite und
Engpässe auf dem Arbeitsmarkt besser antizipiert werden, Leit-
linie 19) und die Investitionen in Humankapital zu steigern und
zu optimieren (durch besseren Zugang zur Berufsbildung, zur
Sekundarbildung und zur Hochschulbildung, einschließlich der
Lehrlingsausbildung und der Vermittlung unternehmerischer
Kompetenzen, Leitlinie 22).

Über die mangelhafte Qualität der beruflichen und technischen
Bildungseinrichtungen der Türkei im Sekundar- und Hochschul-

(111) Turkonfed (2006) gibt eine Übersicht über private Berufsbildungs-
und Stipendienprogramme in der Türkei.

bereich herrscht ein breiter Konsens. Die Absolventen erfüllen
nicht die Qualifikationsanforderungen des Arbeitsmarkts. Berufs-
bildende Schulen sind für Schüler und ihre Familien weniger
attraktiv als allgemeinbildende Sekundarschulen. Sie gelten als
der schnelle Weg in den Arbeitsmarkt für Arme, während Univer-
sitätsabschlüsse begehrt sind, egal wie nutzlos sie in vielen Fäl-
len auch sein mögen. Für Absolventen berufsbildender Schulen
ist es schwierig, einen Platz an einer Hochschule zu bekommen.
Interessanterweise teilen auch das Bildungsministerium und das
Ministerium für Arbeit und soziale Sicherheit diese Sichtweise,
und beide bestätigen regelmäßig das Problem.

In Bursa gründete eine Gruppe von Unternehmern 1992 die
BEGEV. Im Jahr 1999 schloss sich der Industriellen- und Unter-
nehmerverband von Bursa der BEGEV an und die Berufsbildungs-
programme starteten. Die BEGEV wuchs durch lokale Unterstüt-
zung weiter an. Im Jahr 2004 wurde das BUTGEM (Bursa-Zentrum
für Design und Technologieentwicklung) gegründet. Seit dem
Jahr 2006 wird die Stiftung auch von der Industrie- und Han-
delskammer von Bursa unterstützt. Die BEGEV verfügt derzeit
über eine Fläche von 12 000 m² für Berufsbildungsmaßnahmen
und passt ihre Lehrpläne ständig an die Bedürfnisse der lokalen
Industrie an. Ihre Abschlusszeugnisse werden vom Bildungsmi-
nisterium anerkannt. Dies ist hinsichtlich des Umfangs und des
Weitblicks eine einzigartige Einrichtung unter den Industriestäd-
ten der Türkei.

Die Koc Holding beschreibt das Ziel der Initiative „Meslek Lisesi
Memleket Meselesi“ (Berufsbildende Schulen – eine nationale
Frage) wie folgt: „im Rahmen des gemeinsamen Anreizpro-
gramms für beruflich-technische Bildung der Koc Holding und
des Bildungsministeriums ist es unser Ziel, erfolgreiche Jugend-
liche nach der Grundbildung zu fördern, die nicht die Mittel
für den Besuch berufsbildender Sekundarschulen haben, die
Arbeitskräfte für den Industrie-, Informatik- und Dienstleistungs-
sektor ausbilden, ihre Kenntnisse, Fertigkeiten und Qualifikatio-
nen durch Praktika zu erweitern und qualifizierte Fachkräfte aus-
zubilden, die die Wirtschaft braucht“ (112).

Im Schuljahr 2006/2007 erhielten 2 000 Schüler an 182 Schulen
ein praktikumsgestütztes Stipendium für berufsbildende Schu-
len. Im Schuljahr 2007/2008 stieg die Zahl der Schulen auf 250.

2 Organisation,
Umsetzung und
Finanzierung
Die BEGEV-Initiative ist lokal, aber branchenübergreifend (Bursa
ist eine große Stadt). Obwohl die Initiative erst in jüngster Zeit
voll in Fahrt kam, vermittelt die Verteilung der Lehrkräfte ein
Bild ihrer Mission. Im Juni 2008 hatte das Zentrum 27 feste Lehr-
kräfte. Fünf unterrichteten Webdesign, vier Blechdesign, vier
computergestütztes Webmusterdesign, vier Mechatronik, vier

(112) http://www.mesleklisesimemleketmeselesi.com
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computergestütztes Bekleidungsdesign bzw. Kunststoffguss-
design und sechs unterrichteten andere Fächer. Die Tatsache,
dass die BEGEV solche Hightech-Experten verpflichten und hal-
ten konnte (statt sie wieder an die freie Wirtschaft zu verlieren),
zeugt von ihrer organisatorischen Kompetenz. Einige der Kurse
sind kostenfrei. Für Abendkurse wird eine Gebühr erhoben. Ein-
zige Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Kandidaten
zwischen 18 und 30 Jahre alt sein und einen Sekundarschulab-
schluss besitzenmüssen. Einige Kurse für die Textilindustrie bie-
ten eine Beschäftigungsgarantie (für Absolventen berufsbilden-
der Schulen). Laut der BEGEV liegt die Beschäftigungsquote seit
Beginn ihres Zertifizierungsprogramms im Jahr 2001 bei 80 %.

ZwischenMai 2001 und Juni 2006 zertifizierte das Ausbildungs-
zentrum der BEGEV 476 Auszubildende in Blechdesign, 349 in
Webmusterdesign, 244 in Bekleidungsdesign, 253 in CNC-
Maschinensteuerung, 74 in Automatisierung, 30 in Qualitäts-
sicherung und 45 in deutscher Sprache (insgesamt 1 471 Aus-
zubildende). Dies entspricht beinahe 500 Auszubildenden pro
Jahr. Die Kurse haben einen Umfang von 200 bis 600 Stunden.

In der Gründungsphase startete die BEGEV mit Spenden der
lokalenWirtschaft in Höhe von rund 800 000 USD (516 000 EUR
bei 1,55 USD/EUR) (Turkonfed, 2006: 50). Zwischen 2002 und
2004 bildete die BEGEV 286 Personen im Auftrag der türki-
schen Arbeitsvermittlung (IŞKUR) aus, was durch das Welt-
bankprojekt „Privatization Social Support“ finanziert wurde.
Die BEGEV war einer der Nutznießer der 25-Millionen-Euro-
Initiative der EU MEGEP (Projekt zur Stärkung des Berufsbil-
dungssystems unter Leitung des Bildungsministeriums) und
erhielt im Jahr 2004 Ausstattungsmittel. Im Jahr 2005 führte
die BEGEV außerdem das 250 000-Euro-Projekt „Neue Chan-
cen“ durch, das von der ISKUR und der EU gefördert wurde
(http://www.begev.org.tr). Insgesamt beliefen sich die Mittel
aus ausländischen Quellen in den Jahren 2004 und 2005 auf
800 000 EUR.

Derzeit finanziert sich die Stiftung anscheinend aus laufenden
Spenden undMitteln der Wirtschaft sowie aus Kursgebühren.
Die BEGEV hat auch Spenden in Form von Gebäuden und Land
erhalten: eine Spende von rund 16 Hektar Land und Ausbil-
dungsgebäuden für das Butgem-Zentrum vom Industriebe-
zirk Demirtas im Jahr 2004 sowie Unterstützung für das Aus-
bildungszentrum von der Industrie- und Handelskammer von
Bursa im Jahr 2006. Diese Verbindungen scheinen stabil, da die
Wirtschaft selbst ausgebildete Fachkräfte von der BEGEV ver-
langt. Die Nachfrage nach Fachkräften in der Automobil- und
der Textilindustrie wird eher nicht nachlassen, da es sich um
die beiden wichtigsten Exportsektoren der Türkei handelt. Die
BEGEV verfolgt erfolgreich ihr Ziel, dringend benötigte Fach-
kräfte für die Region Bursa auszubilden.

Die Initiative der Koc Holding bewegt sich dagegen auf nati-
onaler Ebene. Sie befasst sich mit dem landesweiten Problem
des Fachkräftemangels (trotz hoher Gesamtarbeitslosenquote).
Die Koc Holding startete ihre Initiative der praktikumsge-
stützten Stipendien für berufsbildende Schulen im Schul-
jahr 2006/2007. Das Programm soll sieben Jahre laufen und
8 000 Schüler innerhalb von vier Jahren (solange dauert die
berufsbildende Sekundarschule) erreichen. Jedes Jahr wird es

2 000 Stipendiaten aus armen Familien geben. Die letzten Sti-
pendiaten, die im Jahr 2009 beginnen, werden ihre Ausbildung
2013 abschließen. Die Stipendiaten erhielten im Jahr 2006 zehn
Monate lang monatlich 50 yTL und im Jahr 2007 monatlich
55 yTL (26,3 bzw. 29 EUR).

Das Programm gibt Mädchen und Absolventen regionaler
Internatsgrundschulen (diese Internatsschulen werden in der
Regel von Kindern armer Bauernfamilien besucht) Vorrang. Kin-
der, die einen Elternteil verloren haben, oder deren Vater durch
Krieg oder Terror getötet wurde oder eine Behinderung davon-
getragen hat, haben Vorrang. Der große Anreiz dieses Pro-
gramms scheint das Praktikum in einem Betrieb der Koc Hol-
ding zu sein. Der bescheidenemonatliche Betrag ist außerdem
ein willkommenes Taschengeld für ärmere Schüler in vielen
ärmeren Provinzen. Die Stipendiatenwerden von den Betrieben
undMitarbeitern der Koc Holding an den Schulen beobachtet,
und erhalten bevorzugt einen Arbeitsplatz. Auf der Website
http://www.mesleklisesimemleketmeselesi.com finden sich
bewegende Briefe von Stipendiaten, die das Programm als
Chance für eine bessere Zukunft sehen.

Die Koc Holding leitet die Initiative gemeinsam mit dem Bil-
dungsministerium, das für die berufsbildenden Schulen im All-
gemeinen zuständig ist. Es werden keine anderen Mittel einge-
setzt. Die Koc Holding und die Vehbi-Koc-Stiftung stellen (im
Namen ihres Gründers) 15 Millionen yTL (7,9 Millionen EUR bei
1,9 yTL/EUR) für die Initiative zur Verfügung. Das Unternehmen
TOFAS der Koc Holding produziert FIAT-Fahrzeuge in der Türkei
und die Division Arçelik produziert BEKO-Gebrauchsgüter für
den europäischen Markt.

3 Leistungen und Erfolge
Der Erfolg des BEGEV-Systems ist in dem Sinne garantiert, dass
es Fachkräfte ausbildet, die in der Wirtschaft von Bursa hoch
begehrt sind, und dass es die Wirtschaft voll in den Prozess mit
einbezieht. Die Initiative der Koc Holding wird innerhalb weni-
ger Jahre qualifizierte Techniker für die Betriebe des Konzerns
liefern. Dies ist der Grund, weshalb Mitarbeiter von Koc die Teil-
nehmer beobachten. Indikatoren für die Leistung der beiden
Programme sind die Beschäftigungs- und Arbeitslosenquoten
(nach Altersgruppe und idealerweise Lohn) der Teilnehmer.
Diese könnten mit den Beschäftigungs- und Arbeitslosigkeits-
quoten (und Lohnunterschieden) der Gesamtbevölkerung ver-
glichen werden.

Es ist zu hoffen, dass beide Programme Leistungsindikatoren für
eine spätere Evaluierung erfassen, da bisher keines der beiden
evaluiert wurde. Der wichtigste Wert wäre der Anteil qualifizier-
ter Fachkräfte in den jeweiligen Sektoren. Ein weiterer wichtiger
Wert wäre die Produktivitätssteigerung auf Betriebsebene. Da
es sich um relativ gut bezahlte Berufe handelt, wäre die soziale
Wirkung positiv. Derzeit liegen keine Daten zur Beurteilung der
Wirkung vor. Für die Koc-Initiative ist es noch zu früh und für die
Bursa-Initiative gibt es noch keine Untersuchung.



147Bericht des Europäischen Beschäftigungsobservatoriums: Bericht vom Frühjahr 2008

Tü r k e i

4 Schlussbemerkungen
Der Bildungsminister sagte vor kurzem, dass seit Einführung
der Koc-Initiative die Schülerzahlen an berufsbildenden Schu-
len gestiegen sind. Zwar hat das Bildungsministerium seine neu-
esten Statistiken nicht veröffentlicht, doch eine solche Aussage
des Ministers ist bedeutsam. Nach der Abschaffung der unteren
Klassenstufen berufsbildender Sekundarschulen im Jahr 1997, als
die Schulpflicht von fünf auf acht Jahre angehoben wurde, folgte
1998 der Rückschlag für religiöse berufsbildende Schulen. Für
Absolventen berufsbildender Schulen wurde es schwieriger, ihre
Ausbildung im Tertiärbereich außerhalb ihrer berufsbildenden
Sekundarschulen fortzusetzen. Die technische Komponente des
Systems litt bereits. Die Schülerzahlen fielen steil ab, da in der
Türkei vor allem die Hochschulbildung begehrt ist und berufs-
bildende Schulen wenig populär sind. Im Schuljahr 1996/1997
verzeichneten berufsbildende Schulen einen Rekordanteil von
46% aller Schüler im Sekundarbereich, mehr als die Hälfte davon
in religiösen Schulen. Zehn Jahre später lag dieser Anteil bei nur
36 %. Die staatliche Planungsorganisation hält eine Umkehrung
der Anteile für möglich, mit zwei Dritteln der Schüler in berufs-
bildenden Schulen und einem Drittel in allgemeinbildenden
Sekundarschulen. Dies ist in naher Zukunft nicht zu erwarten.

Initiativen wie die BEGEV in Bursa, die die moderne techni-
sche Ausbildung für produktive, gut bezahlte Hightech-Berufe
betont, oder die Koc-Stipendien, die von begabten und armen
Schülern als Chance auf eine Beschäftigung bei der Koc Hol-
ding gesehen werden, sind ungemein wichtig. Sie tragen dazu
bei, das gesellschaftliche Vorurteil abzubauen, wonach Absol-
venten berufsbildender Schulen in kleinen Produktionsbetrie-
ben und Reparaturwerkstätten enden.
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Norwegen
Qualifizierungsprogramme für
Risikogruppen

1 Einführung und Ziele
2007 brachte das norwegische Parlament ein Qualifizierungspro-
gramm auf den Weg und führte das Recht auf eine Qualifizie-
rungsbeihilfe ein. Zielgruppe des Programms sind Menschen im
arbeitsfähigen Alter mit deutlich verringerter Arbeits- und Ein-
kommenskapazität, die nur begrenzte oder gar keine Leistungen
aus dem nationalen Versicherungssystem beziehen und nicht an
Arbeitsmarktmaßnahmen teilnehmen.

Das Qualifizierungsprogramm basiert auf der Zusammenarbeit
zwischen der norwegischen Arbeits- und Wohlfahrtsorganisa-
tion (NAV) und den zuständigen Gemeinden. Es handelt sich um
ein neues politisches Instrument, das im Kontext der Reform der
Arbeits- und Wohlfahrtsverwaltung entwickelt wurde.

Den Hintergrund zu diesem Programm bilden der Aktionsplan
gegen Armut und der Aktionsplan für Integration und Eingliede-
rung, die als Anhang zum Haushalt 2007 vorgelegt wurden (113).
Diese beiden Dokumente beschreiben die Ziele der Regierung
im Kampf gegen Armut und bei der Förderung der Arbeitsmarkt-
integration von Einwanderern.

Mit dieser Strategie will man die Unterstützung von Personenmit
schwacher Arbeitsmarktbindung verbessern. In dieser Gruppe
ist die Gefahr der Einkommensarmut, verbunden mit negativen
sozialen und/oder gesundheitsgefährdenden Lebensumstän-
den, sowie das Risiko, passiver Sozialhilfeempfänger zu bleiben,
besonders hoch.

Das Qualifizierungsprogramm bemüht sich um einen systema-
tischen und verbindlichen Ansatz, damit Sozialhilfeempfänger
länger aktiv bleiben, das heißt, man will mehr Personen in eine
Beschäftigung oder andere Tätigkeitsformen bringen, die eine
engere Verbindung zum Arbeitsmarkt schaffen. Außerdem will
man die Lebensqualität der Programmteilnehmer verbessern.

Ziel ist es, nicht nur eine eindeutige Verbindung zwischen Rech-
ten und Pflichten, sondern auch einheitliche und systematische
Prinzipien zu schaffen, anhand derer die Erwartungen, Bedürf-
nisse und Verpflichtungen auf Seiten des Betroffenen und auf

(113) Die Struktur des Qualifizierungsprogramms und der Qualifizie-
rungsbeihilfe sind in dem Bericht „Arbeit, Wohlfahrt und Eingliede-
rung“, beschrieben, ein Weißbuch der Regierung, das dem Parlament im
November 2006 als Bericht Nr. 9 vorgelegt wurde. Siehe auch Vorschlag
Nr. 2 an das Odelsting (2006-2007).

Seiten der öffentlichen Verwaltung definiert und nachverfolgt
werden können.

Die Rechte umfassen wirtschaftliche Absicherung, Vorhersagbar-
keit und arbeitsorientierte Maßnahmen, die dem Bedarf des Ein-
zelnen angepasst sind. Zu den Verpflichtungen gehört die aktive
Teilnahme an Programmen und Maßnahmen, die den Betroffe-
nenmotivieren, seinen Übergang ins Erwerbsleben fördern und
ihn dazu veranlassen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Die Verpflichtungen sollen ferner erreichen, dass arbeitsfähige
Personen keine passiven Leistungsempfänger bleiben. Die Prü-
fung der Arbeitsfähigkeit ist eine Vorbedingung für die Teil-
nahme am Programm.

Die norwegische Wohlfahrtspolitik und insbesondere die Qua-
lifizierungsprogramme sind darauf bedacht, den Leistungsan-
spruch von Aktivität abhängig zu machen – ein Ansatz, der sich
offenbar auf die internationalen Erfahrungen im Zusammen-
hang mit Workfare-Programmen stützt. Als Workfare (Wohl-
pflicht) bezeichnet man Leistungsansprüche bzw. Programme,
in deren Rahmen Leistungsempfänger zu bestimmten Arbei-
ten (oder arbeitsvorbereitenden Tätigkeiten) verpflichtet sind,
wenn sie ihren Sozialleistungsanspruch behalten wollen. Ein
vom Ministerium für Arbeit und soziale Integration in Auftrag
gegebener Bericht gibt einen Überblick über unterschiedliche
Arten von Workfare-Programmen in Norwegen und anderen
Ländern (114).

Das Qualifizierungsprogramm besteht aus beschäftigungsbezo-
genen Maßnahmen, die mit ärztlicher Behandlung, Rehabilitie-
rung und persönlichen Initiativen verknüpft werden können, um
die betroffene Person beim Übergang ins Erwerbsleben zu unter-
stützen. Der Betroffene nimmt ein Jahr lang auf Vollzeitbasis an
dem Programm teil und erhält eine Qualifizierungsbeihilfe.

Personen, die noch keine Sozialversicherungsrechte erwor-
ben haben und deren Einkommen in erster Linie aus Sozial-
hilfe besteht, sind eine besondere Herausforderung. Ihre Ein-
kommenssituation ist ungewiss und das Einkommen zeitlich
begrenzt. Im Gegenzug für die Teilnahme an einem umfassen-
den Qualifizierungsprogramm erhalten sie über einen vorgege-
benen Zeitraum hinweg ein festes Einkommen.

Das Qualifizierungsprogramm besteht im Wesentlichen aus
einer ganztägigen, beschäftigungsbezogenen Tätigkeit, die an
den Bedarf und die Fähigkeiten des Einzelnen angepasst ist. Bei
ungerechtfertigter Abwesenheit wird die Qualifizierungsbei-
hilfe gekürzt oder ganz gestrichen. Zur Förderung des Über-
gangs auf den regulären Arbeitsmarkt können die Teilnehmer
ein zusätzliches Einkommen aus einer Beschäftigung beziehen,
ohne dass die Beihilfe gekürzt wird. Bei Teilnahme am normalen
Arbeitsleben können andere im Rahmen des Programms vor-
gesehene Aktivitäten unter Umständen reduziert werden. Die

(114) Harald Dale-Olsen und Pål Schøne (Report 2006:7, nur in norwegi-
scher Sprache), „Omfang og effekter av vilkår i velferden. En kunnskapso-
versikt om velferdskontrakter“ (Umfang undWirkung von Bedingungen
im Bereich der Wohlfahrt. Wissensstand in Bezug auf Workfare-
Programme).
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Qualifizierungsbehilfe ist auf jeweils ein Jahr beschränkt und
wird maximal zwei Jahre gewährt.

2 Organisation,
Umsetzung und
Finanzierung
Das Programm stützt sich auf sämtliche bestehenden Instru-
mente der Arbeits- und Wohlfahrtsorganisation (NAV). Über die
Teilnahme am Programm in jedem lokalen NAV-Amt entschei-
det die zuständige Gemeinde auf Grundlage der vorliegenden
Anträge. Jeder Programmteilnehmer erhält eine Qualifizierungs-
beihilfe. Für Personen ab 25 Jahren wird diese Beihilfe mit 2G
(G = Grundbetrag der Sozialversicherung) angesetzt, Personen
unter 25 Jahren haben lediglich Anspruch auf 2/3 von 2G.

2006 wurde durch Zusammenlegung der öffentlichen Arbeits-
verwaltung, des Nationalen Versicherungsdienstes und der
kommunalen Sozialhilfedienste eine neue Beschäftigungs- und
Wohlfahrtsverwaltung geschaffen. Bis Ende 2009 wird es in sämt-
lichen Gemeinden des Landes gemeinsame Arbeits- und Wohl-
fahrtsämter (NAV-Ämter) geben. Diese NAV-Ämter basieren auf
Kooperationsabkommen zwischen der NAV und den einzelnen
Gemeinden. Sowohl der staatliche als auch der kommunale Teil
des NAV-Amts werden sich an Gestaltung und Anpassung der
Qualifizierungsprogramme beteiligen.

Zur Umsetzung des Programms sind Ressourcen wie kommunale
Bildungsdienste für Erwachsene, kommunale Rekrutierungspro-
gramme, gesundheitsbezogene Initiativen, die Beteiligung von
NRO sowie staatlich finanzierte Arbeitsmarktmaßnahmen erfor-
derlich.

Die Beobachtung der Teilnehmer sowie die Koordination des
Programms liegen hauptsächlich in der Hand der kommuna-
len Wohlfahrtsdienste. Das Programm stützt sich auf sämtliche
bestehenden Instrumente der NAV. Die Qualifizierungsbeihilfe
wird, ähnlich der Sozialhilfe, von der Gemeinde gezahlt.

Das Qualifizierungsprogrammwird von den lokalen NAV-Ämtern
umgesetzt, die in den nächsten zwei Jahren in ganz Norwegen
eingerichtet werden.

Die Qualifizierungsbeihilfe und die mit dem Programm verbun-
denen kommunalen Dienste werden von der Gemeinde finan-
ziert. Bei den hierdurch entstehenden Kosten handelt es sich
in erster Linie um Umsetzungskosten, Verwaltungskosten für
Gehälter und Miete sowie die mit der Umsetzung der Maßnah-
men verbundenen Kosten. Überdies ist die Qualifizierungsbei-
hilfe im Durchschnitt etwas höher als die vorher gezahlte Sozial-
hilfe.

Die den Gemeinden durch das Programm und die Qualifizie-
rungsbeihilfe entstehenden zusätzlichen Kosten werden durch
einen staatlichen Zuschuss gedeckt.

Die Arbeitsmarktmaßnahmen werden von der Regierung finan-
ziert.

3 Leistungen und Erfolge
Das Programm befindet sich derzeit (Mitte 2008) in seiner
Anfangsphase. Zur Unterstützung der Programmgestaltung
wurde ein Bericht über die Erfahrungen früherer Qualifizierungs-
projekte veröffentlicht, um Erkenntnisse zu ermitteln, die von
Wert für das neue Programm sein könnten (115).

Die Analyse stützt sich insbesondere auf die Erfahrungen von
Tettere individuell oppfølging (TIO) (Genauere Beobachtung
unterstützungsbedürftiger Personen zur Anwendung beschäfti-
gungsbezogener Maßnahmen), die Erkenntnisse des Programms
New Chance (ein Qualifizierungsprogramm für Einwanderer, die
seit mehreren Jahren in Norwegen leben, ohne auf dem Arbeits-
markt Fuß gefasst zu haben, und daher von der Sozialhilfe abhän-
gig sind) und schließlich auf die Erfahrungen des Einführungs-
programms für Einwanderer und Flüchtlinge.

3.1 Beschäftigungshindernisse

Die Erfahrungen dieser Programme deuten darauf hin, dass viele
der Teilnehmer des Qualifizierungsprogramms bereits mehrere
Arbeitsmarktmaßnahmen (wie Unterstützung bei der Arbeits-
suche und Praktika) durchlaufen haben, ohne eine feste Anstel-
lung zu finden. Viele von ihnen glauben, keine neuen Fähigkei-
ten erwerben zu können, und sind daher entsprechend gering
motiviert.

Viele Teilnehmer leiden überdies unter psychischen Störungen
und/oder haben gesundheitliche Probleme, die manchmal nur
sehr schwer zu diagnostizieren sind. Viele haben auch Schwie-
rigkeiten im Hinblick auf Familie, zwischenmenschliche Kontakte,
Wohnung und den Umgangmit Geld. Jeder Teilnehmer hat ganz
individuelle Bedürfnisse. Auch die Zeit, die jeder von ihnen benö-
tigt, bis er im Rahmen eines Qualifizierungsprogramms eine
Anstellung findet, ist ganz unterschiedlich.

Einige der Teilnehmer des Qualifizierungsprogramms sind Ange-
hörige einer ethnischen Minderheit. Die Erfahrungen ähnlicher
Programme lassen darauf schließen, dass diese Teilnehmer nur
sehr geringe oder gar keine Arbeitserfahrung in Norwegen besit-
zen, obwohl sie seit mehreren Jahren in diesem Land leben. Viele
von ihnen werden überdies Unterricht in der norwegischen Spra-
che benötigen.

(115) Trude Thorbjørnsrud und Jorun Andreassen (Econ Pöyry) (2008-018)
„Opp ommårran. Forslag til innhold i og organisering av Kvalifiserings-
programmemet“ (Morgens aufstehen. Vorschläge für Inhalt und Struktur
des neuen Qualifizierungsprogramms).
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3.2 Programminhalt

Die Erfahrungen der drei untersuchten Programme zeigen, dass
solche Maßnahmen wie eine feste Kontaktperson, ein sorgfältig
erstelltes Profil (um Verständnis für Hintergrund und Bedürfnisse
der Person zu erlangen), individuelle Anpassung und eine genaue
Beobachtung der Teilnehmer wichtige Erfolgsfaktoren sind. Der-
artige Maßnahmen eignen sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch
für das Qualifizierungsprogramm.

Eine genaue Beobachtung der Teilnehmer unterstützt deren Fähig-
keit, einer Beschäftigung nachzugehen und Gesprächen beizuwoh-
nen, Anweisungen zu befolgen, unabhängig zu arbeiten, Initiative
zu zeigen, Standards zu verstehen und auf angemesseneWeise mit
Kollegen und Vorgesetzten zu interagieren. Dazu gehören auch die
Betreuung des Programmteilnehmers und das Gespräch mit dem
Arbeitgeber, während der Teilnehmer ein Praktikum absolviert.

Praxis und Lernen durch Arbeitserfahrung sind der Schlüssel zur
Arbeitsmarktintegration der betroffenen Person. In vielen Fällen
sind jedoch noch weitere Faktoren zu berücksichtigen, bevor der
Teilnehmer die Vorteile eines Praktikums oder einer Ausbildungs-
maßnahme voll ausschöpfen kann. Derartige Faktoren sind das
Erlernen sozialer Kompetenzen wie Kooperation, Einhalten von
Terminen, der richtige Umgang mit Geld, Bewältigung von Her-
ausforderungen, Planung des Tagesablaufs und der Kontakt mit
Menschen.

Elemente, die das Qualifizierungsprogrammbeinhalten sollte, sind
Norwegischkurse, soziale und kulturelle Studien, Arbeitsschulung,
Motivationskurse, Datenschulung, Vorbereitung auf die Arbeits-
suche, sportliche Betätigung, Kurse für den richtigen Umgangmit
Geld, individuelles Coaching und Kreativität.

Vor allem sollte man auf verschiedene Weise versuchen, Motiva-
tion und positive Haltung der Teilnehmer zu fördern. Auch Grup-
penkurse sind wichtig, um ein Gefühl für Gemeinschaft zu geben
und ein Forum für den Informations- und Erfahrungsaustausch zu
schaffen.

In Zusammenarbeit mit den Teilnehmern entwickelte Aktionspläne
sind ebenfalls ein wichtiges Instrument, um individuelle Ziele zu
verdeutlichen.

3.3 Erfolge

Die Wirkung der drei untersuchten Programme wurde noch
nicht offiziell bewertet. Berichte über die Programme TIO

und New Chance deuten jedoch darauf hin, dass der Über-
gang in eine Beschäftigung erfolgreicher war als bei ähn-
lichen Initiativen, die an dieselben Zielgruppen gerichtet
waren.

Die Wirkung der an Sozialhilfeempfänger gerichteten Pro-
gramme ist im Allgemeinen begrenzt und scheint je nach Ziel-
gruppe verschieden. Die größte Wirkung wird unter den arbeits-
marktfernsten Gruppen verzeichnet.

4 Schlussbemerkungen
2007 führte das norwegische Parlament ein Qualifizierungspro-
gramm und das Recht auf eine Qualifizierungsbeihilfe für Grup-
pen mit deutlich reduzierter Arbeits- und Einkommenskapazi-
tät und geringem oder fehlendem Anspruch auf Sozialhilfe ein.
Dieses Programm befindet sich derzeit in der Anfangsphase. Die
Erfahrungen mit früheren an Leistungsempfänger gerichteten
Programmen sind wenig vielversprechend. Die stärkere Beto-
nung der Verbindung zwischen dem Anspruch auf eine Bei-
hilfe und der Verpflichtung zur Teilnahme an einem ganztäti-
gen, wenn auch befristeten Programm sowie die Ausarbeitung
eines Programms, dessen Inhalt stärker auf die Bedürfnisse der
einzelnen Teilnehmer zugeschnitten ist, könnte sich jedoch als
vorteilhaft erweisen undmehr Menschen in eine Beschäftigung
bringen.
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